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Zur Berechnung der maximalen Explosionsdruckanstiegs
geschwindigkeit für Räume, die nicht vollständig mit 
explosionsfähigem Gasgemisch gefüllt sind 
Von Dir. u. Prof. Dr. H. J. Heinrich. Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM). Berlin 

DK 614.839.32:541 .126.011.4 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 9 (1979) Nr. 3 S. 102 / 105 

Manuskript-Eingang 28 . September 1979 

Inhaltsangabe 

Für einen beliebigen Druck p im Verlauf einer Gasexplosion läßt sich die zugehörige Druckanstiegsgeschwindigkeit unter bestimmten 
vereinfachenden Annahmen bei Kenntnis des Enddrucks und der maximalen Druckanstiegsgeschwindigkeit mit einer für 
sicherheitstechnische Zwecke hinreichenden Genauigkeit berechnen . Damit ist ein Weg eröffnet zur Berechnung der Größe von 
Druckentlastungsöffnungen für Räume, die nur teilweise mit explosionsfähigem Gemisch gefüllt sind . 

Druckentlastungsöffnung - Explosionsdruckanstiegsgeschwindigkeit 

Problemstellung 

Zur Berechnung der Größe von Druckentlastungsöffnungen ist 
die Kenntnis der maximalen Druckanstiegsgeschwindigkeit des 
explosionsfähigen Gemisches notwendig. Für Ansprechdrücke 
< 0,1 bar und kubische Räume kann mit Erfolg Gleichung (I) 
herangezogen werden I): 

(dp/dt)max · V 
(I) 

Fist dabei der Öffnungsquerschnitt , a eine Durchflußzahl , für 
die im allgemeinen ein Wert von 0,8 anzusetzen ist , Pred der 
höchstzulässige Explosionsdruck und ' PA der Druck der 
äußeren Atmosphäre , gegen den entlastet wird .(dp/dt)max ist 
die im Raumvolumen V sich einstellende maximale Explosions
druck anstiegsgeschwindigkeit. 

Unter der in den meisten Fällen zutreffenden Voraussetzung, 
daß der gesamte Raum mit explosionsfähigem Gemisch gefüllt 
ist, wird die max imale Druckanstiegsgeschwindigkeit zweck
mäßigerweise in einem kugelförmigen Explosionsgefäß V L mit 
zentral angebrachter punktförmiger Zündquelle gemessen und 
nach Gleichung (2) auf das Raumvolumen V umgerechnet 1): 

(

V ) 1/3 
(dp/ dt)max V= (dp/ dt)max V ~ 

' ' L V 
(2) 

Es gibt indessen Fälle, in denen das explosionsfähige Gemisch 
nicht das gesamte Raumvolumen, sondern nur begrenzte 
Teilbereiche ausfüllt, z. B. weil passend angebrachte 
Absaugungen eine unbegrenzte Ausdehnung um die Austritts
quelle nicht zulassen oder weil der eingebrachte Stoff, etwa eine 
brennbare Flüssigkeit , nur in begrenzter, nicht den gesamten 
Raum als Dampf ausfüllender Menge vorhanden ist. Die 
maximale Druckanstiegsgeschwindigkeit wird in solchen 
Fällen erheblich geringer sein als bei vollständiger Ausfüllung 
des Raumes mit explosiblem Gemisch. Entsprechend darf a uch 
die notwendige Entlastungsöffnung verkleinert werden . Im 
folgenden soll gezeigt werden, wie sich die Verminderung der 
maximalen Druckanstiegsgeschwindigkeit bei unvollständiger 
Raumausfüllung aus den bekannten und leicht im Laboratori
um bestimmbaren Werten für vollständige Raumausfüllung 
rechnerisch ableiten läßt. 
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Abh. I 
Sphärische Flammenausbreitung bei der Explosion eines Benzoi/Lu{l-Cie
misches 

Theoretische Betrachtungen 

In einem ruhenden, ungestörten Gasgemisch breitet sich bei 
punktförmig gedachter Zündung die Flammenfront kugelför
mig um den Ort der Zündung <tls Kugelmittelpunkt a us (Abb. /) . 
Die Bruttoumsatzgeschwindigkeit - und damit auch die 
Geschwindigkeit des Druckanstiegs, wenn die Explosion in 
einem geschlossenen Gefäß abläuft- ist der Ausdehnung der 
Brennfläche direkt proportional. Der durch das Fortschreiten 
der chemischen Reaktion bedingten Fortpflanzung der 
Brennfläche in da s unverbrannte Gemisch, deren Translations
geschwindigkeit bei Brenngas/L uft-Gemischen ohne Einsch lu ß 
im allgemeinen bei 30 bis 50cm/s liegt (normale Verbrennungs
geschwindigkeit), überlagert sich im geschlossenen Volumen 
eine auf dem Expansionsbestreben der heißen Schwaden 
beruhende kugelsymmetri sche Strömung, welche die Brennflä
che mit viel größerer Geschwindigkeit als allein durch die 
Verbrennungsreaktion bedingt in das Unverbrannte verschiebt 
(Größenordnung einige m/s). Der Drucksprung über der als 
immateriell anzusehenden Flammenfront ist vernachlässigbar 
gering. Solange die radiale Flammengeschwindigkeit um zwei 
oder mehr Größenordnungen unter der Schallgeschwindigkeit 
liegt, ist deshalb zu einem gegebenen Zeitpunkt überall im 
Raum , sowohl vor als auch hinter der Verbrennungsfront der 
gleiche Druck anzusetzen . 



Oie Theorie der Fortpflanzung von Gasexplosionen in 
kugelförmigen Gefäßen bei zentraler Zündung haben Lewis 
und v. Eibe 2) begründet . Später ist die Theorie von vielen 
anderen Forschern verfeinert worden. Für unsere Beobachtun
gen genügt indessen die elementare Theorie. Aus dem Ansatz 
von Lewis und v. Eibe läßt sich ein Ausdruck für die 
Drucka nstiegsgeschwindigkeit dp / dt in Abhängigkeit vom 

Druck herleiten: 

dp _ (4")1 /3 l PE - p (p0 )1 /Kll/
3
(p)I /K - - 3 v - (pE - p ) I - -- - -

dt n 3 V 0 PE - p0 P P
0 

(3) 

PE ist hierbei der Enddruck bei vollständiger Verbrennung; er 
stellt sich ein , wenn die Flammenfront die Gefäßwand erreicht. 
po ist der Anfangsdruck, K der Adiabatenexponent, vn die 
normale Verbrennun gsgeschwindigkeit, die ihrerseits von 
Druck und Temperatur abhängt, und p ist der va riable 
Explosionsdruck. 

-----/ ""' 
( Explosionsfähiges \ 

'; Zündquelle ) 

\ Gemisch J 

""'"- _/ 

Ahh. 2 
S'chemazciclmung eines leilll'ei.H' mil explosionsfähigem Gasgemisch 
gefi'i/l!en Kuge/gefäße.\ 

Man stelle sich nun eine Kugel aus explosionsfähigem Gemisch 
vor. die konze ntri sc h um den Mittelpunkt eines wesentlich 
größeren kugelförmigen Gefäßes angeordnet ist. Oie verblei
bende Kugelschale sei mit Luft gefüllt (Abb. 2) . Bei ze ntrale r 
Zündung wird sich zunächst- wenn wir gleiche Adiabatenex
ponenten im ex plosionsfäh igen Gemisch und in der umgeben
den Luft unterstellen - die Explosion in genau der gleichen 
Weise entwickeln wie im Falle der vo ll ständige n Ausfüllung des 

Kugelgefäßes mit explosionsfähigem Gemisch, denn für das 
Fortschreiten der Flammenfront ist es zunächst gleichgültig, ob 
sich in größerem Abstand vor der Flammenfront weiteres 
explosionsfähiges Gemisch befindet oder nur Luft. Allerdings 
ist die Explosion beendet, wenn die sphärische Flammenfront 
die Grenze zur umgebenden Lufthülle erreicht hat. Der dabei 
auftretende höchste Druck sei mit pz bezeichnet. Die 
sich einstellende maxima le Druckanstiegsgeschwindigkeit 
(dp/dt)max ist gena uso groß wie die Druckanstiegsgeschwin
digkeit dp/dt beim Druck p = pz, wenn das gesamte Gefäß mit 
explosiblem Gemisch gefüllt ist. 

Das Problem reduziert sich d a mit a uf die Frage, ob es möglich 
ist , für ein gegebenes explosionsfähiges Gemisch die 
Druckanstiegsgeschwindigkeit für einen beliebigen Druck p = 
Pz im Bereich po < p < PE aus bekannten Werten zu berechnen . 

Gleichung (3) gäbe hierzu eine H andha be , wenn vn und seine 
Druck- und Temperatur-Abhängigkeit bekannt wären. Man 
kann diese Schwierigkeit indessen umgehen , wenn ma n in erster 
Näherung vn a ls konstant a nsieht. Setzt man in (3) für p den 
Wert PE ein , so erhält man einen Ausdruck für (dp/ dt)max, PE : 

(
411 )1 /3 (PE \

1
/K 

(dp/dt)max,pE = 3 vn 3 V (pE- Po) 'P;) (4) 

Di vidiert man schließlich (3) durch (4) und setzt p = pz, so fällt 
vn herau~ . Man hatdamit die Berechnung von (dp/dt)pz auf 
d1e expenmentell le1cht zugangliehen Größen(dp /dt)max , PE 
und PE zurückgeführt: 

[ ( )

I/Kl2/3 ( )1 /K PE - Pz Po Pz 
(dpfdt)p = (dp/dt )max P I - -- - -

Z ' E PE - P0 Pz PE 
(5) 

Zur Berechnung von pz im Falle der Teilerfüllung mit 
explosionsfähigem Gemisch denke man sich die Hülle der 
inneren Kugel (Abb. 2) a ls zwar immateriell , aber ve rschiebba r 
und undurchlässig für G ase. Das eingeschlossene Volumen 
betrage v~ . das Gesamtvolumen V. Zunächst la ufe in V~ die 
Explosion ab , ohne daß sich V~ ändert. Oie Zustandsgrößen in 
V~ sind dann PE und TE, wahrend in der umhüllenden 
Kugelschale mit dem Volumen (V- V~) weiterhin po und To 
herrschen. In einem zweiten Schritt soll sich die Kugel mit den 
abreagierten Gasen solange ausdehnen , bi s im Inneren der 
gleiche Druck pz herrscht wie a ußerhalb der Kugel. D as dabei 
erreichte Kugelvolumen sei v~ ·. Da nn gilt für die Zustandsän
derung im Kugelinneren 

(6 ) 

Die Zustandsänderung in der umgebenden Ku gelschale ist 
gegeben durch 

K •K 
p

0 
(V - V 2) = Pz (V - V 2 ) (7) 

Nach Eliminieren vo n v~ · folgt 

p =p [V-V2+ V2 (PE)1 /K l K 

z o V V P 
0 

(8) 

Ein Temperaturausgleich ha t - wohlgemerkt - dabei nicht 
sta ttgefunden . Im Kugelinneren mit dem Volumen v~ · herrscht 
eine Temperatur 

K- 1 

TE'oTE (::)' 

in der umhüllenden Kugelschale mit dem Volumen (V- V~ ' ) 

die Tempera tur 
K - 1 

T '=T · (~) K 
o o Po 

Ausführung der Versuche 

Zum Nachweis der Richtigkeit der angestellten Überlegungen 
waren zunächst Versuche zur Überprüfung von Gleichung (5) 
a uszuführen; sodann war die a llgemeine Gültigkeit durch 
Explosionsversuche mit Teilvolumina explosionsfähigen Gemi
sches zu belegen . 
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Versuche im geschlossenen Kugelgefäß 

Zur Überprüfung von (5) wurde der zeitliche Explosionsdruck
verlauf von Gasgemischen verschiedener Zusammensetzung 
ermittelt. Um einen möglichst großen Bereich hinsichtlich der 
Explosionsheftigkeit zu überdecken, wurden Gemische aus 
Methan und Luft zunehmend mit Wasserstoff angereichert. Die 
Brenngase waren Flaschengase mit einem Reinheitsgrad besser 
99,8 %. Sie wurden mit Luft in einer gesonderten 
Mischapparatur unter erhöhtem Druck über ihre Partialdrücke 
gemischt und dann in ein evakuiertes Kugelgefäß von 14,14 I 
Inhalt (r/> = 30 cm) geleitet. Die Versuche wurden bei einem 
Anfangsdruck po von I bar ausgeführt. Die Zündung erfolgte 
zentral mit einem Kondensatorentladungsfunken (0,5 J.lF; 
I ,6 K V). Der Druckverlauf wurde bei langsamen Druckanstie
gen mit einem Dehnungsmeßstreifengeber (CEC 326), bei 
schnellen Druckanstiegen mit einem Piezoquarzgeber (Kistler 
601) gemessen und auf dem Leuchtschirm eines Kathoden
strah loszillographen (Tektronix 551) abgebi ldet. Fo lgende 
Brenngase bzw. Brenngasgemische kamen zur Anwendung: 

Kurz· Brenngas bzw. Vol % Brenngas bzw. (dp/dtlmax Pmax 
bezeichnung Brenngasmischung Brenngasmischung 

in Vol % im Gemisch mit Luft [bar/s) [bar) 

A CH4 10 270 8,2 

B CH4i H2 18 650 7,8 

40/60 

c CH 4i H2 20,8 1.570 7,8 

20/80 

D CH4i H2 26 2.170 7,8 

10/90 

Ahh. 3 
Druck / Zeit-Verlauf hei der fxplo .1ion wm Gemisch D im Kugelgefäß 
Ordinate: 3 har/ Teil.vtrich Ahszis.l'e: 2 m.I'! Teilstrich 

Abb. J gibt beispielhaft den Druck/Zeit-Verlauf der Explosion 
des Gemisches D wieder. Die Abb. 4 bis 7 verzeichnen die 
gemessenen Druckanstiegsgeschwindigkeiten dp/dt in Abhän
gigkeit von p. Die durchgezogenen Kurven wurden mit Hilfe 
von Gleichung (5) berechnet, für K wurde dabei einheitlich ein 
Wert von I ,4 eingesetzt *). 

Ahh. 4 hi.1 7 
Druckan.vtiegsgesclnrindigkeit in Ahhängigkeit rom Dmd hei der 
Explosion \'Oll Gemisch A (B) (Cj {D) im Kugelgefäß 

*)Wie man sich leicht überzeugen kann. ändern kleine Änderungen 
von K das Rechenergebnis praktisch nicht. 
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Versuche mit Teilvolumina explosionsfähigen Gemisches 

Die Versuche wurden in einer würfelförmigen Stahlkammer 
von 12,2 I Inhalt (Seitenlänge 23 cm) ausgeführt. Die Kammer 
bestand aus einem würfelförmigen Gerüst aus Winkelprofilei
sen, in welches Stahlplatten als Seitenwände eingesetzt waren. 
Das Teilvolumen v, mit explosionsfähigem Gemisch wurde 
durch Füllen eines vorher in die Kammer eingebrachten 
kleinen, im aufgeblasenen Zustand kugelförmigen Gummibal
lons hergestellt. Durch Vorversuche war ermittelt worden, daß 
der aufgeblasene Ballon unabhängig von seinem Radius 
gegenüber der umgebenden Atmosphäre einen Überdruck von 
etwa 33 mbar aufweist. Aus einem mit explosionsfähigem 
Gemisch gefüllten Vorratsgefäß bekannten Volumens (wobei 
die Zuleitungsvolumina ebenfalls Berücksichtigung fanden), 
das auf einen bestimmten Druck eingestellt war, wurde der 
Ballon befüllt , bis Druckausgleich eingetreten war. Aus der 
Druckabnahme war dann das Ballonvolumen leicht berechen
bar. Während der Ballonbefüllung war ein Auslaßventil der 
Kammer geöffnet, so daß außerhalb des Ballons in der Kammer 
stets Atmosphärendruck herrschte . Am Einleitungsstutzen war 
auch die Zündvorrichtung befestigt. Sie konnte durch 
Verschieben so justiert werden, daß die Zündquelle (Drahtex
plosion durch Stoßentladung eines Kondensators; Ladespan
nung 500 V, Kapazität 500 J..LF) im Ballonmittelpunkt lag. Als 
explosionsfähiges Gemisch diente ein Methan/Luft-Gemisch 
mit 10 % Methan. Nach dem Füllen des Ballons wurde die 
Kammer druckdicht verschlossen . Der Explosionsdruckverlauf 
wurde mit einem Dehnungsmeßstreifengeber gemessen und auf 
dem Leuchtschirm eines Kathodenstrahloszillographen abge
bildet. Abb. 8 gibt den Druck/ZeitVerlauf eines Versuches 

... 
' 

l l . .......... 

I · -
g 

r; 
-==· 

lllll!':i 
1a , . 

I I 11 . • .. I 
I l· ' ' · 

Ahh. 8 
Druck/Zeit- Vcrlau(ineincm Gef'äß \'On 12.211nlwlr hei der Explosion \'On 
Gemisch A. cinge{iillr in einen Ballon \'Oll 2 I Inhalt 
Ordinate: 0,5 har/Tcilstrich Ahszisse: 20 ms/Tcii.Hrich 

wieder. In Tabelle I sind die Teilvolumina V,, die gemessenen 
Druckanstiegsgeschwindigkeiten und die erhaltenen Maximal
drücke verzeichnet. Außerdem sind die nach Gleichung (5) und 
(8) berechneten Werte für (dp/dt)pz und pz angegeben. Für 
(dp/d t) wurde ein Wert von 280 bar/s, für PE ein Wert von 
8,2 bar me~~gesetzt. Beide Werte wurden 1m Kugelgefäß 
bestimmt, die maximale Druckanstiegsgeschwindigkeit wurde 
nach Gleichung (2) auf V = 12,2 I umgerechnet. 

Diskussion 

Die Abb. 4 bis 7 lassen erkennen, daß Gleichung (5) bei 
niedrigeren Werten von (d p/d t)max bis etwa herauf zum halben 
Explosionsenddruck erstaunlich gut erfüllt ist. Bei Gemischen 
mit höheren Werten von (dp/dt)max (brisanteren Gemischen) 
liegen die Rechenwerte für dp/dt zwar jeweils etwas höher als 

Tabelle 1 
Ergebnisse der Explosionsversuche mit Ballons, gefüllt mit Gemisch A, 
in einem Versuchsgefäß von 12,2 !Inhalt 

Ballonvolumen Meßwerte für 

(dp/dtlPz Pz 

[bor /s J [bor] 

20 1,51 
21 1,53 
17 1,51 

2 45 2,49 
51 2,54 
53 2,62 

3 74 2,77 
77 3,08 
77 3,04 

Rechenwerte für 

(dp/dtlPz 

[bor /s J 
Pz 

[bor] 

33 1,42 

57 1,89 

79 2,39 

die gemessenen Werte, also auf der sicherheitstechnisch 
günstigen Seite, folgen im Trend aber dennoch gut der 
theoretischen Kurve. Vollkommene Übereinstimmung kann 
auch nicht erwartet werden, denn die Annahme einer 
konstanten normalen Verbrennungsgeschwindigkeit vn trifft ja 
in Wirklichkeit nicht zu. Für die Berechnung der Druckan
stiegsgeschwindigkeit, wenn nur Teilvolumina mit explosions
fähigem Gemisch erfüllt sind, ist (5) indessen sehr brauchbar. 
Dies bestätigen die Ballon-Versuche . Die Rechenwerte für 
dp/dt liegen allenfalls etwas höher, stimmen aber 1m 
allgemeinen gut mit den Experimentalwerten überein. 

Der nach (8) berechnete Wert pz liegt im allgemeinen niedriger 
als der gemessene. Dies war zu erwarten. Einerseits trägt die 
Verbrennung der Ballonhaut zusätzlich etwas zum Druckauf
bau bei, andererseits findet bei Vermischung der heißen Gase 
aus dem Ballon und der kühleren Umgebungsluft eine 
energieliefernde Rekombination z. B. von H- und OH
Molekülen zu H,O statt, welche die resultierende Endtempera
tur- und damit auch den resultierenden Enddruck-über die 
aus TE' und Tn' unter Berücksichtigung der entsprechenden 
Wärmekapazitäten der Reaktionsprodukte errechenbare Tem
peratur anhebt. 

Zu einer vereinfachten ersten Abschätzung der maximalen 
Druckanstiegsgeschwindigkeit bei der Explosion von Teilvolu
mina gelangt man schließlich , wenn man einfache Proportiona
lität zwischen dem Verhältnis der Druckanstiegsgeschwindig
keiten und dem Teilvolumenverhältnis ansetzt : 

Wie man sich leicht überzeugen kann , liegen die so erhaltenen 
Werte nahe den nach (5) errechneten . 

Herrn Kowall sei für Mithilfe bei den Versuchen herzlich 
gedankt. 

Literatur 

I) H. J. Heinrich: 
Chem. Ing. Technik 38 (1966) 1125 ff 
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Inhaltsangabe 

Die meisten Aufgabenstellungen der konstruktionstechnischen Reaktorsicherheit werden mit den Mitteln der Technischen Me
chanik gelöst. Umgekehrt empfängt diese durch die Anforderungen der Reaktortechnik an Konstruktion und Werkstoffe ständig 
neue Impulse. Die SMi AT-Konferenz ist das weltweite Forum, das einen interdisziplinären Erfahrungsaustausch aller an der Wei
terentwicklung der Reaktorsicherheit Beteiligten, wie Kerntechnikern, Werkstoffspezialisten, Maschinenbau- und Bauingenieuren 
ermöglicht. 

konstruktionstechnische Reaktorsicherheit- Sicherheitsforschung - internationale Zusammenarbeit 

Allgemeine Bemerkungen 

Die alle zwei Jahre stattfindende,,lnternational Conference 
on Structural Mechanics in Reactor Technology" kehrte zu 
ihrer fünften Veranstaltung turnusmäßig wieder an ihren 
Geburtsort Berlin zurück. Veranstaltet wurde sie von der 
International Association for Structural Mechanics in Re
actor Technology (IASMiRT), der Kommission der Euro
päischen Gemeinschaften in Zusammenwirkung mit der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin, und The United 
States Nuclear Regulatory Commission (NRC), Washington, 
D. C. Wissenschaftliche und organisatorische Leiter der 
SMiRT waren wiederum Prof. Dr.-Ing. Thomas A. Jaeger 
(Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin) und Dean B.A. 
Boley (The Technological Institute, Northwestern University, 
Evanston, Illinois). Im Hinblick auf die Verdienste des 
Initiators der SMiRT-Konferenzen,Prof. Dr.-Ing. Thomas A. 
Jaeger, um eine vertiefte internationale wissenschaftliche 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der konstruktionstech
nischen Reaktorsicherheit wurde ein Thomas A. J aeger-Preis 
gestiftet, der in Zukunft dem jeweils besten wissenschaft
lichen Beitrag einer SMiRT-Konferenz zugesprochen werden 
soll. 

So wie auf den vorangegangenen SMiRT -Konferenzen war 
auch diesmal eine Steigerung der Teilnehmerzahl zu ver
zeichnen. Von den 1.300 Wissenschaftlern und Reaktor
Konstruktions-Ingenieuren aus etwa 3 5 Ländern kamen et
wa 300 aus der Bundesrepublik Deutschland, 300 aus den 
USA, 15 0 aus Frankreich, 100 aus Großbritannien und 70 
aus Japan. Trotz des regen Interesses von Wissenschaftlern 
aus dem Ostblock waren diese Länder leider nicht vertreten. 

Da der bisherige Veranstaltungsort in Berlin, die Kongreß
halle, für die Vielzahl an wissenschaftlichen Beiträgen und 
die große Zahl von Teilnehmern inzwischen zu klein ge
worden war, wurde die 5th SMiRT im neu erbauten Inter
nationalen Kongreß Zentrum, ICC Berlin, durchgeführt. 
Leider war dieser Wechsel mit einer Verminderung der 
übersichtlichkeit verbunden, aber anders konnte die Prä
sentation der etwa 800 wissenschaftlichen Beiträge in je 15 
parallellaufenden Sitzungen nicht bewältigt werden. Großer 

106 

Wert wurde darauf gelegt, daß der Charakter einer Diskus
sionsveranstaltung bewahrt wurde . 

Voraussetzung dafür war, daß der Großteil aller Beiträge 
vor der Veranstaltung den Teilnehmern zugänglich gemacht 
wurde . 10 der insgesamt 14 Tagungsbände, die ca. 8.000 
Seiten umfassen, wurden an alle registrierten Teilnehmer 
vorab versandt, die restlichen 4 Bände wurden zu Beginn 
der Veranstaltung ausgegeben. Den Druck und die Vertei
lung dieser Transactions übernahm wiederum in vorbildli
cher Weise die Kommission der Europäischen Gemeinschaf
ten, Brüssel. 

Konferenzsprachen waren Englisch, Deutsch und Franzö
sisch. Die Plenarveranstaltungen sowie die in deutscher und 
französischer Sprache vorgetragenen Beiträge wurden simul
tan übersetzt. 

Ziel der Veranstaltung 

Zentrales Thema des Kongresses waren konstruktionstech
nische Analysen mit dem Ziel der reaktorsicherheitstech
nischen Gewährleistung eines unbedingt zuverlässigen Schut
zes der Bevölkerung vor den potentiellen Gefahren der Kern
energienutzung. Für diese Analysen müssen die neuesten 
Erkenntnisse über Werkstoffverhalten (unter hohen mechac 
nischen, thermischen und Strahlungs-Beanspruchungen) ein
gesetzt werden im Verein mit modernsten Methoden für die 
Berechnung von Statik, Dynamik und Festigkeit von ma
schinentechnischen und bautechnischen Reaktorkonstruk
tionen, an die weit höhere Anforderungen gestellt werden 
als im konventionellen Großapparate- und Behälterbau und 
im konstruktiven Ingenieurbau gemeinhin üblich. 

Nur durch Anwendung der fortgeschrittensten Erkenntnisse 
und Methoden der Statik, Dynamik und Festigkeitslehre 
(Structural Mechanics) in der Reaktortechnik kann die Re
paraturanfälligkeit von Kernkraftwerksanlagen weiter ver
mindert werden, und die Wahrscheinlichkeit für das Eintre
ten schwerer Reaktorschadensfälle auf jenes extrem gerin
ge Maß herabgesetzt werden, das der Öffentlichkeit gegen
über verantwortbar ist. 



Kernenergiepolitik 

Schirmherr der 5th SMiRT-Konferenz war der EG Kom
missar für Energie, Technologie , Forschung und Wissen
schaftliche Information Dr. Guido Brunner, der in der 
Eröffnungsveranstaltung besonders die energiepolitischen 
Aspekte unter Berücksichtigung der notwendigen Rolle der 
Kernenergie in der Europäischen Gemeinschaft und in den 
USA hervorhob. Nach seinen Ausführungen habe Europa 
keine vernünftige Alternative zur Kernenergie. Selbst wenn 
man sehr hohe Summen investiere, könne man im Jahre 
1990 allenfalls drei bis fünf Prozent des Energiebedarfs 
durch alternative Energiequellen, wie Wind, Sonne, Geo
thermik, Gezeiten, Holz und andere ersetzen. Notwendig 
sei dagegen, innerhalb der Europäischen Gemeinschaft in 
den nächsten 10 Jahren zu einem Anteil von 30 Prozent 
Nuklearstrom bei der Energieerzeugung zu kommen, wenn 
man eine infolge der Verknappung und Verteuerung des 
Erdöls zu erwartende erhebliche Verminderung des Real
einkommens, ein Ab sinken des Lebensstandards und daraus 
resultierende heftige soziale Verteilungskämpfe vermeiden 
wolle . Die übergroße Bedeutung des Erdöls müsse mit Hilfe 
der Kernenergie auf die Rolle eines normalen Rohstoffes 
zurückgedrängt werden, der ebenso wertvoll sei wie andere 
Rohstoffe auch, aber nicht mehr in der Lage sein dürfe , 
ganze Volkswirtschaften und Währungen zu ruinieren. Aller
dings sei dies nur möglich, wenn man ohne Verzögerung an 
den weiteren Ausbau der Kernenergie gehe. Dazu müßten 
pro Jahr etwa 12 Kernkraftwerke in der EG gebaut oder 
insgesamt jährlich etwa -SO Milliarden Mark investiert wer
den. Gegenwärtig wird, so Brunner, aber nur ein Viertel 
dieser notwendigen Summe pro Jahr investiert. 

Representative Mike McCormack, Vorsitzender des Aus
schusses für Energieeinsparung und fortge'Schrittene Ener
gietechnologien des Congress of the United States of Amer
ica sprach über die Energiepolitik der USA in der interna
tionalen Gemeinschaft und wandte sich gegen eine Verteu
felung der Kernenergie. Er wies auf die mehr als 500 Re
aktor-Betriebsjahre ohne Personenschäden als sichtbaren Be
weis für die Sicherheitsleistung der Kernenergietechnik hin, 
wie sie noch niemals zuvor von einem anderen großen In
dustriezweig erbracht worden sei. Dies gelte auch noch nach 
dem Störfall von Harrisburg. McCormack verwies auf eine 
Veröffentlichung des US-Departments für Energie, nach der 
sich der Energiebedarf allein der westlichen Nationen von 
heute 75 Millionen Barrel Öl auf 98 Millionen Barrel Öl 
täglich im Jahr 1990 steigern werde. Ein Drittel dieser Men
ge müßte dann importiert werden, und würde nach heutigen 
US -Ölpreisen einem Aufwand von jährlich 25 5 Milliarden 
Dollar entsprechen. Die gleiche Energiemenge könnte auch 
durch 1 100 Kernkraftwerke geliefert werden. Die gegen
wärtige~ Vorhersagen für den Ausbau der Kernenergie 
decken aber nur ein Drittel dieser Menge. 

Bürgermeister Wolfgang Lüder unterstrich in seiner Eröff
nungsansprache die Bedeutung der Kernenergie, forderte 
aber Politiker, Wissenschaftler und Vertreter der Wirtschaft 
auf, auch unkonventionelle Möglichkeiten der Energiever
sorgung vorrangig zu entwickeln und zu fördern. 

In einem Grußtelegramm des Bundeskanzlers Helmut 
Schmidt hieß es unter anderem : "Die SMiRT-Konferenzen 
leisten schon seit Jahren einen wesentlichen und dankens
werten Beitrag zu der auch von mir mehrfach geforderten 
engen internationalen Zusammenarbeit in Fragen der Sicher
heit kerntechnischer Anlagen. Wenn die Industriestaaten, 
aber auch die industriell weniger entwickelten Länder der 

dritten Welt , langfristig nicht auf die friedliche Nutzung der 
Kernenergie verzichten können - und die Entwicklung auf 
dem Weltenergiemarkt scheint immer eindringlicher darauf 
hinzudeuten - ist ein solches konstruktives internationales 
Zusammenwirken bei der Lösung sicherheitstechnischer Pro
bleme unabdingbar. Auf diese Weise können gleichzeitig die 
in den einzelnen Ländern zwangsläufig immer begrenzten 
personellen und finanziellen Mittel mit größerem Effekt ein
gesetzt werden . 

Mögen die zahlreichen Vorträge sowie ein offener Gedan
kenaustausch über die Fragen der reaktortechnischen Struk
turmechanik dazu beitragen, daß wir die Kernenergie als zu
sätzliche Energiequelle weiter verantwortlich einsetzen kön
nen." 

Plenarveranstaltungen 

Die wissenschaftlichen Arbeiten wurden von einem inter
nationalen wissenschaftlichen Komitee ausgewählt. Vertiefte 
Beiträge wurden in Form von Invited Lectures mit 40 Mi
nuten Redezeit präsentiert . Für jeden Schwerpunkt der in 
12 Hauptthemen gegliederten Konferenz wurde am 3. Ver
anstaltungstag außerdem ein Übersichtsvortrag (Principal 
Lecture) gehalten ; Ziel dieser V-orträge war die möglichst 
umfassende Darstellung des Standes der Wissenschaft und 
Technik der einzelnen Disziplinen sowie die Darlegung zu
künftiger , schwerpunktsmäßig durchzuführender Forschungs
arbeiten ftir noch offen gebliebene Fragestellungen. Gleich
artige Zielsetzungen verfolgten die P!enarveranstaltungen 
mit den Themen: Containment von Schnellen Brütern, 
Technology Transfer vom Containment des Schnellen Brü
ters zum Containment des Leichtwasserreaktors (LWR) und 
Statusbericht des von der NRC geförderten Programms für 
konstruktionstechnische Reaktorsicherheitsvorkehrungen.Die 
übersichtsvorträge für die letzte Veranstaltung wurden in 
einem zusätzlichen Band der SMiRT -Transaction aufgenom
men. Es ist geplant, in traditioneller Weise alle Invited Lee
tures und Principal Lectures detailliert in der Zeitschrift 
"Nuclear Engineering and Design" zu veröffentlichen. Glei
ches gilt auch für die Resümees der jeweiligen Vorsitzenden 
aller im Zusammenhang mit der SMiR T durchgeführten I 0 
Seminarveranstaltungen. 

Die fachliche Einteilung in Hauptthemen wurde wie in den 
vorhergehenden SMiRT -Konferenzen beibehalten: 

Fluid - Strukturdynamische Untersuchungen 

In 62 Beiträgen wurden sowohl die theoretischen Methoden 
der Berechnung als auch die Anwendung auf typische Sie
dewasserreaktor- und Druckwasserreaktorprobleme darge
legt. 

Brennelemente 

Insgesamt 49 Beiträge beschäftigten sich mit dem mecha
nischen Verhalten von Brennelementen. Einbezogen in die 
Betrachtungen wurden unterschiedliche Betriebsbedingun
gen, dynamisches Verhalten und mögliche Schadensfälle für 
sowohl L WR und Schnelle Brüter. 

Brennstäbe 

37 Vorträge befaßten sich mit dem Werkstoffverhalten der 
Brennstoffumhüllungen sowie dem Einfluß der Spaltpro
duktfreisetzung auf Hüllrohre und Brennmaterial und deren 
Versagenskriterien. 
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Störfallablauf in Schnellen Brütern 

Dieser Problembereich enthielt sowohl das Eineichen von 
Rechenverfahren an experimentellen Ergebnissen (Code 
Verification) für typische Störfallabläufe und Untersuchun
gen zum Verhalten von Komponenten des Primärsystems 
und des Containments. 

Reaktor-Core, Kühlkreislauf-Komponenten 

Dieses Thema umfaßte 64 Beiträge mit dem Schwerpunkt 
des dynamischen Verhaltens von Rohrleitungssystemen und 
Wärmetauschern. Eingeschlossen waren die Folgen von Rohr
leitungsbrüchen in Zusammenhang mit den Anforderungen 
an Widerlager und Aufhängungen . 

Reaktor-Druckbehälter aus Stahl 

In den 46 Beiträgen zu diesem Thema stand der mit den 
Mitteln der Bruchmechanik zu führende Nachweis der Inte
grität von Stahldruckbehältern im Vordergrund. Neben den 
übergeordneten Verfahren - experimentelle Untersuchun
gen und rechnerische Methoden - wurden spezielle Aspekte , 
wie thermische Einflüsse, Entwicklung von Materialmodellen, 
Erfassen elastisch-plastischer Bereiche, Einfluß des Riß
wachstums und besondere Konfigurationen gefährdeter Kon
struktionen, behandelt. 

Spannbetondruckbehälter 

Neben dem speziellen Materialverhalten des Werkstoffes Be
ton (Temperatur- und Feuchtigkeitseinflüsse, Kriechen und 
Mehraxialverhalten) standen in den 54 Beiträgen Fragen des 
Entwurfs, der Herstellung , Bemessung und Überwachung 
des Behälters und seiner Komponenten im Vordergrund. 
Ferner wurden die speziellen Probleme des Liners und ther
mischer Barrieren, das Konzept des heißen Liners, der vor
gespannte Gußdruckbehälter und das vorgespannte Contain
ment für Schnelle Brutreaktoren angesprochen. 

Berechnung des Containments 

In den 88 Beiträgen zu diesem Thema wurde besonderes 
Schwergewicht auf die prinzipielle Darstellung unterschied
licher Containmentbauweisen am Beispiel verschiedener 
Kernkraftwerke und auf das Verhalten des Containments 
auf stoßartige Beanspruchungen durch Einwirkungen von 
innen und von außen, sowohl in rechnerischer als auch ex
perimenteller Hinsicht gegeben. 

Auch zahlreiche Probleme konstruktiver Art, wie die Dich
tigkeit des Containments bei Durchführungen und Anschlüs
sen sowie die Möglichkeiten einer experimentellen Unter
suchung des Betoncontainments, wurden diskutiert. 

Seismische Beanspruchung 

Einen großen Komplex auf allen SMiRT-Konferenzen nahm 
die Frage der seismischen Beanspruchung und ihres Nach
weises für Kernkraftwerkskonstruktionen ein. In den zu die
sem Thema präsentierten 127 Beiträgen standen im Vorder
grund: 
Methoden der Risikountersuchung; Darstellung der Größe , 
des Verlaufes und des Frequenzgehaltes der seismischen Er
regung; Boden-Bauwerks-Wechselwirkungseffekte; Bemes
sung unterirdischer Bauwerke; das Antwortverhalten von 
Bauwerken und einzelnen Konstruktionselementen wie 
Rohrleitungen, Deckenscheiben und Reaktorkern unter Be
rücksichtigung der Kopplung von Flüssigkeitsschwingungen. 
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Im Bereich der modellmäßigen, erdbebensimulierenden Un
tersuchungen kamen besonders interessante Beiträge aus Ja
pan. 

Materialmodelle 

Mit 99 Beiträgen wurde dieser erst in den letzten Jahren 
vordringlich behandelte Bereich der auf theoretisch-experi
mentellen Untersuchungen basierenden konstitutionellen 
Materialgleichungen im nicht-linearen Bereich, insbesondere 
für metallene Konstruktionen , in den Vordergrund gestellt. 
Neben transienten Temperaturbeanspruchungen wurde vor 
allem die Anwendung fortgeschrittener, nichtlinearer Theo
rien auf Komponenten und Konstruktionselemente sowie 
der Vergleich zu Ansätzen aus Näherungsrechnungen vor
rangig behandelt. 

Berechnung und Auslegung von Konstruktionen 

Mit 91 Beiträgen war auch dieser Komplex besonders um
fangreich. Als Themengruppen seien hier nur kurz genannt: 
Numerisches Implementieren nichtlinearer Materialmodelle; 
Anwendungen der Methode der Finiten Elemente; Rechen
verfahren für Platten und Schalen; Probabilistische Metho
den der Konstruktionsberechnung; numerische Verfahren 
der Bruchmechanik; Modellabbildungen bei seismischen Be
rechnungen. 

Fusionskraftwerke 

Die speziellen Probleme von Fusionskraftwerken wurden 
erstmalig auf einer SMiRT-Konferenz diskutiert. In 54 Bei
trägen wurden so vielfältige Bereiche angesprochen wie: 
Thermo-Fluiddynamische Verfahren; Möglichkeiten der Be
grenzung des Magneteinflusses ; konstruktive Sicherheitsvor
kehrungen für Fusionsreaktorsysteme; Berechnungsverfah
ren für verschiedene Magnetkonstruktionen; Werkstofffra
gen und die Plasma-Fluid-Konstruktionswechselwirkung. 

Seminarveranstaltungen 

Die I 0 im Zusammenhang der SMiRT -Konferenz durchge
führten Spezialseminare standen gleichfalls unter der Schirm
herrschaft der Kommission der Europäischen Gemeinschaft 
und wurden durch den Senat der Stadt Berlin und die Bun
desanstalt für Materialprüfung , Berlin, unterstützt. Ziel die
ser Pre- und Post-Konferenz-Seminare war die Zusammen
führung der jeweiligen etwa 5 50 teilnehmenden Spezialisten 
aus allen an der SMiRT beteiligten Nationen und der damit 
verbundenen Möglichkeit eines auch zukünftig verstärkten 
internationalen Erfahrungsaustausches. 

Die Darstellung des Standes von Wissenschaft und Technik 
der einzelnen Seminarthemen wurde an Hand der vorab ver
öffentlichten I 0 Seminar-Preprints erleichtert, so daß in den 
als Diskussionsveranstaltungen durchgeführten Seminaren 
selbst die Schwerpunkte fUr zukünftig durchzuführende For
schungsarbeiten vertieft werden konnten. Es ist vorgesehen, 
die Zusammenfassungen der einzelnen Seminarleiter in der 
Zeitschrift "Nuclear Engineering and Design" zu veröffent
lichen. 
Die Seminarveranstaltungen lauteten: 

I. Mathematical/Mechanical Modeling of Reactor Fuel 
Elements 

2. Fracture Resistance of Reactor Components 
3. Fluid-Structure Interaction Analysis in LWR Systems 
4. ContainmentofFast Breeder Reactors 
5. Assuring Structural lntegrity of Steel Reactor Pres

sure V essels 



6. NDE in Relation to Structural Integrity 
7. Extreme Load Design of Nuclear Power Plant Facil

ities 
8. Inelastic Analysis and Life Prediction in High Tem

perature Environment 
9. Structural ReHability of Mechanical Components and 

Subassemblies of Nuclear Power Plants 
10. Computational Aspects of the Finite Element Method. 

Ausblick 

"Eine Bewertung des durch die etwa 800 Einzelbeiträge er
zielten Gewinns an Sicherheit für konstruktionstechnische 
Kernkraftwerksanlagen ist nur schwer möglich. Es konnte 
aber durch die bessere Abschätzung der Sicherheitsmargen 
in der Praxis und die auf vielen Gebieten immer höher wer-

dende Genauigkeit der Übereinstimmung von Berechnung 
und Experiment eine punktuelle Verbesserung des Maß
stabes für die Sicherheitsberechnung festgestellt werden. 
Dessen ungeachtet besteht die Notwendigkeit einer weiteren 
Sicherheitsforschung auf dem Gebiet der Kemenergietech
nik, um den an sich schon hohen Sicherheitsstandard noch 
weiter zu festigen. Die Notwendigkeit, eine internationale 
Veranstaltung wie die SMiRT-Konferenz durchzuführen, 
zeigt sich auch an der weiterhin gestiegenen Teilnehmerzahl; 
deshalb ist auch die weitere Planung der IASMiRT für die 
6th SMiRT-Konferenz, die vom 17. - 21. August 1981 in 
Paris, Frankreich, und für die 7th SMiRT-Konferenz, die 
im August 1983 in Chicago, USA, stattfinden werden, 
von Bedeutung . Neuer und erstmalig zweijährig amtierender 
Präsident der IASMiRT ist M. J. Rastoin, CEA, Frankreich, 
der auch für die lokale Organisation und Durchführung der 
6th SMiRT-Konferenz verantwortlich ist. 

Das Schaumverhalten wassergemischter Kühlschmierstoffe 
Teil II: Prüfmethoden*l 
Von ORR Dr. rer. nat. J. Heidemeyer, Bundesansta lt für Materialprüfung (BAM), Berlin 
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Die unerwünschte Bildung von Schaum führt in verschiede
nen Industriezweigen zu Betriebsstörungen. Es ist daher eine 
große Zahl von Prüfmethoden für das Schaumverhalten von 
Flüssigkeiten entwickelt worden. Da das Schaumverhalten 
von sehr komplexen Vorgängen bestimmt wird (s . Teil I des 
Aufsatzes, Schmiertechnik, Tribologie 25 (1978) S. 167-
169), muß das Prüfverfahren auf die Art' der Schaument
stehung in der Praxis abgestimmt sein. 

Für wassergemischte Kühlschmierstoffe, die in der metallbe
arbeitenden Industrie in großem Umfang eingesetzt werden, 
zeigte sich, daß z.B. die Art der Anmischung der Emulsio
nen von großem Einfluß auf das Schaumverhalten ist . 

In der Originalarbeit werden neun Prüfmethoden vorgestellt, 
die in unterschiedlichem Maße den verschiedenen Anforde
rungen genügen. Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu 
gewährleisten, wurden sie an den gleichen Kühlschmierstof
fen (Abis I) erprobt. 
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*) Kurzfassung eines Aufsatzes in Schmiertechnik, Tribologie 26 
(1979) s. 6 - 10 

Zu den Prüfverfahren, die für wassergemischte Kühlschmier
stoffe ungeeignet sind, gehört die für Öle entwickelte Me
thode nach ASTM D 892, bei der Luft durch einen porösen 
Stein geblasen wird. Sie wird z. Z. noch häufig angewandt, 
obwohl inzwischen ein für wassergemischte Kühlschmier
stoffe weit besser geeignetes ASTM-Verfahren zur Verfü
gung steht (D 3519), bei dem Luft und Kühlschmierstoff in 
einem Labormixer verwirbelt werden. Abb. 1 zeigt die rela
tiv gute Reproduzierbarkeit , jedoch auch die geringe Diffe
renzierung des Schaumverhaltens schwach schäumender 
Kühlschmierstoffe . 

Als das geeignetste, wenn auch aufwendigste Verfahren er
wies sich eine in der BAM entwickelte Prüfmethode, bei der 
der Kühlschmierstoff über eine Dusche umgepumpt und der 
Spritzdruck gemessen wird , bei dem innerhalb 5 Minuten 
11 cm Schaumhöhe erreicht werden. Die Apparatur ermög
licht eine intensive, praxisnahe, mechanische Vorbehand
lung und Prüfung bei konstanter Temperatur. Die Ergebnis
se sind befriedigend reproduzierbar und erlauben eine gute 
Differenzierung auch zwischen schwach schäumenden Kühl
schmierstoffen (Abb. 2) . 
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Abb. 3 
Ausströmen nach Schütteln unter Druckluft im Kleinautoklaven 

Mit weit geringerem Aufwand erhält man eine ähnliche Rei
henfolge der Schaumneigung der Kühlschmierstoffe bei einer 
anderen in der BAM entwickelten Methode. Hierbei wird 
der Kühlschmierstoff in einem Kleinautoklaven mit Druck
luft geschüttelt und anschließend durch eine Düse in einen 
Meßzylinder gespritzt. Abb. 3 zeigt die Ähnlichkeit der Er
gebnisse mit denen von Abb. 2, jedoch auch Unterschiede. 

Insbesondere zeigt der Kühlschmierstoff H bei diesem wie 
bei den meisten anderen Verfahren nur geringe Schäumnei
gung, im Gegensatz zum aufwendigen, in Abb. 2 vorgestell
ten Verfahren. 

Auf die Eignung der Prüfverfahren für die wichtigsten An
wendungsfälle wird in der Originalarbeit eingegangen. 

Zerstörungsfreie Korngrößenbestimmung in austenitischen 
Feinblechen mit Hilfe der Ultraschallrückstreuung *l 
Von Dipl.-lng. Andreas Hecht, lng. grad. Ralf Thiel, RR Dipl.-lng. Eberhard Nabel, ORR Dr.-lng. Eberhard Neumann, 
Dir. Prof. Dr.-lng. Eberhard Mundry, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) , Berlin 

DK 669.15- 194.56 : 620.186.82 : 620.179.162 
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1. Einleitung 

Austenitischer Stahl zeichnet sich durch seine gute Korro
sion;~eständigkeit und Umformbarkeit aus. Gebrauchsge
genstände, wie z.B. Spülbecken, Waschmaschinentrommeln, 
die einer besonderen Korrosionsgefahr ausgesetzt sind, 
werden daher bevorzugt aus austenitischen Blechen herge
stellt. Die plastische Verformbarkeit der Stahlbleche hängt 
hauptsächlich vom Durchmesser der einzelnen Kristalle , der 
Korngröße ab. Grobes Korn erleichtert zwar die plastische 
Verformbarkeit, kann aber zu rissigen oder rauhen Oberflä
chen führen , so daß den Herstellern von austenitischen Ble
chen vom Abnehmer Toleranzbänder vorgeschrieben wer
den, in denen sich die Korngröße zu bewegen hat. Die Korn
größe wird dabei durch eine abschließende Glühbehandlung 
nach dem Kaltwalzen eingestellt. 

Die Kontrolle der Korngröße während der laufenden Pro
duktion beschränkt sich bisher auf das Entnehmen einzel
ner Stichproben am Anfang und am Ende des Bandes, die 
metallographisch untersucht werden. Das Ziel des hier vor
gestellten Meßverfahrens liegt in einer zerstörungsfreien , 
kontinuierlichen Korngrößenbestimmung zur Kontrolle des 
Glühprozesses, so daß Unregelmäßigkeiten frühzeitig er
kannt werden können. Es beruht auf der Messung der Ultra
schallrückstreuung [ 1 - 4]. 

2 . Meßprinzip 

Ein polykristallines Metall besteht im rekristallisationsge
glühten Zustand normalerweise aus einem Haufwerk von re-

*) Gekürzte Fassung des anläßlich des Europäischen Treffens flir 
Chemische Technik - ACHEMA 79 - am 19.6.1979 in Frank
furt gehaltenen Vortrages 
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gellos angeordneten Kristallen. Die Schallgeschwindigkeit 
variiert in den verschiedenen Gitterrichtungen (elastische 
Anisotropie). Daher wird ein Schallimpuls an der Grenzflä
che zwischen zwei Kristallen unterschiedlicher Gitterorien
tierung nach der Snellius'schen Bedingung gebrochen und 
reflektiert , wobei sowohl Transversal- als auch Longitudinal
wellen entstehen. In Abhängigkeit von Korngröße D und Ul
traschallwellenlänge 'A werden dabei mehrere Streumecha
nismen unterschieden (Abb. 1). 

Der Bereich der Rayleigh-Streuung (0 ,02 < D/ 'A < 0,2) ist 
theoretisch gut beschreibbar und eignet sich besonders zur 
Korngrößenmessung [5]. In diesem Bereich sind die Korn
größe D und die 3. Wurzel des Quadrats der rückgestreuten 
Schallamplitude direkt proportional. Es gilt : 

o~;" 

keine nachweisbare Streuung 

01?.."'- 1 
Stochastische Streuung 

Abb. 1 

0,02<0 /?..<0.2 
Rayleigh- Streuung 

0=-?.. 
Diffuse Streuung 

Ultraschallstreuung - Unterschiedliche Streumechanismen 



(1) 

d. h., je gröber das Korn, umso höher ist die Amplitude des 
rückgestreuten Ultraschalls. 

Sender I 
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Abb. 2 
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Meßaufbau zur Korngrößenbestimmung an austenitischen Feinble
chen mit Ultraschall 

Abb. 2 zeigt den schematischen Meßaufbau . Das zu prüfen
de Blech wird zur Ankopplung durch ein Wasserbad geführt, 
wobei eine gute Abstands- und Winkelkonstanz zwischen 
Blech und Prüfkopf gewährleistet sein muß. Über den Prüf
kopf wird ein kurzer Ultraschallimpuls abgestrahlt (ca. 
0,1 p.m , 2S MHz). Dabei wird mit einem Winkel von 
Cl' = 31 ,S0 eingeschallt , so daß im Material primär eine 
Oberflächenwelle entsteht. Dadurch werden Interferenzer
scheinungen infolge Zick-Zack-Reflexione.t:~ vermieden, die 
die Amplitude des rückgestreuten Ultraschalls stark verfäl
schen würde . Das Rückstreusignal kann auf dem Oszilloskop 
betrachtet werden und wird über ein Schmalbandfilter, ei
nen Gleichrichter und einen A/ D-Wandler einer Datenver
arbeitungsanlage zugeführt. Dort erfolgt eine Signalmitte
lung (über den Ort) und die quantitative Auswertung der 
Rückstreusignale . 

3. Meßergebnisse 

Abb. 3 zeigt Rückstreusignale zweier austenitischer Fein
bleche unterschiedlicher Korngröße von 1 mm Dicke. Auf 
der Ordinate ist die rückgestreute Schallamplitude in loga
rithmischen Maßstab aufgetragen, auf der Abzisse die Schall
laufzeit. Der Sendeimpuls ist nicht dargestellt. Die Auswer
tung der rückgestreuten Schallamplitude erfolgt jeweils zwi
schen den beiden Markierungen , wobei sich die Lage des 
Auswertebereiches aus der komplizierten Schallausbreitung 

Abb. 3 
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Rückstreusignale zweier Feinbleche (d = 1 mm) unterschiedlicher 
Korngröße 

beim Einschallwinkel von Cl' = 31 ,S 0 ergibt . In diesem Be
reich ist die mittlere Amplitude beim grobkörnigen Blech 
deutlich höher. 
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Abb. 4 
Rückstreuamplituden von 30 Blechen als Funktion der metallogra
phisch bestimmten Korngröße 

Im Labor wurden 30 Bleche der Qualität XS CrNi 18 9 von 
von unterschiedlicher Korngröße untersucht. Abb. 4 bestä
tigt den theoretischen Zusammenhang ( 1 ) : 

Es ist die rückgestreute Schallamplitude A 2/3 über der me
tallographisch bestimmten Korngröße aufgetragen, wobei 
jeder Punkt ein gemessenes Blech darstellt. Die Rückstreu
amplitude steigt mit der Korngröße linear an. Die mathema
tische Formulierung dieser Eichgeraden wird im Rechner ge
speichert , so daß aus der rückgestreuten Schallamplitude A 
eines unbekannten Blechs dessen Korngröße D bestimmt 
werden kann. 

Erste Versuche mit einer mobilen Meßapparatur haben ge
zeigt , daß die hier vorgestellte Meßmethode unter Praxis
bedingungen an einer Glühlinie einsetz bar ist [ 4]. 
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A Structural Analysis of the Integrity of the Liner of Rein
forced and Prestressed Concrete Containments 
F. Buchhardt und P. Brand/ 
Preprints of SMiRT 5 Conference/Berlin, J. 6/3, 8 Seiten 

The Boi! Water Reactor (BWR) Gundremmingen II is the 
first German nuclear power plant with a concrete contain-

ment having a thin steel plate Iiner directly attached to 
the interior concrete surface to provide an air-tight seal. 
Due to this monolithic way of anchorage a bonded 
system of concrete and meta! Iiner membrane is ob
tained so that the same deformations of the loading 
or strain conditions are induced to the very stiff con
crete hull as weil as to the Iiner. Because of the complex 
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structural behaviour of the bonded system the evaluation is 
carried out by the finite element method. The overall system 
in decoupled in several steps . Due to its considerable stiff
ness the concrete structure can be regarded as the Iiner 
supporting basis. The Iiner system itself might be subdivided 
into perfect and imperfect sections discretized by plain or 
curved elements which are supported by point-wise spring 
elements representing the stud anchors. 

The analysis is performed with a modified ADINA version 
implicating geometrically and physically non-linear formu
lations. Typical structural sections are computed by irrere
mental Ioad or strain steps up to or beyond plastification. 
Because of the substantial computational effort required 
the nurober of parameters to be varied is regarded on the 
basis of Gundremmingen II. 

A prior analysis of the boundary moment and support in
fluence permits at first the concentration on a single bi
axially loaded field whose residual parameter variation is 
checked accordingly to an "assembling matrix" . Starting 
from realistic Iimit values the variation of one single parame
ter is terminated if showing linear or pseudo-linear beha
viour. 

Similar investigations are carried out for uni-axially loaded 
(imperfect) Iiner fields as well as for plain Iiner membrane 
areas. In a further step those decoupled solutions will be 
composed to the overall system behaviour. The final solu
tion shall demonstrate - apart from stud anchorage capa
city - three typicalliner membrane behaviour Iimits 

Iimits of elasticity (yielding) 

Iimits of structural capacity 

Iimits of tolerable deformations. 

Zur Verwitterung von Baustoffen in schwefeloxidhaltiger 
Atmosphäre - Literaturdiskussion 
K. Niesei 
Fortschritte der Mineralogie, Bd. 57 (1979) H. 1, S. 68-124 

Die Verwitterung von kalkhaltigen Bausteinen durch Reak
tion mit den atmosphärischen Schwefeloxiden ist in zahl
reichen Fachaufsätzen behandelt worden. Das Auftreten sol
cher Luftverunreinigungen steht mit der Nutzung fossiler 
Brennstoffe in unmittelbarem Zusammenhang. Von den bei 
einer derartigen Beanspruchung ablaufenden Vorgängen hat 

1 
s 

l 

man bisher nur Teilaspekte klären können. Schwierigkeiten 
ergeben sich aus dem häufigen Mangel an geeigneten Hilfs
mitteln für die quantitative Kennzeichnung eines Gesteins 
und seiner Veränderungen anhand physikalischer Kennwer
te sowie durch das Fehlen einer Art Standard, auf den sich 
die gewonnenen Daten beziehen lassen. Aber auch Fragen 
nach der Übertragbarkeit von Ergebnissen der künstlichen 
Bewitterung auf das tatsächliche Verhalten eines Gesteins 
an der Bauwerksaußenseite und der Zweckmäßigkeit bzw. 
Zuverlässigkeit konservatorischer Maßnahmen sind von In
teresse. Diskutiert werden außerdem die Rolle der physika
lisch und chemisch wirksamen Medien innerhalb des Poren
raums sowie die phänomenologischen Besonderheiten der 
irrfolge des S02 -Angriffs in der Oberflächenzone des Ge
steins entstehenden "Verwitterungsprofile" . In der vorlie
genden Arbeit wird der Versuch unternommen, durch Aus
wertung von Literatur und aufgrund eigener Einsichten ei
nen möglichst geschlossenen Bericht über den gegenwärti
gen Wissensstand auf diesem Gebiet zu geben, um eine 
Grundlage für weitere Untersuchungen zu schaffen. 

Wärme- und Feuchtigkeitstransport in Beton unter Tempe
ratureinwirkung 
J. Hundt 
Transact. 5th Int. Conf. on Structural Mechanics in Reactor 
Technology, Berlin (1979) Vol. H- 1/ 3, 8 S. 

Die in Spannbeton-Reaktordruckbehältern während des Be
triebes auftretende Erwärmung verändert den thermisch-hy
grischen Gleichgewichtszustand des Betons und seine Eigen
schaften. Die in dickwandigen Betonkonstruktionen bei 
Temperaturen zwischen 20 °C und 80 °C ablaufenden Vor
gänge sind daher Gegenstand von Untersuchungen gewesen, 
die im Rahmen des "Programmes der Forschung und Ent
wicklung von Spannbeton-Reaktordruckbehältern" (geför
dert vom Bundesminister für Forschung und Technologie) 
in der Bundesanstalt für Materialprüfung im Laufe der Jahre 
1969 bis 1977 durchgeführt worden sind. Die Arbeiten kön
nen drei Gebieten zugeordnet werden: Wärme- und Feuch
tigkeitstransport in großvolumigen Betonbalken mit Modell
charakter und damit zusammenhängende Gefügeänderun-

Abb. 1 
Anordnung zur Untersuchung des Wärme- und Feuchtigkeitstrans
portes in Beton sowie damit verbundener Betoneigenschaften (Heiz
seite: 80 °C, freie Stirnseite: 20 °C I 45 % rel. Umgebungsfeuchte) 
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gen [ 1 u. 2] , Auswirkungen hygrischer Veränderungen auf 
die thermischen Eigenschaften der Betone [3] sowie Sorp
tionseigenschaften von Beton, Zementmörtel und Zement
stein unter Temperatureinfluß [ 4 ]. Ziel war es, die ther
misch-hygrischen Vorgänge in zwei dem Zuschlag nach un
terschiedlichen Betonen (calcitischer und Kiessand-Beton) 
über lange Zeit zu verfolgen, die Zusammenhänge zwischen 
Wärme- und Feuchtigkeitshaushalt einerseits und stofflicher 
Entwicklung andererseits zu klären und Daten für die theo
retische Behandlung der Transportphänomene bereitzustel
len. 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, daß die Beheizung und 
die Trocknung bereits in jungem Alter unterschiedliche 
Feuchtigkeitsprofile in Richtung der Längsachse der Beton
balken ( Abb. 1) hervorrufen , daß aber die Transportbewe
gungen nach etwa zwei Jahren fast aufgehört haben und ein 
gleichgewichtsähnlicher Zustand erreicht wird. 

Trotz relativ großer Streuungen läßt sich anhand der Wär
me- und Temperaturleitfähigkeitsdaten eine Abhängigkeit 
vom Alter, vom Feuchtigkeitsgehalt und von der Tempera
tur meist auch quantitativ feststellen. 

Die Proben des mit gebrochenem calcitischem Zuschlag 
hergestellten Betons mit größeren Poren und höherem Po
renvolumen nehmen im Bereich hoher Umgebungsfeuchte 
mehr Feuchtigkeit auf als die Kiessand-Betone , wobei auch 
die langjährige Temperatureinwirkung den Verlauf der Sorp
tion beeinflußt hat. 

Die Ergebnisse wurden mit den genannten Parametern in 
Beziehung gebracht und zusammen mit den gefundenen Ab
hängigkeiten in den ausführlichen Berichten [ 1 - 4] sowie 
einem überblick [5] dargestellt. 
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Wärme- und Feuchtigkeitstransport in Beton unter 
Temperatureinwirkung. 
Beitr. zu: 5th Int. Conf. Structural Mechanics in Reac
tor Technology , Berlin 1979, Paper H 1 I 4 (in Vorbe
reitung) 

Ermittlung der Verformungen biegebeanspruchter Stahlbe
tonbalken unter besonderer Beriicksichtigung des Verbundes 
G. Plauk 
BAM-Bericht Nr. 59 

Eine Anwendung nichtlinearer Berechnungsmethoden im 
Stahlbetonbau zur Ermittlung von Grenzlastzuständen er
fordert die Kenntnis von Schnittlast-Verformungsbeziehun
gen in Form von Momenten-Krümmungs- oder Momenten
Drehungsgesetzen. Bei der Aufstellung wirklichkeitsnaher 
Schnittlast-Verformungsbeziehungen ist jedoch vom tat
sächlich vorhandenen Trag- und Verformungsverhalten eines 
Bauteils oder Konstruktionsbereichs auszugehen. 

Das Ziel dieser Arbeit bestand daher in der Entwicklung ei
nes leistungsfähigen Rechnerprogrammsystems zur theore
tischen Untersuchung des Verformungsverhaltens von Stahl
betonbalken. 

Als ein hervorragendes Werkzeug zur Lösung des vorliegen
den Problems bot sich die Methode der Finiten Elemente 
an, die schon verschiedentlich zur Untersuchung von Grund
lagenproblemen im Stahlbetonbau herangezogen wurde. 
Entwickelt wurde ein Finite-Element-Programmsystem zur 
Riß-Bruchberechnung von Balken, Stützen, Rahmenecken 
und weiteren ebenen Konstruktionsbereichen. 

Die durchgeführten Rechnungen haben gezeigt , daß insbe
sondere bei Verwendung wirklichkeitsnaher Gesetze für den 
Verbund eine sehr gute Übereinstimmung mit Versuchswer
ten zu erzielen ist . Bei einer näherungsweisen Einbeziehung 
des Verbundes in die Rechnung - was bisher in sämtlichen 
bekannten Arbeiten der Fall war :-- geht diese Übereinstim
mung zumindest im Bereich plastischer Bauteilverformun
gen vollständig verloren. 

Eine wirklichkeitsnahe rechnerische Ermittlung des Span
nungs-Verformungsverhaltens von Traggliedern bildet eine 
notwendige Voraussetzung für die Untersuchung der irrfolge 
Rißbildung und Werkstoffplastizieren in der Konstruktion 
eintretenden Kräfteumlagerung und ist damit Grundlage für 
eine realistische Einschätzung der vorhandenen Sicherheit 
eines Stahlbeton-Bauwerks. 

Einflußfaktoren bei der Abreißmethode zur Beurteilung der 
Haftfestigkeit von Anstrichen und ähnlichen Beschichtun
gen 
J. Siekfeld und E. Hosp 
Farbe und Lack 85 (1979) H. 7, S. 537- 543 

In der Arbeit , die im Rahmen der ISO-Normung sowie eines 
Arbeitsprojektes der IUP AC-MMD-Arbeitsgruppe " Support
ed Polymer Films" durchgeführt wurde, wird der Einfluß ei
ner Anzahl von Versuchsparametern auf die Ergebnisse bei 
Haftfestigkeitsprüfungen nach der Abreißmethode unter
sucht : Versuchsanordnung und Stempelform unter spezieller 
Berücksichtigung einer im Handel angebotenen Ausführungs
art , Untergrunddicke und -Zusammensetzung, Prüfstempel
durchmesser bei geometrisch ähnlichen und nicht ähnlichen 
Prüfstempeln sowie Einfluß der Anstrich- bzw. Beschich
tungsdicke . Der Prüfstempeldurchmesser wirkt sich nur bei 
geometrisch nicht ähnlichen Stempeln auf das Ergebnis aus. 
Dagegen hängen die Abreißfestigkeiten in starkem Maße von 
der Spannungsverteilung in der Prüfanordnung und der An
strichdicke ab. Die Dicke des Untergrundes, auf dem der 
Anstrich aufgebracht wurde , ist bis zu einer Dicke von et
wa 15 mm von besonderem Einfluß, da bis zu dieser Unter
grunddicke erhebliche Biegemomente wirksam werden. Die 



Abreißfestigkeitswerte werden mit abnehmender Unter
grunddicke kleiner, da mit abnehmender Untergrunddicke 
die Biegemomente anwachsen. Diese Deutung wurde durch 
ho lographisch-spannungsoptische Modellversuche veran
schaulicht. Es konnte durch diese Versuche gezeigt werden, 
daß ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den am Über
gang Stempel-Untergrund ermittelten maximalen Kerbspan
nungen und den erreichbaren Abreißfestigkeiten besteht . 

Schmelzen und Schrumpfen von Textilien im Brandfalle 
L. Meckel, M. Schmitz und E. Schnabel 
Melliand Textilberichte 7 (1979) S. 612 - 614 

Es wird eine Apparatur beschrieben , die es erlaubt , die zeit
liche Abhängigkeit der Längenänderung (Schrumpf) und die 
dabei auftretenden Schrumpfkräfte beim flächenhaften Be
flammen von Textilien durch einen Gasbrenner zu messen. 
Diese Ergebnisse können neben den bisher üblichen Meß
werten wie Zündverhalten, Flammenausbreitungsgeschwin
digkeit oder Wärmedurchlaßgrad dazu dienen, die textilen 
Materialien, die z.B. für Schutzkleidung eingesetzt werden 
sollen, bezüglich thermischer Beanspruchung besser zu cha
rakterisieren . 

Die Prüfungen sind nur an schwer entzündlichen bzw. 
schwer brennbaren Materialien sinnvoll. Das sehr unter
schiedliche Verhalten von Textilien aus schwerentflamm
baren natürlichen und synthetischen Rohstoffen wird ge
zeigt. Die Ergebnisse sind in der Regel nur bei bekanntem 
Verwendungszweck und definiertem Schutzziel optimal zu 
bewerten. 

Priifung und Beurteilung von Waschmitteln 
H. Milster, U. Sommer u. L. Meckel 
Tenside Detergents 16 ( 1979) 3, S. 130- 134 

Aus zahlreichen Waschmitteluntersuchungen werden an aus
gewählten Beispielen Faktoren gezeigt, die bei der Prüfung 
von Waschmitteln wesentlichen Einfluß auf das Ergebnis 
haben. Insbesondere muß bei der Bewertung der Ergebnisse 
der technische Aufbau des gewählten Waschprogramms, die 
Waschmitteldosierung in Relation zur Wasserhärte und die 
Zahl der durchgeführten Waschzyklen berücksichtigt werden. 

Es wird die Weißgrad-Veränderung an nicht angeschmutzten 
weißen Prüfmaterialien, wie Doppelripp- und Frottierware, 
nach zahlreichen Wäschen als Bewertungs-Kriterium für die 
Beurteilung von Waschmitteln untersucht. Bei der Ge
brauch-Wasch-Methode und der Methode mit anonymer 
Schmutzwäsche und künstlichen Anschmutzungen werden 
an weißen Prüfmaterialien Unterschiede zwischen verschie
denen Waschmitteln im wesentlichen richtig wiedergegeben. 

Auch der Einsatz von stark vergrauten Textilien nach der 
Sektorenmethode gibt bei der Prüfung von Waschmitteln 
Hinweise auf Produkt-Unterschiede. 

Vergleichende Darstellung von Priifmethoden zur objekti
ven, meßtechnischen Erfassung der Wirkung optischer Auf
hellmittel in Papieren 
W. Franke u. H.-G. Schwiening 
Wochenblatt für Papierfabrikation I 06 (197 8) H. 15 , 
S. 565- 574 

Die Papierindustrie ist bemüht, bestimmte Papiere mit opti
maler Weiße unter Benutzung von optischen Aufhellmitteln 

herzustellen. Aus wirtschaftlichen Gründen ist ein genaues 
Messen der Wirkung des Aufhellmittels erforderlich. 

An selbstgefertigten Papieren mit bekanntem Gehalt des op
tischen Aufhellers wurden unter Benutzung von drei ver
schiedenen Meßgeräten und Meßverfahren umfangreiche 
Untersuchungen durchgeführt, die die Brauchbarkeit der 
Geräte und der angewendeten Meßverfahren und die Ver
gleichbarkeit der mit ihnen erhaltenen Ergebnisse aufzeigen. 

Es werden Meßverfahren erläutert, die es ermöglichen, in 
Übereinstimmung mit dem visuellen Befund, den Aufhell
effekt quantitativ zu erfassen. 

Über die Anwendung verschiedener Meßmethoden zur quan
titativen Beurteilung der Wirkung optischer Aufhellmittel 
in Papieren 
W. Franke u. H.-G. Schwiening 
Wochenblatt für Papierfabrikation 106 (1978) H. 19, 
s. 731 -737 

In dieser Arbeit werden industriell gefertigte, unterschied
lich stark optisch aufgehellte Papiere , von denen Menge und 
Art des optischen Aufhellmittels nicht bekannt sind, mit 
drei verschiedenen Meßgeräten und unterschiedlichen Meß
verfahren zur quantitativen Erfassung des Aufhelleffektes 
untersucht. Die erhaltenen Ergebnisse stimmen in ihrer Aus
sage mit den Resultaten früherer Untersuchungen an selbst 
hergestellten Papieren mit bekannten Zugabemengen an op
tischen Aufhellern, gut überein. Die Genauigkeit der zu mes
senden Aufhelleffekte nimmt mit höherem apparativem Auf
wand zu; daher ist von dem Prüfenden zu entscheiden, für 
welche Meßaufgaben, welche Aussagegenauigkeit erforder
lich ist , d.h. welches Meß- und Auswerteverfahren jeweils 
anzuwenden ist. 

Sicherung der Qualität von Papier und Pappe durch Priif
geräteüberwachung 
W. Franke 
Qualität und Zuverlässigkeit 24 ( 1979) H. 7, S. 190 - 192 

Für die laufende Überwachung von Geräten zur Prüfung von 
Papier und Pappe zur Bestimmung von: Dicke, Bruchwider
stand, Biegesteifigkeit, Durchreiß- und Weiterreißwiderstand 
Reflexionsgrad , Opazität, Berstwiderstand, Rupffestigkeit: 
Saugfähigkeit , CMT-Wert, Luftdurchlässigkeit , Rauhigkeit 
und Glätte ist seit 1976 innerhalb der Länder der EG ein 
Kontrolldienst eingerichtet worden. 

Die Fachgruppe "Papier, Druck, Verpackung" der BAM hat 
bei dieser Aufgabe die Funktion des anerkannten Laborato
riums für die Bundesrepublik Deutschland und zugleich ei
nes Koordinierungslaboratoriums in der EG. 

Über die Zielvorstellungen, die Durchführung, den gegen
wärtigen Stand, die zukünftige Entwicklung und die Teil
nahmemodalitäten hinsicht lich dieses internationalen Prüf
geräteüberwachungsd ienstes wird detailliert berichtet. 

Ein Beitrag zur Photochemie aromatischer Nitroverbindun
gen, Teil III *) 
J. Keim 
Z. Naturforsch. 34 b (1979) S. 99 5-998 

Bei UV-Bestrahlung von Nitrobenzol und einigen Derivaten 
in benzolischer Lösung entstehen wie bei der Photolyse der 

11 5 



entsprechenden Jodverbindungen Biphenylderivate. Wird 
Fluorbenzol als Lösungsmittel eingesetzt, so findet man als 
Reaktionsprodukte isomere Fluorbiphenyle (o, m, p) mit 
bestimmter Verteilung (o > m > p), wie sie für radikalisehe 
Substitutionen charakteristisch ist. Daraus wird geschlossen, 
daß auch bei Bestrahlung der Nitroverbindungen Arylradi
kale gebildet werden, d. h., daß die CN-Bindung homoly
tisch gespalten wird. Daneben werden als weitere , wesentli
che Reaktionsprodukte der aromatischen Nitroverbindun
gen Phenole und Nitrophenole identifiziert. 

*) Teil I : J . Keim und E. Lippert , z. Phys, Chem. Neue Folge 95 
(l975)S. 313 

Teil II : E. Lippert und J. Keim, Helv. Chim. Acta 61 (1978) 
S. 279 (in Memoriam Heinrich Labhart) 

Gibt es "unempfindliche" gewerbliche Sprengstoffe? 
M. Steidinger 
Nobel Hefte 45 (1979) H. 3, S. 76-85 

In einer vergleichenden Analyse der Ergebnisse von Prüfun
gen der mechanischen und thermischen Empfindlichkeit von 
über 200 gewerblichen Sprengstoffen unterschiedlicher Zu
sammensetzung und Herkunft wird versucht, die Frage, ob 
es "unempfindliche" gewerbliche Sprengstoffe gibt, zu be
antworten. Dazu werden die verschiedenen Sprengstoffe je 
nach ihrer Zusammensetzung in 14 Gruppen zusammenge
faßt. Die Prüfergebnisse werden in Form von Empfindlich
keitskennzahlen normiert. 

Aus der graphischen Darstellung der Ergebnisse der Analyse 
läßt sich ableiten, daß nur sprengölfreie und chloratfreie 
Nitratsprengstoffe mit geprilltem Ammoniumnitrat sowie 
explosivstofffreie Sprengschlämme zu den "unempfindli
chen" gewerblichen Sprengstoffen gerechnet werden kön
nen, wobei zu beachten ist, daß "unempfindlich" in diesem 
Zusammenhang nur "wenig empfindlich" bedeuten kann. 

Entwicklung einer verbesserten Sondenstromstabilisierung 
ftir Rasterelektronenmikroskope 
H. Hantsche 
Scanning Vol. 2 (1979) S. 20- 28 

Alle elektronenoptischen Geräte, das sind insbesondere Ra
stermikroskope, Mikrosonden und Transmissions-Elektro
nenmikroskope , benötigen .einen Elektronenstrahlstrom, der 
veränderbar, aber dann möglichst konstant bleiben soll. Die 
Anforderungen, die dabei an die Strahlstromkonstanz ge
stellt werden , sind sehr unterschiedlich. Während bei Raster
mikroskopen für den reinen Abbildungsbetrieb eine Lang
zeitdrift von 10 oder auch 20 % nicht sonderlich stört - die 
durchschnittliche Bildaufzeichnungszeit beträgt 100 s -, ist 
eine derartige Drift für alle Geräte, an denen eine quantita
tive Röntgenmikroanalyse durchgeführt werden soll, abso
lut untragbar und führt u. U. zu unbrauchbaren Analysen
ergebnissen . Die Schwankung der Leistung des Elektronen
strahls sollte über einige Stunden möglichst nicht mehr als 
etwa 1 % betragen. 

Zu diesem Zwecke wurde eine Strahlstromstabilisierungs
einrichtung entwickelt, die ohne mechanisch bewegte Teile 
auskommt, den normalen Betrieb des Gerätes nicht stört 
und keinen großen elektronischen Aufwand darstellt. Die 
Abfrage des Istwertes des Strahlstromes erfolgt dabei über 
den Anteil des Strahles, der auf dem isolierten Aperturblen
denhalter auftrifft . Dieser ist streng proportional zu dem 
durch die letzte Aperturblende hindurchtretenden Teil des 
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Elektronenstrahles. Die Kompensation im Falle einer zeitli
chen Intensitätsabnahme erfolgt über den Linsenstrom des 
1. Kondensors, der solange aufgesteuert wird - und damit 
den Strahlstrom wieder erhöht -, bis sich die ursprünglich 
vorhandene Strahlungsleistung wieder eingestellt hat . Da man 
mit einer einzigen Strahlungsleistung nicht auskommt und 
jede gewollte Veränderung durch Variation der Kondensor
erregung von der Regelung wieder rückgängig gemacht wird, 
wird in Abhängigkeit von der Stellung des Kondensors 2 ei
ne Kompensationsspannung erzeugt , die den sonst festen 
Sollwert derart verschiebt, daß eine Strahlungsleistung er
reicht wird , wie sie sich ohne die Regelung ergeben würde . 

Die Güte der Stabilisierung hängt von der Größe des Rege
lungsfaktors ab; dieser beträgt 20 - 30 und ist einsteilbar. 
So beispielsweise wird ein über viele Stunden erfolgender 
Rückgang des Strahlstromes auf 11 % seiner ursprünglichen 
Leistung - ein extremer Fall , der nur selten auftritt - mit 
Hilfe der Regelung noch soweit kompensiert, daß die Lei
stung immerhin noch 94 % des Ausgangswertes beträgt. 

Es ist beabsichtigt, die Strahlstromstabilisierungseinrichtung 
in Lizenz bauen zu lassen. 

Schadstoffanalyse mit potentiostatischen Meßverfahren 
G. Teske und B. Krapp 
Chemie-Ingenieur-Technik 51 (1979) Nr. 6, S. 628-634 

Potentiostatische Meßverfahren haben sich zur Spurenana
lyse durch gute meßtechnische und apparative Eigenschaf
ten unter schwierigen Betriebsbedingungen langjährig be
währt. Sie eignen sich auch gut zur Messung von Schad
stoff(spuren)konzentrationen in der Luft und im Wasser. -
Anordnungen zur Schwefeldioxid-Emissionsmessung und 
Messung von Chlorkohlenwasserstoffen im Bereich der 
MAK-Werte sind bereits entwickelt worden. 

Das Verfahren zur Messung von Cyanidionenkonzentratio
nen weist eine hohe Meßempfindlichkeit (< 1 pg/1) und gu
te Anpassungsfähigkeit auf und wurde zur kontinuierlichen 
Flußwasserkontrolle erprobt. Cyano-Komplexe werden ent
sprechend ihrer Dissoziation erfaßt. Der Einfluß von Schwe
felwasserstoff u. ä. kann durch Bleiionendosierung be
herrscht werden. Mit einem neuen Laborgerät lassen sich 
(destillierte) Proben in schneller Folge analysieren. - Die 
Messung von Chlor-Spuren in der Luft und Schwermetall
spuren im Wasser ist möglich . 

Fragen der Probenbeleuchtung und Meßgeometrie in der 
Farbmessung 
D. Gundlach und E. Mallwitz 
Die Farbe 25 (1976) Nr. 1/6, S. 113-130 

Es wurde die Photometerkugel eines handelsüblichen Spek
tralphotometers für Farbmessungen daraufhin untersucht, 
welchen Einfluß diese auf die Ermittlung spektraler Kenn
zahlen von Materialien für die Meßgeometrie d/8 ausübt. Aus 
Messungen der spektralen Strahlungsverteilung in der Kugel 
bei anliegender Probe und anliegendem Weißstandard wurde 
in Verbindung mit theoretischen Betrachtungen festgestellt, 
warum und wieso hier Abweichungen von den geplanten Be
strahlungs- und Beobachtungsbedingungen auftreten müs
sen. Diese hier nicht vermeidbaren systematisch bedingten 
Abweichungen führen zu fehlerhaften Ergebnissen bei der 
Farbmessung an lumineszierenden Materialien, z.B. an fluo
reszierenden Warn- und Sicherheitsfarben. Bei der Anwen
dung der rückwirkungsfreien Meßgeometrie 45/0 treten da-



gegen diese systematischen Fehler nicht auf. Daher ist diese 
in Verbindung mit einer gut an die gewünschte Norm!icht
art augepaßten Strahlungsquelle die geeignete Meßgeometrie 
für die Farbmessung an lumineszierenden Materialien. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen allgemein dazu 
beitragen, die immer auftretenden Unterschiede bei der 
Farbmessung an denselben Proben mit verschiedenen Gerä
ten gleicher Meßgeometrie klären und quantitativ fassen zu 
können. 

Einige optische Methoden zur Charakterisierung und Prü
fung metallischer Oberflächen 
W. Czepluch 
Tagungsband des Symposiums der " Deutschen Gesellschaft 
für Metallkunde", S. 7 5-83 

Die räumliche Verteilung reflektierter Strahlung hängt sehr 
stark von dem Oberflächenprofil des reflektierenden Ob
jektes ab. Demzufolge lassen sich mit Geräten, die einen 
Ausschnitt oder die gesamte Verteilung erfassen (Reflekto
meter bzw. Goniophotometer), Aussagen über die Oberflä
che machen. Dazu müssen die erhaltenen Meßwerte teilweise 
umgeformt und durch geeignete Zusammenfassung auf we
nige Parameter reduziert werden. 

Aus Gründen der Meßgenauigkeit und der Wirtschaftlichkeit 
sind, abhängig von dem Zweck des Gerätes, unterschiedliche 
Anforderungen an die Strahlungsquelle und den photoelek
tronischen Empfänger zu stellen. Daneben existieren noch 
prinzipielle Genauigkeitsgrenzen, die bei der Konstruktion 
oder dem Kauf eines solchen Gerätes zu beachten sind. 

Probleme der Farbtoleranzfestlegung in der Kraftfahrzeug
Reparaturlackierung 
H. Terstiege 
farbe + Iack , 85 , H. 8 (1979) S. 642-645 

Die enorm angestiegenen Kosten für die Kfz-Reparaturlak
kierung zwingen Reparaturbetriebe und Kfz-Halter zu Kom
promissen bei der Instandsetzung von Unfallschäden. Zur 
Kostendämpfung muß beim Reparaturfall geprüft werden , 
ob eine Ganzlackierung erforderlich ist, oder eine Teile
bzw. Teillackierung ausreicht. Hierbei ergibt sich die Frage 
nach der zurnutbaren Farbtoleranz bei aneinanderstoßenden 
oder durch Zierleisten, Hohlräumen oder Sicken getrennten 
Farbflächen. Zur Aufstellung dieser Teleranzen muß die Ge
nauigkeit der Farbmessung an gekrümmten Flächen mit hier
für geeigneten Farbmeßgeräten geprüft werden. Die Auflö
sung der Farbmeßgeräte muß besser sein als der noch tole
rierbare Farbunterschied zwischen dem Originallack und der 
Reparaturlackierung. Dies ist für die Messung im Laborato
rium gesichert. Untersuchungen haben zudem ergeben, daß 
die Erkennbarkeitsschwellen für Farbunterschiede durch 
Hohlräume und Zierleisten verdoppelt werden. Ist die Trenn
kante der Nachlackierung also zugleich Abschluß des Ka
rosserieteils, kann bei der Teilelackierung mit doppelten 
Teleranzen geg.enüber einer Teillackierung gearbeitet wer
den. 

Beziehung zwischen der Kennzeichnung von Farbarten im 
Farbsystem DIN 6164 und der im Normvalenzsystem 
K. Witt 
Farbe + Lack 85 ( 1979) H. 6, S. 459 - 463 

Die Verknüpfung zwischen dem psychologisch definierten 

Farbsystem DIN 6164 und dem farbmetrisch definierten 
Normvalenzsystem geschieht über 24 Stützpunkte und eini
ge Rechenvorschriften. Während die Dunkelstufe D nur mit 
Hilfe komplizierter Rechenoperationen zu bestimmen ist, 
lassen sich die Farbarten T ,S aus Normfarbwertanteilen x,y 
und umgekehrt relativ einfach ermitteln . Kernpunkt des Re
chenverfahrens ist eine kubische Interpolation, die eine ste
tige Ergänzung der Stützpunkte ermöglicht. Eine EDV-Pro
gramm ist mit Beispielen im Anhang wiedergegeben. 

Eine Möglichkeit zur Verbesserung des Signal-Rausch-Ver
hältnisses von Radiographien 
J. Stade 
Materialprüfung 21 (1979) Nr. I , S. 12-14 

Der Nachweis von sich radiographisch schwach abzeichnen
den lnhomogenitäten hängt entscheidend mit vom Signal
Rausch-Verhältnis ab . Zur Verbesserung dieses Verhältnis
ses wird hier ein bereits aus der Photographie bekanntes 
Verfahren herangezogen, das mit der kongruenten Überla
gerung von gleichartigen Bildern arbeitet. Während die be
grenzte Leuchtdichte kommerzieller Filmbetrachtungsge
räte eine auf optischem Wege realisierte Anwendung dieses 
Verfahrens in der Radiographie bisher ausschloß, macht die 
hier vorgeschlagene digitale Überlagerung von gleichartigen 
Aufnahmen das Verfahren auch in der Röntgentechnik 
praktikabel. Das Verfahren ist außerdem mit den Methoden 
der Bildaufbereitung kombinierbar, wobei das digital ge
speicherte Überlagerungsbild als Basis der weiteren Arbeits
gänge dient . 

Schweißen in der Meerestechnik 
P. Blumendorfund Ch. Klemmstein 
Bibliographie der Dokumentation Schweißtechnik (DS) 

Im Rahmen des Betreibens und Instandhaltens bereits vor
handener und der ständigen Exploration und Erschließung 
neuer Energieförderanlagen im Offshorebereich, gewinnen 
die Meerestechnik allgemein und speziell das Schweißen in 
diesem Bereich ständig an Bedeutung. Neben umfangreichen 
Titelzusammenstellungen und aktuellen Veröffentlichungen 
der letzten Monate ist die Kurzform (Referat) einer ·Ver
öffentlichung besonders geeignet, um dem Interessierten ei
nen schnellen Einblick in die Komplexibilität und die Pro
bleme des Schweißens in der Meerestechnik zu geben. 

Die Bibliographie umfaßt 65 deutschsprachige und 133 eng
lischsprachige Referate des neueren Weltschrifttums zu die
sem Thema der Jahrgänge 1974 bis 1978. Ein Sachregister, 
das 34 Schlagworte mit den fortlaufend numerierten Arbei
ten verknüpft, gestattet das gezielte Auffinden von Refera
ten zu speziellen Themen- oder Problemstellungen. Z. B. 
sind die Arbeiten zu speziellen Themen geordnet (Bohrinsel , 
Rohrkonstruktion, Plattform, Rohrleitung, Reparaturschwei
ßen); Werkstofffragen und Zusatzwerkstoffe nehmen brei
ten Raum ein. Bei den Schweißverfahren sind neben den be
kannten Verfahren auch die Kategorien "Trocken"- und 
"Naß"-Schweißen vertreten. Konstruktion und Berechnung, 
Fehler und Versagensarten , Prüfung Unterwasser, sowie 
Richtlinien, Normen und Regelwerte sind weitere Eintei
lungskriterien, die den schnellen Zugriff zu gezielten Infor
mationen ermöglichen. 
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Amtliche Bekanntmachungen 

Baumusterzulassungen von Tankcontainern zur Beförderung 
gefährlicher Güter 
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Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM} 

I . Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fUr das Baumuste r eines Tankconta iners 

Nr. D/30 0 17/TC 2. Änderun g 

Die Stoffaufzählungen - Blatt I und 2 der Anlage zum Zulassungsschein - we rden um folgenden Stoff ergänzt: 

"iso-Propylamin", RID/ AOR-Kiassc lila Ziffer 5; IMCO-Kiasse 3. 1 und U.N. Nr. 1221. 

Die Tankcontainer sind so zu befördern bzw. zwischenzulagern, daß eine ex tre me Aufheizung durch kÜmatische Einflüsse vermieden wird. 

Fachgruppe 1.2 

1000 Berlin 45, den li . März 1977 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Werkstoffme chan ik und Verhalten von Konstruktionen 

Dir. u. Prof. Dr.-lng. Helms 

Sachbearbeite r: 

Dipl..Ing. Reinecke, log. (grad.) Ulrich 

Der Zulassung liegen folgende Re chtsvorschr ifte n zugrunde: 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

2. Änderung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
ftir das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/30 017/TC 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

ORR Dipl-lng. Schulz-Forberg 

I. Internationa le Ordnung flir die Beförderung gefährli cher Güte r mit der Eisenba hn (RID), AnJage I , zum Internationalen Übereinkonunen über den Eisenbahnfrachtverkehr (OM) vom 6. März 
196 7 (BGB I. II S. 1140) in der jeweils gültigen Fassung. - Insbesondere Anhang X ~. 

2. Europäisches Übereinkommen vom 30. September 195 7 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 (BGB I. II S. 1489) in der jeweils 
gültigen Fassung. - Insbeso ndere Anhang 8.1 b -. 

3. Verordnung über gefährliche Seefrachtgüter (SFO) vom 4. Januar 1960 (BGBJ. II S. 9) in der jeweils gültigen Fassung. - Insbesondere Anlage 4 (JMCO-Code)*) - . 

*l IMDG Code oder IM CO 

Zulässiger Inhalt: 

In der Anlage zu die ser Zulassung aufgeftihrt e Stoffe der IMCO Klasse 3 und 5 bzw. der RID /AD R Klasse lila und V. 

Tankcontainerda ten: (20'-Container) 

Lä nge= 6058 mm, Breite= 2438 mm, Höhe= 259 1 mm, Tankvolumen ca. 189 15 I, Eigengewicht ca. 4200 kg, max. Gesamtgewicht= 24000 kg , Betriebsdruck 3 bar (Überdruck). 

Antragsteller und Hersteller: 

Westeewälder Eisenwerk Gerhard GmbH, 5241 Weit efe ld /S ieg 

Hersteller-Zeichn ungen: 

C.l-257 /4 vo m 12. I. 1976 (Tank) 
C-l-242/ 2a vom 15. I. 1976 (Rahmenwerk) 

Prüfung: 

- Zertifikat ftir Frachtbehälter (Container) Nr. -fC 450 des Germanischen Llo yd vom 16. 3. 1976, 
- Zeichnungs- und Berechnungsprüfung des Germanischen Lloyd vom 14. 6. 1976, 
- Bericht über Dehnungsmessungen an der Bo den entleerung des Techn ischen Überwachungs-Vereins Rheinland e. V. vom 20. 2. 1976, 

- Bescheid über die Anerkennung der von der SNCF durchgeftihrten Rahmenprüfung durch die Deutsche Bundesbahn vom 26. 3. 1976, 
- Bescheid über erfolgreich durchgefli.hrte zusätzliche Rahmenprüfungen des Germanischen Uoyd vom 3. I. 1977, 
- Berechnungen und Werksnachweise des Antragstellers. 

Nac~; den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbrach t angesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o. a. Rechtsvorschriften genügt. Im Sinne des IM CO-Code ist es e in orts
beweglicher Tank vom Typ I . 
Weiterhin sind die Maßgaben des U IC-Merkblattes 592/ 1 und die der ISO-Empfehlung 1496/ lll erftillt. Jeder Serien-TC ist zugelassen, wenn zu diesem Zulassungsschein das jeweilige Abnahmezeug
nis eines behördlich anerkannte n Sachverstä ndigen vorliegt. 

Besondere Auflagen : 

Der SAM sind jährlich die Bescheinigungen nach VkBI. Heft 6/75 Punkt 6, Absatz 2 einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigt en Tankcontainern sind Aufzeichnungen 
zu früh eren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 
Im Rahmen der 2 1/2jährigen Dichtheits-u nd Funtkionsprüfung ist dwch einen behördlich anerka nnten Sachverständigen das Tankinnere auf K orrosio n zu pürfen. 
Diese Zula ssung gilt zunäch st bis zum 9. August 1981; sie ist rechtzeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung einzureichen. 
Diese Zula ssung mit der lfd. Nr. 017 (2. Änderung) ersetzt den Zulassungsschein D/30 017/TC (I. Änderung). 

Fachgruppe 1.2 

1000 Berlin 45, den 14. Februar 1977 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Werkstoffme chanik und Verhalten von Konstruktionen 

Dir. u. Prof. Dr.-lng. Helms 

Sachbearbeit er: 

Dipl.-lng. Reinecke, Jng. (grad.) Ulrich 

Anlagen: 

1 Recht smit telbelehrung 
1 Stoffaufzählung (1MCO Kl. 3 und 5) und 
1 Stoffaufzählung (RID /ADR Kl. llia und V): "Anlagen zum Zulassungsschein Nr. D/30 017 (fC I. Änderung". 

Labor l.24 
Behälteruntersuchungen 

ORR Dipi.-Ing. Schulz-Forberg 



Der Zulassung liegen folgende Rccht svorscluiften zugrunde: 

Bundesanstalt flir Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
ft.ir das Baumu ste r eines Tankcontainers 

Nr. 0/17 029/TC 

- Europäisches Obereinkommen vom 30, September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 (BGBI. II S. 1489) in der jeweils 
gültigen Fassung. - Insbeso nd ere Anhang B. l b -. 

- Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter aufder Straße (GefahrgutVstr) vom 10. Mai 1973 {BGBI. I S. 449) in der jeweils gültigen Fassung.- Insbeso ndere Anhang B.lb -. 

Zulässiger Inhalt: 

Dimethylthiophosphorylchlord und Dia ethylthiophosphorylchlorid (ADR/GGVS Kla sse V Ziffer 21), 
Diäthyldithiopho sphorsäure (ADR/GGVS Klasse lila Ziffer Ja). 

Tankcontainerdaten: 

Tan kdurchmesser = 1400 mm, Tanklänge ca. 3400 mm , Rauminh alt ca. 4200 Liter , Betr iebsdruck 6 bar (Überdruck), Prüfdruck: 7,8 bar (Überdru ck) , Bcrechnungsdruck: 4 bar (Überdruck). 

Antragsteller: 

Bayer AG, 404 7 Dormagcn 

Herste ller: 

Schwe lmer Ei senwerk Müller & Co. GmbH, 5830 Schwelm i.W. 

Tankco nta iner-Zeich nungen: 

150. 18. 774a vom 25. 7. 1972 (Transportbehältcr 4 m\ DW 123 22 1-2b vom 8. 9. 1972 (Änderung Mannlochdeckel NW 500). 

Prüfung: 

Die ser Zulassung liegen die nachstehend a ufgcfUhr tcn Unt erlagen mit ihren ggf. vorhandenen An lagen zugrunde: 
- Bescheinigungen Nr. 603959 - 0 bis 603959 - 2 über Prüfungen gemäß Anhang B.lb zum ADR des TÜV-Rheinland vom 10. 2. 1977 und 24. I. 1977, 
- Berechnungen und Werksnachweise des H ers tellers. 

Nach d en vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht angesehen, daß dieses Ba umuster e ines Tankco ntainers den o.a. Recht svor sc hrift en genügt. Jeder Serien-TC ist zugelassen, wenn 
zu diesem Zu lassungsschein dasjeweilige Abnahmezuegnis ei nes behördlich anerkannten Sachverständigen vorliegt. 

Besondere Auflagen: 

Der BAM si nd jäh1lich die Bescheinigungen nach VkBI. Heft 6/75 Punkt 6., Absatz 2 einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankco ntainern sind Aufzeich
nungen zu fUhren undmindestens 10 Jahre aufzubewahre n. 
Im Rahmen der 2 l /2jährigen Dichth eits- und Funktionsprüfung ist durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen die Ema ill eauskle idung des Tankinneren auf Beschädigungen zu prü
fen. 
Diese Zulassung gilt zunächst fünf Jahre; sie ist rechtzeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung einzureichen. 

Fachgruppe 1.2 

1000 Berlin 45, den 24. März 1977 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Werkstoffmechanik und Verhalten von Konstruktionen 

i. V. 
ORR Dr.-lng. Sehrimmer 

Sachbearbeiter: 

Dip\.-lng. Reinecke, TROI lng. (grad.) Mischke 

Der Zulassung ~egcn folgende Recht svorschrift en zugrunde: 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

L Änderung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
ftir das Baumu ster e ines Tankcontaine rs 

Nr. 0 / 300 13/TC 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

ORR Dipl.·lng. Schulz-Forberg 

1. Internationale Ordnung ftir die Beförd erung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn (RIO), Anlage I, zum Internationalen Übereinkomm en über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM ) vom 6. März 
1967 (BGBL li S. 1140) in der jeweils gültigen Fassung. - Insbesondere Anhang X - . 

2. Europäisches Obereinkommen vom 30. September 195 7 über die int ernationale Beförderung gefährlicher Güter auf der St raße (A DR) vom I 8. August 1969 (BGB I. II S. 14 89) in der jewe il s 
gültigen Fassung. - Insbesonde re Anhang B.lb - . 

3. Ausnahmegenehmigung des Bundesministe rs ftir Verkehr vom 2. Februar 1976 - Klasse ld - Nr. 1/76 zw Verordnung über gefährliche Secfrachtgüter (SFO) vom 4. Januar 1960 (BGBI. 11 
S. 9) , in Verbindurg mit der 1. Änderung der Ausnalunegenehmigung des Bundesmini sters für Verkehr vom I 0. 2. 1978 - Klasse ld- Nr. l /76 zur Ve rordnung über gefährliche Seefrachtgüter 
(SFO) vom 4. Januar 1960 (BGBI. II S. 9). 

Zulässiger Inhalt: 

Gase der Klasse ld, Ziffer Sb und Sc: Dich lormonofluormethan (Frigen R21), Dich\ort etranuorätha n (Frigen Rll4), Gemische F1, F2. 

Tankconta inerdaten: 

Länge= 6220 mm, Breite= 2100 mm , Höhe= 2250 mm, Gesamtgewicht= c-.t. 24000 kg, Eigengewicht ca. 4000 kg. Tankinhalt 1732 1 I, Prüfüberdruck 16 bar. 

Antragste ller: 

Hoechst AG, 6230 Frankfurt/ Main. 

Hersteller: 

Rodberg Indu striea nlagen GmbH, 6100 Darmstadt 

Hcrste \ler-Zeichn u ng en: 

222.080<1 (Druckgastransportgehälter) 
223.08 7 (Tragsatte l ftir Druckgast ransponbe hälter) 
224.088 (Ausläufe zum Druckga st ransportbehäl ter) 

Priifung: 

vom 29. 6. 1965, 
" 13. 3. 1965, 

3. 3. 1965 . 

Dieser Zu lassung liegen die nachstehe nd aufgeführten Prüfbeschei nigungen mit den ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bescheinigung über die Prüfung eines Behälte rs ftir verdichtete, verflüssigte und unter Dru ck gelöste Gase des T echni schen Überwachungsa mt es Darmstadt vom 25. 10. und 12. 11. 1965. 
- Einstellung von zweiachsigen Flachwagen mit abnehmbaren Behältern für die Beförderung von Frigen 12 dtuch die Deutsche Bundesbahn vom 4. 7. 1966. 
- Weitere Unterlagen aus dem Zulassungsve rfahren 0 /30 01 O(fC desselben Antrago;tellc rs. 

Nach den vor stehend genannten Unterlagen wird es a ls erbracht angesehen, daß dieses Baumu ster e ines Tankcontainers den o.a. Rechtsvorschriften ge nügt. 

Besondere AuOagen: 

Der BAM sind jährlichdie Bescheinigungen nach VkB I. Heft 6/75 Punkt 6, Absatz 2 einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieserZulassunggefertigten Tankcontainern sind Aufzeich
nungen zu fUhren und mindestens 10 J ahre aufzubew·ahre n. 
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Diese Bauartzulassung erstreckt sich vorerst nur auf bislang vorhandene TC; für neu zu fertigende TC' ist vorab der BAM ein aktueller Nachweis der Eignung des Herstellcrs einzureichen. 
Diese Zulassung gilt zunächst bis zum 31. 12. 1978; sie ist rechtzeitig vor Abbuf dieser Zeit der BAM u naufgcfordert zur Überprüfung einzureic hen. 
Diese Zulassung mit der laufenden Nr. 013 (1. Änderung) ersetzt den Zulassungsschein D/ 30 013/TC. 

Fachgruppe 1.2 

1000 Berlin 45, den 13, März 1978 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

Werkstoffmechanik und Verhalten von Konstruktionen 

Dir . u. Prof. Dr.-lng. Helms 

Sachbearbeiter: 

TRA Ing. (grad.) Mischkc, Dipl.-lng. Reinecke 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

ORR Dipl.-lng. Schulz-Forberg 

Bauartzulassungen von radioaktiven Stoffen 1n besonderer Form 

Bundesanstalt fiir Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
flir das Bauartmuster einer Kapsel (mdioaktiver Stoff in besonderer Form) 

D/0031 /S 

l. Antragsteller und Inhaber der Zulassung: 
Amersham Buchlee GmbH & Co KG, Braunschweig 

2. Maßgebliche Vorschriften: 
Diese Zulassung e rfolgt nach den Vorsch riften der Anlage C zur Eisenbahn-Verkehrsordnung (EVO), Klasse IV b, Rn. 450 Bem. 4 b) und Rn. 454 (3) bzw. der AnlageAzur Verordnung über 
die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GefahrgutVStr), Klasse IV b, Rn. 2450 Bem. 4 b) und Rn. 2454 (3) und gemäß den Anforderungen der IAEA "Regulations for the Safe 
Transport of Radioactive Materials, 1973 Revised Edition", die zur Zeit in die angeflihrten Verordnungen übernommen werden. 

3. Hersteller der Strahlerfassung: 

Buchlee GmbH & Co, Braunschweig 

Zeichnung: 
Die beiliegende Zeichnung Nr. 13.2747.0 vom 19.5.1978 ist Teil dieser Zulassung. 

4. Beschreibung der Kapsel : 
Das Radionuklid Iridium 192 liegt als metallischer Zylinder mit dem Durchmesser und der Höhe vonjeweils ( 1 ± 0,05) mm vor und befindet sich in der Mitte eines Aluminiumblocks, der bündig 
in die Strahlerhülle aus Ede lstahl WS 1.4541 eingefUgt ist. Diese äußere Hülle ist mittels des Argonare-Verfahrens gasdicht verschweißt. Zur sicheren Handhabung in der medizinischen Afterloading
Technik sind an der Strahlerfassung eine Spiralfeder und daran ein Kupplungsstück befest igt, das die eingravierte Seriennummer trägt. 

5. Prüfungen: 
Es wurden die Prüfergebnisse berücksichtigt, die im Zulassungsschein D/DB-022 K vom 29.9.1977 beschrieben sind. An zwei Ersatzmustern mit inaktiver Füllung, die mit einem angeschweißten 
Stahlseil anste lle der aufgesteckten Stahlfedern verbunden waren, sind im August 1977 die vorgeschriebenen Fall- (aus 9 m Höhe), Schlag- (Auftreffen von 1,4 kg Stahl nach FaJI aus 1 m Höhe) 
und Temperaturbeanspruchungen (lO Minuten bei 800° C) du rchgeftihrt \VOrdcn. 
Nach den Beanspruchungen wurden die Ersatzmuster ohne Be fu nd jeweils mikroskopisch hinsichtlich möglicherweise entstandener Risse untersucht. Für absch ließende Dichtheitsprüfungen wurden 
die Edelstah lhüllen 3 bis 4 mm von den Kappenenden entfernt sorgfaltig aufgetrennt, das Aluminium herausgelöst und die auf durchbohrte Platten geklebten Einze lteile am 13.9.77 mittels Helium
besprühung auf Dichtheit geprüft; die Dichtheit aller Teile war besser als10-9mbar · 1 · s-1 (Grenze der Nachweisempfindl ichkeit). 

Zusätzli ch wurden mehrere Versuche durchgeflihrt, die zeigten, daß die Stahlfeder hinreichend fest mit der Strahlerfassung verbunden ist und daher als Bestandteil der zugelassenen Bauart angesehen 
werden kann. Die Strahlerfassung wurde jeweils eingespann t, und es wurde dann versucht, die Feder durch Zug oder Verdrehungen zu lösen. Dies gelang nur bei sehr fester Einspannung, der 
Zuhilfenahme von Werkzeug und unter bleibender Verformung der Stahlfeder. Auch nach Erhitzung auf 800° C und Beibehaltung dieser Temperatur während 10 Minuten blieben Strahlerfassung 
und Stahlfeder fest verbunden und ließen sich nu r unter bleibender Federverformung lösen. 

6. Zulassung: 
Aufgrund der in Abschnitt 5 aufgeflihrten Prüfergebnisse entspricht die Bauart gemäß der Beschreibung in den Abschnitten 3 und 4 den Bedingungen nach Abschnitt 2. Der vorgesehene Inhalt 
beträgt nach Angabe des Antragstellcrs höchste ns 10 Ci. 
Die Bu ndesanstalt flir Ma teri alprüfung (BAM) behält sich vor, auf Kosten des Antragstellers zu prüfen, ob die nachgebauten Kapseln mit der zugelassenen Bauart übere instimmen. 

7. Bemerkung: 
Die Bauart entspricht auch den maßgeblichen Anforderungen de r IAEA "Regu lations for the Safe Transport of Radioactive Materials, 1973 Revised Edition", die derzeit in die in Abschnitt 2 auf
geftihrten Verordnungen übernommen werden. 
Die darin zusätzlich geforderte Biegeprüfung flir lange, dünne Strahler ist sinngemäß nur auf starre Konstruktionen anzuwenden und wird von der BAM in diesem Fall nicht ftir erforderlich 
geha lten. 

Fachgruppe 6.3 

Kerntechnik in der Materialprüfung und Strah lenschutz 

Der Fachgruppenleiter 

Dr. R. Neider 

(Di rektor und Professor) 

Berlin-Dahlem, den 15.5.1979 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

(BAM) 

Abteilung 6 

Stoffartunabhängige Verfahren 

Der Abteilungsleiter 

Prof Dr. ·fng. E. Mundry 

(Direktor und Professor) 
Sachbearbeiter: 
Dipl.-Phys. H. Kowalewsky (Oberregie ru ngsrat) 
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Zu D/0032/5 

Bundesanstalt ftir Materialpriifung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
flir das Bauartmuster einer Kapsel (rad ioaktiver Stoff in besonderer Form) 

D/0032/S 

I. Hersteller, Antragsteller und Inhaber der Zulassung: 
Isotopen-Technik Dr. Sauerwein GmbH, D-5657 Haan/ Rheinland 

2. Maßgebliche Vorschriften : 
Diese Zulassung erfolgt nach den Vorschriften der An lage C zur Eisenbahn-Verkehrsordn ung (EVO). Klasse IV b, Rn. 450 Bem. 4 b) und Rn. 454 (3) bzw. der Anlage Azur Verordnung über 
die Beförderung gcf;ihrlichcr Güter auf der Straße (GcfahrgutVStr), Klasse IV b, Rn. 2450 Bem. 4 b) und Rn. 2454 (3) und gemäß den Anforderungen der IAEA "Regulations fo r the Safe 
Transport of Radioactive Materials, 1973 Revised Edition", die zur Zeit in die angeflihrten Verordnungen übernommen werden. 

3. Zeichnu nge n 
Nr. GM 807.02-002 vom 14.6.78 (Strahlerdeckel) 
Nr. GM 807.02-003 vom 13.6.78 (Strahlerhülle) 
Nr. GM 807.03-008 vom 14.6.78 (Strahler) 

4. Beschre ibung der Strahlerbauar t: 
Das metallische Iridium 192 befindet sich als Zylinder von I mm Länge und l mm Durchmesser in einer dicht elektronenstrahlverschweißten Kapse l aus austenitischem, nichtrostendem Stahl 
mit der Werkstoff Nr. 1.4404 (entsprechend 316 L). Die Abmessungen beider Kapselte ile gehen aus den Zeichnungen hervor. Das Gewicht der Kapsel beträgt etwa 0,15 g. An die Kapsel wird 
eine flexible Edelstahlwelle von 1,5 m Länge als Transportkabel hart angelötet. 

5. Prüfunge n: 
Bereits 1978 wa ren von der BAM an zwei Ersatzmustern mit inaktivem Iridium als Inhalt und einem leeren Ersatzmuster Prüfungen hinsich tl ich der Klass ifikation ISO/C 532 1 l nach DIN 23 426, 
Teil I (20 Minuten bei -40° C, I Stunde bei 600° C, Abschrecken von 600° C, DruckprüFung bei 20 bar und 150 mbar, Aufschlag von 50 g aus l m Höhe), erfolgre ich durchgeführt worden. 
Ergänzend wurden an einem weiteren Ersatzmuster mit inaktivem Iridium als Inhalt und zwei lee ren Kapseln , die an die beiden Enden e iner etwa I 0 cm langen Edelstah lwelle ha rt ange lötet 
waren, Prüfungen hinsichtlich der IAEA-Anforderungen durchgefüh rt. 
Die Kapseln mit Stahlwelle wurden zwei Beanspruchungen durch Fall aus 9 m Höhe auf eine Stahlplatte unterworfe n; der Aufprall erfolgte flach auf den Boden bzw. , durch ein leichtes Lei t· 
werk geflihrt, auf einen KapseldeckeL Die Kapseln an der Stahlwelle wurden je einem Schlagversuch (Prüning auf Bleiplatte, AufpraJl von 1,4 kg Stahl nach Fall aus 1 m Höhe) vor bzw. nach 
der Temperaturbeanspruchung unterwort::n. DieTemperatu~prüfung(lO Minuten bei 800° C) erfolgte an allen drei Kapseln. 
Nach den jeweiligen Beanspruchu ngen wurden die Kapseln stereomikroskopisch bei 400facher Vergrößerung auf Schäden untersucht: Es wa ren nur plastische Verformungen zu erkennen, die 
durch die Schlagprüfung und, in geringem Ausmaß, durch den Fa llversuch verursacht worden wa ren; Risse wurden nicht gefunden. Abschließend wu rden die Kapseln im Bereich der vorgesehenen 
Iridiumftillung aufgetrennt (Feinsäged raht mit 0, I mm Durchmesser) und die einzelnen Tei le mit ihre r offenen Seite auf eine Kupferplatte mit kleinen Bohrungen geklebt. Die Heliumleck suche 
ergab im Rahmen der Meßgenauigkeit von 1 · 10·9 mbar · 1/s keinerlei Anzeige , alle drei Kapse ln sind hinreichend dicht geblieben. 

6. Zulassung: 
Aufgrund de r in Abschnitt 5 aufgeftihrten Prüfergebnisse entsprich t die Bauart gemäß der Beschreibung in den Abschnitten 3 und 4 den Bedingungen nach Abschnitt 2. Der vorgesehene lnhall 
bet rägt nach Angabe des Antragstellers höchstens 10 Ci Iridium 191. 
Die Bundesanstal t ftir Materialprüfung (SAM) behält sich vor, auf Kosten des Antragste llers zu prüfen, ob die nachgebauten Kapseln mit der zugelassenen Bauart übereinstimmen. 

7. Bemerkung: 
Die in den IAEA "Regulat ions for the Safe Transport of Radioactive Materia ls, 1973 Revised Edition" zusätzlich geforde rte Biegeprüfung ftir lange, dünne S trahler ist sinnge mäß nur auf starre 
Konstruktionen anzuwenden und wird von der BAM in diese m Fall nicht ftir erforderlich ge halten 

Berlin-Dahlem, den 15.5. 1979 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

(BAM) 

Fachgruppe 6.3 
Kerntechnik in der Materialprüfung und Strahlenschutz 

Der Fachgruppenleiter 
Dr. R. Neider 

(Direktor und Professo r) 
Sach bearbeite r: 
Dipi.-Phys. H. Kowa lewsky (Oberregierungsrat) 
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Abteilung 6 
Stoffartunabhängige Verfah ren 

Der Abteilungsleiter 
Prof. Dr.-fng. E. Mtmdry 
(Direktor und Professo r) 
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Mitteilung des Sekretariats für UEAtc-Fragen- BAM, 
Abteilung 2 - Bauwesen über weitere im Jahre 1978 
erteilte Agrements *) 

Agrement Nr. 124/78 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Stahldübel 

Heinrich Lieb ig Werkzeugfabrik 
6 102 Pfungstadt 

Liebig-Sicherheitsdübel N 
Typ S, Typ B und Typ SK 

bis 3 1. März 1982 

Prüfungszeugnisse anerkannter Prüf
anstalten; Zulassungsbescheide 
(Z- 1.21. 1-1 /73 , 2-1.21.1-48/74) 
des Instituts für Bautechnik . 

Der beurteilte Liebig-Sicherheitsdübel N ist ein ga lvanisch 
verzinkter Stahldübel mit kraftkontro llierter zwangsweiser 
Spreizung. Er besteht aus einer Dübe lhülse , zwei konisch aus
gebildeten Spreizkörpern , einer Distanzhülse und einer Sechs
kantschraube (TypS) oder einem Gewindebolzen mit Mutter 
(Typ B) oder einer Senk kopfschraube mit lnnensechskant 
(Typ SK). 

Der Dübel darf für tragende Konstruktionen unter vo rwiegend 
ruhender Belastung verwendet werden. Sein Anwendungsbe
reich erstreckt sich auf die Verbindung von Bau- oder Anbau
teilen mit Bauteilen aus bewehrtem oder unbewehrtem Beton 
ab Festigkeitsk lasse B 15. 

Das Agrement enthält Angaben über Material, Herstellung, 
Kennzeichnung, Montage und zulässige Lasten der Dübel. 
Daneben wird über die umfangreiche Gütekontro lle (Eigen
und Fremdüberwachung) ausführlich berichtet. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Agrement Nr. 125/78 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Kunststoff-Fußbodenbelag 

DLW Aktiengesellschaft 
7 120 Bietigheim/Württ . 

PVC - Fußbodenbelag 
" royal" 

bis 30. April 1982 

U.E.A.t. c.-Richtlinien für dünne Fuß
bodenbeläge; U.E.A.t .c.-Richtlinien 
für Kunststoff-Fußbodenbeläge; 
Prüfungszeugnisse anerkannter Prüf
anstalten. 

Der beurteilte Fußbodenbelag ist ein homogener PVC-Bahnen 
und-Fliesenbelag mit glatter Oberseite und geprägter Unter
seite. Die durchgeführten Prüfungen, die im Agrement angegeben 
sind und die Beurteilung des Belages haben zu einer OPEC-Ein
stufung in die Klassen 

bzw. 

geführt. 

U3 P2 E2 /3 C2 

u4 P2 E2/3 C2 

(2 mm dick) 

(3 mm dick) 

Das Agrement enthält Angaben zum Material , zur Herstellung, 
Verlegung, Reinigung und Pflege des Fußbodenbelages. über 
die Eigenüberwachungsmaßnahmen bei der Herstellung des 
Fußbodenbelages wird ebenfalls berichtet. 

---~- - - ---- ---- -- ----- -- - -- ---- - -- --- ---- - --- - -·- -- - - - -- - - -------- -- ------ - -- - - - -- -- - - -- I 

Agrement Nr. 126/78 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz : 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Fenster 

Gebrüder Kä mmerling 
Kunststoffwerke GmbH 
6780 Pirmasens 

Kunststoff-Fenster 
"Combidur" 

bis 30. April 1982 

U.E.A.t. c.-Richtlinien für Fenster ; 
U.E.A.t. c.-Richtlinien für Fenster aus 
PVC hart ; Prüfzeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten 

Das beurteilte Fenstersystem und mit Fensterprofilen aus dem 
erhöht schlagzähen PVC hart " Hosta lit 2" hergestellt. Das 
"Combidur"-Fenster ist konstruiert für den Bau von Dreh-, 
Dreh-Kipp- und Kippflüge lfenstern. Das Agrement enthält 
Angaben zu verwendetem Profilmaterial und beschreibt aus
führlich die Bestandteile des Systems. Neben Herstellung, 
Lieferung und Lagerung wird über Fertigung , Montage und 
Einbau der Fenster auf der Baustelle berichtet. Abschließend 
werden Reinigung , Reparatur, Gütekontrolle und Prüfungen 
mit den dazugehörigen Ergebnissen angeführt. 

*) Einzelheiten zum Agn~ment-Verfahren: 
122 siehe BAM-Amts- und Mitteilungsb latt , Bd. 5, Nr. 2, S. 61 
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Agrement Nr. 127/78/ 127a/ 78 

Gegenstand : 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Außense itiges Wärmedämmverbund-
system 

Stotmeister & Co. 
Farben- und Bausto ff KG 
7894 Stühlingen-Weizen 

Wärmedämmverbundsystem 
"STO - Vo llwärmeschutzsystem" 

bis 31. Mai 198 1 

Prüfungsprogramm des Sekretariats 
für U.E.A.t.c.-Fragen, Prüfungszeugnisse 
anerkannter Prüfa nsta lten; Prüfbescheid 
des Instituts für Bautechnik 

Das beurteilte Wärmedä mmverbundsystem für Außenwände be
steht aus Polystyro l-Hartschaumplatten, die mittels eines Ansetz
klebers auf den Wanduntergrund geklebt werden , und einer gewebe
armierten kunstharzgebundenen Putzschich t . Für das "STO-Voll
wärmeschutzsystem" wurde der Nachweis der Schwerentflamm
barkeil (Baustoffklasse B I) erbracht. Somit ist eine Anwendung 
auf massiven minerali schen Untergründen bei Gebäuden bis zur 
Hochhausgrenze zulässig. 

Das Agrement enthält Angaben über Anwendungsbereiche und 
vorgesehene Untergründe, über die Bestandteile des Systems und 
ihre Zusa mmensetzung. Dabei wird auch über Herstellung , Ver
packung und Lagerung berichtet. Neben der genauen Beschreibung 
des Einbaus mit Detailausbildungen werden Eigen- und Fremd
überwac hung bei der Herstellung der Bestandteile sowie die 
durchgeführten Prüfungen und Ergebnisse angeführt. 



Agrement Nr. 128/78 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grund lagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Dachabdichtungssystem 

Braas & Co GmbH 
Kunststoffwerk Mannheim 
6800 Mannheim 24 

Dachabdichtungssystem 
mit Dachbahn RHEPANOL fk 

bis 31. Mai 198 1 

U.E.A.t. c. -Richtlinien für Dachabdich
tungssysteme ; Prüfungszeugnisse 
anerkannter Prüfanstalten 

Die beurteilte RHEPANOL fk-Dachbahn ist eine Kunststoff-Bahn 
aus Polyisobutylen mit aufkaschiertem Polyestervlies und findet 
als oberste Lage von Dachabdichtungssystemen Verwendung. 
Sie wird entweder mit Heißbitumen verklebt oder lose verlegt 
und mit einer Kiesschüttung gegen Windsog beschwert. 

Die Verbindung der Bahnen untereinander erfolgt durch den 
werkseilig aufgebrachten Dichtungsrand bzw. mit se lbstklebenden 
Piß-Bändern. 

Das Agrement macht Angaben zum Material, den Zubehörmateri
alien , zur Herstellung und Lagerung der Dachbahnen und schildert 
ausführlich den Einbau mit den hierbei erforderlichen Maßnahmen 
zur Aufnahme von Windlasten. 

Außerdem sind Reparaturmöglichkeiten , Prüfungen mit Ergeb
nissen sowie Angaben zur Gütekontro lle au fgeführt. 

j 
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Agrement Nr. 129/ 78 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agremen ts: 

Dachabdichtungssystem 

Niederberg ..Chemie GmbH 
4133 Neukirchen-Vluyn 

Dachabdichtungssystem 
mit Dachbahn CARBOFOL S 
2,0 mm dick einseitig kaschiert 

bis 31. Mai 1 9 8 1 

U.E.A.t.c.-Richtlinien für Dachab
dichtungssysteme, Prüfungszeugnisse 
anerkannter Prüfanstalten. 

Die beurteilte CARBOFOL S-Dachbahn ist eine einseitig kaschierte 
Dachbahn aus Ethylencopolymerisat-Bitumen (ECB) und ent· 
spricht der DIN 16 732 Teil 1. Sie findet als Bestandteil von 
Dachabdichtungssystemen als oberste Lage einer mit Heißbitumen 
verklebten oder einer lose verlegten und mit Kiesschüttung be
deckten Bedachung von Flachdächern Verwendung. Durch Heiß
luft werden die Bahnen untereinander homogen verschweißt. 

Das Agrement macht Angaben zum Material, den Zubehörmate
rialien , zur Herstellung und Lagerung der Dachbahnen und schil
dert ausführlich den Einbau mit den hierbei erforderlichen Maß
nahmen zur Aufnahme der Wind lasten. 

Daneben sind Reparaturmöglichkeiten , Prüfungen mit Ergebnissen 
sowie Angaben zur Güteüberwachung aufgeführt. 

----- -- -- ---- - -- --- ------- - - - - - - - - -- -- - -----:- - - ------------------- - -------- - ---- --- -- - -- -

Agrement Nr. 130/78 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Beze ichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agremen t -Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Außenseitiges Wärmedämmverbund
system 

Wichmann & Kühn 
Farbenfabriken 
441 0 Warendorf 2 

"CALUPLAST 
Vollwärmeschutz" 

bis 31. Mai 198 1 

Prüfprogramm des Sekretariats für 
U.E.A. t.c.-Fragen; Prüfungszeugnisse 
anerkannter Prüfanstalten ; Prüfbescheid 
des Instituts für Bautechnik. 

Das beurteilte Wärmedämmverbundsystem für Außenwände be
steht aus Polystyrol-Hartschaumplatten, die mittels eines Ansetz
klebers auf den Wanduntergrund aufgebracht werden , sowie 
einem gewebearmierten kunstharzgebundenen Putz. 

Für das "CALUPLAST-Vollwärmeschutzsystem" wurde der Nach
weis der S chwerentflammbarkeit (Bausto ffklasse B 1) nach 
DIN 4102 erbrach t. So mit ist eine Anwendung auf massiven 
mineralischen Untergründen bei Gebäuden bis zur Hochhaus
grenze zulässig. 

Das Agrement enthält Angaben über den Anwendungsbereich, 
vorgesehene Untergründe , die Bestandteile des Systems und ihre 
Zusammense tzung. Dabei wird auch über Herstellung, Verpackung 
und Lagerung der Bestandteile berichtet. Außerdem werden der 
Einbau mit Detailausbildungen beschrieben. Neben der Eigen-
und Fremdüberwachung des Produkts während der Herstellung, 
werden die durchgeführten Prüfungen mit Ergebnissen angeführt. 
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Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Agn!ment Nr. 13 1/78 

Außenseitiges Wärmedämmverbund
system 

Deutsche Frigolit GmbH 
6520 Worms am Rhein 

FRIGOLIT-Vo llwä rmeschutzsystem 

bis 31. Mai 198 1 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: Prüfungsprogramm des Sekretariats für 

U.E.A. t .c.-Fragen, Prüfungszeugnisse 
anerkannter Prüfanstalten; Prüfbescheid 
des Instituts für Bautechnik. 

Inhalt des Agrements: 

Das beurteilte Wärmedämmverbundsystem für Außenwände 
besteht aus Polystyrol-Hartschaumplatten, die mittels eines 
Ansetzklebers auf den Wanduntergrund geklebt werden , sowie 
einem gewebearmierten kunstharzgebundenen Putz. 

Für das FRIGOLIT-Vollwärmeschutzsystem wurde der Nachweis 
der Schwerentflammbarkeit (Bau stoffk lasse B 1) nach DIN 4102 
erbracht. Somit ist eine Anwendung auf massiven mineralischen 
Untergründen bei Gebäuden bis zur Hochhausgrenze zu lässig . 

Das Agrement enthält Angaben über Anwendungsbereiche, 
vorgesehene Untergründe , die Bestandteile des Systems und ihre 
Zusammensetzung. Dabei wird auch über die Herstellung, Ver
packung und Lagerung der Bestandteile berichtet. Außerdem 
wird der Einbau mit Detailausbildungen genau beschrieben. 
Neben Angaben zur Eigen- und Fremdüberwachung werden die 
durchgeführten Prüfungen und Ergebnisse wiedergegeben. 
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Agrement Nr. 132/78 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz : 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Dachelemente aus Aluminium 

YAW-Leichtmetall GmbH 
5300 Bonn I 

ALUFORM-FD-Formfalzdach 

bis 30. September 1979 

Zulassungsbescheid Nr. Z-14.1-1 /7 3 
des Instituts für Bautechnik , 
Prüfungszeugnisse anerkannter 
Materialprüfanstalten. 

Das beurteilte ALUFORM-FD-Formfalzdach besteht aus tragen
den, raumabschließenden Dachelementen. Sie werden hergestellt 
aus glattem oder rauhkorn-dessiniertem Aluminiumband (wahl
weise mit Farbbeschichtung) , das durch Kaltverformung zu 
Profilblechen geformt wird. Die Profilbleche werden nach dem 
Verlegen durch Verfalzen wettersicher miteinander verbunden. 
Der Anschluß an die Unterkonstruktion erfo lgt über spezielle 
Befestigungsgarnituren. 

Das Agrement erstreckt sich auf die Verwendung der Dachele
mente als in Richtung First-Traufe einfeldrig oder durchlaufend 
ausgebildeten Dachkonstruktion mit einer Dachneigung;;. 2 ,6 %. 

Neben Angaben zur Überwachung und Kennze ichnung wird im 
Agrement ausführlich über Material und Verbindungsmittel 
sowie Montage und zulässige Lasten beri chtet. 
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Agrement Nr. 133/78 

Gegenstand : 

Firma und 
Firmensitz : 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Fenster 

Hoesch Siegerlandwerke AG (BLEFA) 
59 10 Kreuztal 

BLEF A-Wohnraumdachfenster 
System BL 

bis 3 1. Juli 1981 

U.E.A.t .c.-Richtlinien für Fenster ; 
Prüfzeugnisse anerkannter Prüfa nstalten. 

Das beurteilte " BLEFA-WolUJraum-Dachfens ter, System BL" 
ist ein Schwingflügelfenster, bei dem der Fensterflügel um eine 
horizontale Mittelachse drehbar ge lagert ist. Es hat eine Dauer
lüftungseinrichtung, die ein Belüften des Raumes auch bei ge
schlossenem Fensterflüge l gestattet. Diese Fenster werden aus
schließlich in schräge Dachflächen mit Dachneigungen von 
25° bis etwa 60° eingebaut und bestehen aus einem äußeren 
Fensterkasten mit Abdeckrahmen aus Aluminium AlMn F 13 
nach DIN 1745 sowie Zarge aus Sperrholz mit Donglasföhre 
beschichtet und Fensterflüge l aus Yellowpine. 

Das Agrement enthä lt ausführli che Angaben über Bestandteile 
und Materialien des Systems und berichtet über Herstellung und 
Qualitätskontrolle. Neben den Prüfungen werden auch Angaben 
zum Einbau und Detailausb ildungen angeführt. 

- -- --------- - -- -- ------------ - -- ----- ---- - -~- ------ -- -- ---- ---------- -- -- - - - ------------

Agrement Nr. 134/78 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Beze ichnung: 

Ge ltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agre men t -Erteil ung: 

Inhalt des Agrements: 

Dichtungsschlämme 

Hanseatische l so liermittel GmbH & Co 
2000 Hamburg 50 

hansit-Dichtungssch lämme 

bis 30. Sep tember 198 1 

Prüfungszeugnisse anerkannter Prüfan
stalten ; Zulassungsbescheid : Z-27 .1.101 
des Instituts für Bautechnik. 

Die beurteilte hansit-Dichtungsschlämme ist ein Gemisch aus 
Quarzsanden, hochwertigen Normzementen und chemischen 
Zusätzen . Sie ist geeignet für die Herstellung mineralischer 
Beschichtungen auf Mauerwerk , Beton und Putzfl ächen zum 
Schutz von Bauwerken gegen Bodenfeuchtigkeit. 

Das Agrement enthält Angaben über Material , Herstellung, 
Lieferung und Kennzeichnung. Neben der Güteüberwachung 
wird ausführlich über die Anwendungsbedingungen und die 
Ausführung berichtet . 
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Agrement Nr. 135/78 

Gegenstand : 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Lichtkuppel 

Klaus Esser GmbH & Co KG 
4000 Düsse ldorf I 

Lichtkuppeln 
"esserplus" und "essernorm" 

bis 30 . November 198 1 

Prüfzeugnisse anerkannter 
Prüfanstalten. 

Die beurteilten "esser" Lichtkuppeln sind doppelschalige, fa brik
mäßig hergestellte Lichtkuppeln aus Acrylglasschalen mit passe n
den Aufsetzkränzen und d ienen zur Versorgung von unter Flach
dächern gelegenen Räumen im Wohn-und Verwaltungsbau bzw . 
bei Industrie- und Gewerbebauten mit Tagesli cht. 

Das Agrement enthält Angaben zum verwendeten Material und 
beschreibt ausführli ch den Einbau der Lichtkuppeln . Daneben 
werden die Prüfungen der Ma terialeigenschaften sowie der Bau
teile mit ihren Ergebnissen wiedergegeben. 



Agrement Nr. 136/78 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Außenseitiges Wärmedämmverbund
system 

Herbol GmbH 
5000 Köln 30 

"Herbol-Wärmedämmsystem WDS" 

bis 30. November 1981 

Prüfungsprogramm des Sekretariats für 
U.E.A.t.c.-Fragen, Prüfungszeugnisse 
anerkannter Prüfanstalten; Prüfbescheid 
des Instituts für Bautechnik. 

Das beurteilte Wärmedämmverbundsystem für Außenwände be
steht aus Polystyrol-Hartschaumplatten , die auf den Wandunter
grund geklebt werden sowie einem gewebearmierten kunstharz
gebundenen Putz. Für das "Herbol-Wärmedämmsystem WDS" 
wurde der Nachweis der Schwerentflammbarkeit (Baustoff
klasse B I) erbracht. Somit ist seine Anwendung auf massiven 
mineralischen Untergründen bei Gebäuden bis zur Hochhaus
grenze zulässig. 

Das Agrement enthält Angaben über Anwendungsbereiche und 
vorgesehene Untergründe, über die Bestandteile des Systems 
einschließlich ihrer Herstellung, Verpackung und Lagerung. 
Neben der genauen Beschreibung des Einbaus mit Detailaus
bildungen werden Angaben zur Eigen- und Fremdüberwachung 
sowie die durchgeführten Prüfungen mit den gefundenen Ergeb
nissen wiedergegeben. 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlage der 
Agrement-Erteilung: 

Agrement Nr. 138/78 

Außenseitiges Wärmedämmverbund
system 

Didier-Werke AG, Dinova-Werk 
5330 Königswinter I 

Dinotherm-System 

bis 31. Mai 198 1 

Prüfungsprogramm des Sekretariats für 
U.E.A.t .c.-Fragen, Prüfungszeugnisse 
anerkannter Prüfanstalten; Prüfbescheid 
des Instituts für Bautechnik. 

Agrement Nr. 137/78 *) 

Gegenstand: 

Firma und 
Firmensitz: 

Bezeichnung: 

Geltungsdauer: 

Grundlagen der 
Agrement-Erteilung: 

Inhalt des Agrements: 

Textiler Fußbodenbelag 

Flotex process 
F 37110 Chil.teau-Renault 

Flotex Super II 0 

bis 31. Januar 1982 

"Avis-Technique" Nr. 12/7 5-110, 
Prüfzeugnisse der Bundesanstalt 
für Materialprüfung. 

Die Beurteilung des Flockteppich-Fußbodenbelags 
"Flotex Super II 0" mit ve loursartiger Oberseite hat zu einer 
OPEC-Einstufung in die Klasse 

geführt. 

Das Agrement beschreibt die Herstellung, kennzeichnende Merk
male , Aufbau der Bahnenware und ihre Verlegung. Angaben über 
die Eigenschaften hinsichtlich des Trittschallschutzes und die 
Wiedergabe der Prüfungen mit Ergebnissen vervollständigen 
das Agrement. 

*) Bei diesem Agrement handelt es sich um die Bestätigung 
des französischen Avis Technique Nr. 12/75-110 

Inhalt des Agrements: 

Das beurteilte Wärmedämmverbundsystem für Außenwände 
besteht aus Polystyrol-Hartschaumplatten, die mittels eines 
Ansetzklebers auf den Wanduntergrund geklebt werden, und 
einer gewebearmierten kunstharzgebundenen Putzschicht. 

Für das "Dinotherm-System" wurde der Nachweis der Schwer
entflammbarkeit (Baustoffklasse B I) erbracht. Somit ist eine 
Anwendung auf massiven mineralischen Untergründen bei 
Gebäuden bis zur Hochhausgrenze zulässig. Das Agrement ent
hält Angaben über Anwendungsbereiche, vorgesehene Unter
gründe , über die Bestandteile des Systems und ihre Zusammen
setzung. Dabei wird auch über Herstellung, Verpackung und 
Lagerung der Bestandteile berichtet. Neben der genauen Be
schreibung des Einbaus mit Detailausbildungen werden Angaben 
zur Eigen- und Fremdüberwachung des Produktes sowie die 
durchgeführten Prüfungen mit Ergebnissen wiedergegeben. 

Bekanntmachung der Zulassung von pyrotechnischen Gegenständen der 
Klassen I, II und T1 sowie von Nachträgen zu Zulassungen von 
Sprengstoffen, Sprengzubehör und pyrotechnischen Gegenständen 
der Klassen I und II 

Bekanntmachung der Zulassung 
eines pyrotechnischen Gegenstandes 

AufGrund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBI. I, S. 2737) , und des§ 12 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23.November 1977 
(BGBI. I, S. 2141 ), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGBI. I , 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 0 11 6 vom 
5. Juli 1979 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Gegen
stand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Goldregen, mittel 

Nico-Pyrotechnik 
Hann s-Jürgen Diederichs KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Trittau 

BAM - PI - 0231 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 

Gegenstand durch Reiben an der Reibfläche einer Streich
holzschachtel entzünden und waagerecht mit der Flamme 
vom Körper weg fest in der Hand halten. 
Nur im Freien verwenden' 
Nicht auf Personen richten! 

Hierdurch wird die im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM, 
Band 2, Nr. I , S. 39, veröffentlichte Bekanntmachung zum Zu
lassungszeichen BAM - P I - 023 I ungültig und durch die vor
stehende Bekanntmachung ersetzt. 

Berlin 45 , den 5.7 .1979 

Der Präsident der 
Bundesansta lt fDr Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltcl. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 125 



Bekanntmachung der Zulassung 
eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des§ 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13 . September 1976 (BGBI. I, S. 2737), und des § 12 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23.November 1977 
(BGBI. I , S. 2141) , geändert durch § 5 derDritten Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGBI. I , 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 0 117 vom 
5. Juli I 979 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Gegen
stand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwen
dung zugelassen. 

Beze ichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Goldregen , klein 

Nico-Pyro technik 
Hanns-Jürgen Diederichs KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
20 77 Trittau 

BAM - PI - 0235 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zu sä tzli ch zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 

Gegenstand durch Reiben an der Reibfläche einer Streich
holzschachtet entzünden und waagerecht mit der Flamme 
vom Körper weg fest in der Hand halten. 
Nur im Freien verwenden' 
Nicht auf Perso nen richten! 

Hierdurch wirddie im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM , 
Band 2, Nr. I , S. 40, veröffentlichte Bekanntm ac hung zum Zu
lassungszeichen BAM - PI - 0 235 ungültig und durch die vor
stehende Bekanntmachung ersetzt. 

Be rlin 4 5, den 5.7.1979 

Der Präs ide nt der 
Bundesanstalt flir ~btcrialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J . Zeh r 
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Bekanntmachung der Zulassung 
eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13 . September 1976 (BGBI. I , S. 2737) , und des § I 2 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23 .November 1977 
(BGB I. I , S. 2 141 ), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung 
zum Sprengstoffgese tz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGBI. I , 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 0 11 8 vom 
5. Juli I 979 der nachst ehend bezeichnete pyrotechnische Gegen
stand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwe n
dung zugelassen. 

Beze ichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Silberregen, mitte l 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
20 77 Trittau 

BAM - PI - 0237 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 

Gegenstand durch Reiben an der Reibfläche einer Streich
holzschachtel entzünden und waagerecht mit der Flamme 
vom Körper weg fest in der Hand halten. 
Nur im Freien verwenden! 
Nicht auf Persone n richten! 

Hierdurch wird di e im Amts- und Mittteilungsblatt der BAM , 
Band 2, Nr. 2, S. 80 , veröffentlichte Bekanntmachung zum Zu
lassungszeichen BAM - PI - 0237 ungültig und durch die vor
stehende Bekanntmachung ersetzt. 

Berlin 45 , den 5.7.1979 

Der Prtbident de r 
Bundesanstalt fü r Materialprüfung 

Im Auftrag 

L1d. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 

--- - - -- -- -- ---------- --- - ----- - - ----- ------ ~- ------ --- - - --------- - ----- - - - - - ------------

Bekanntmachung der Zulassung 
eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des§ 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13 . September 1976 (BGBI.I , S. 2737), und des§ 12 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 
(BGBI. I, S. 2141), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGBI. I , 
S. 783) , wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 0 11 9 vom 
5. Juli 1979 der nachstehend bezeichnete pyro technische Gegen
stand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwen-
du ng zuge lassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
An schrift des Herstellers: 

Zulassungsze ichen: 

Silberregen. klein 

Nico-Py rotechnik 
Hanns-J ürgen Diederichs KG 
Bei der Fe uerwerkerei 4 
2077 Trittatl 

BAM - P I - 0 240 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 

Gegenstand durch Reiben an der Re ibfläche einer Streich
holzschachtel entzünden und waagerecht mit der Flamme 
vom Körper weg fest in der Hand halten. 
Nur im Freien verwenden' 
Nicht auf Personen richten! 

Hierdurch wird die im Amts- und Mitteilungsb latt der BAM, 
Band 2, Nr. 2, S. 80, veröffentlichte Bekanntmachung zum Zu
lassungszeichen BAM - PI - 0240 ungültig und durch die vor
stehend e Bekanntmachung ersetzt. 

Be rlin 4 5, den 5.7 .19 79 
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Der Prüsitk nt der 
Bundesanstalt für ~late rialprüfung 

lm Aut'rrag 

LtJ. Dir. u. Prof. Dr.-l ng . J. Zeh r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I , S. 2737) , und des 
§ 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
23. November 1977 (Bundesgesetzbl. I , S. 2141 ), geändert durch 
§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (3 . SprengV) 
vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I, S. 783), wurde mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. I 0088 vom 3 1. August 1978 der nach
stehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, 
zum Vertrieb , zum überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Wunderkerze 

Konsum-Zündwarenwerk Riesa 
Hamburger Str. I 
DDR 84 Riesa 

Name (Firma) und Anschrift Dynamit Nobel AG 
des Einführers: 5210 Troisdorf 

Zulassungsze ichen : BAM - PI - 0423 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die 
kleinste Verpackungseinheit mit dem nachstehend ange
gebenen Hinweis zu versehen: 

Wunderkerze am freien Drahtende halten und am anderen 
Ende entzünden. Nicht in der Nähe von feuerfangenden 
Sachen abbrennen! 
Teppiche usw. abdecken! 

Berlin 45, den 31.8 .1 978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fUr Materialprüfung 

lm Auftrag 

Dr. - lng. J. Zeh r 



Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 
13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (Bundes
gesetzbl. I , S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I, 
S. 7 83), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 0084 vom 11. Mai 1978 
der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, 
zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
der Einflihrer: 

Ring-Amorces 12 Schuß 

So eiErte Pyragric 
69140 Rillieux 
Frankreich 

1. H. Postler 
Erich Ollenhauer-Str. 39 
8500 Nürnberg 41 

2. S. Zaphiroff 
Rigistr. 8 
1000 Berlin 48 

3. W. Winkler 
Hollenberg 1 7 
4330 Mülheim 

4. G. Scholikopf 
Schwabstr. 3 
7900 Ulm 

5. H. Poethen 
Mülhauser Str. 15 
4152 Kempen 

6. F. Voel 
Max Planck Str. 10 
4006 Erkrath 

7. Gorgens 
Roermonder Str. 280 
5100 Aachen 

Zulassungszeichen: 

8. W. Langohr 
Vogelsanger Str. 350 
5000 Köln 

9. H. Horing 
Behringstr. 97 B 
8000 München 

10. W. Kuhn u. Sohn 
Mainzer Landstr. 76 
6234 Haltersheim 

11. A. Krause u. Co. 
T 2,8 
6800 Mannheim 

BAM - P l - 0425 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 

Nur zur Verwendung in Kinderpistolen. 
Nicht in Gesichtsnähe verschießen. 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt! 
Die Amorces dürfen erst unmittelbar vor der Verwendung 
der Verpackung entnommen werden' 

Berlin 45, den 11.5.1978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

--------------- - --------- --- ----------------- - -------------- - --------- - - - -- - ------ - -- - -

Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 
13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I, S. 2737), und des§ 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (Bundes
gesetzbl. I , S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (Bundesgese tzbl. I, 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10085 vom 11. Mai 1978 
der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, 
zum Vertrieb , zum überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
der Einführer: 

Ring-Amorces 8 Schuß 

Societe Pyragric 
69140 Rillieux 
Frankreich 

1. H. Postler 
Erich Ollenhauer-Str. 39 
8500 Nürnberg 41 

2. S. Zaphiroff 
Rigistr. 8 
1000 Berlin 48 

3. W. Winkler 
Hollenberg 17 
4330 Müll1eim 

4. G. Scholikopf 
Schwabstr. 3 
7900 Ulm 

5. H. Poethen 
Mülhauser Str. I 5 
4152 Kempen 

6. F. Voel 
Max Planck Str. 10 
4006 Erkrath 

7. Gorgens 
Roermonder Str. 280 
5100 Aachen 

Zulassungszeichen: 

8. W. Langohr 
Vogelsanger Str. 350 
5000 Köln 

9. H. Horing 
Behringstr. 97 B 
8000 München 

10. W. Kuhn u. Sohn 
Mainzer Landstr. 7 6 
6234 Haltersheim 

11. A. Krause u. Co. 
T 2,8 
6800 Mannheim 

BAM - P l - 0427 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 

Nur zur Verwendung in Kinderpistolen. 
Nicht in Gesichtsnähe verschießen. 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt! 
Die Amorces dürfen erst unmittelbar vor der Verwendung 
der Verpackung entnommen werden' 

Berlin 45 , den 11.5.1978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 

127 



Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 
13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I, S. 2737), und des§ 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (Bundes
gesetzbl. I, S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I, 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10083 vom 11. Mai 1978 
der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, 
zum Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
der Einflihrer: 

Plastik-Amorces 

Societe Pyragric 
69140 Rillieux 
Frankreich 

I. H. Postler 
Erich Ollenhauer-Str. 39 
8500 Nürnberg 41 

2. S. Zaphiroff 
Rigistr. 8 
I 000 Berlin 48 

3. W. Winkler 
Hollenberg 17 
4330 Müllleim 

4. G. Scholikopf 
Schwabstr. 3 
7900 Ulm 

5. H. Poetben 
Mülhauser Str. 15 
4152 Kempen 

6. F. Voel 
Max Planck Str. 10 
4006 Erkrath 

7. Gorgens 
Roermonder Str. 280 
5100 Aachen 

Bekanntmachung der Zulassung eines 

pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährli che Stoffe 
vom 13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I , S. 2737), und des 

§ 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
23. November I 977 (Bundesgesetzbl. I , S. 2141 ), geändert durch 

§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) 

vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I, S. 783) , wurde mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. I 0096 vom 6 . September I 978 der nach

stehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb. 
zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Comic-Strahler 

Name (Firma) und Anschrift Comet GmbH 

des Herste llers: Pyrotechnik-Apparatebau 
Vieländer Weg I 4 7 

2850 Bremerhaven I 

Zulassungszeichen: BAM - PI - 0433 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 

Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennz.eichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 

zu versehen: 

Fontäne in die Halterung stecken, durch Reiben an der 

Reibfläche einer Streichholzschachtel entzünden und 
waagerecht mit der Flamme vom Körper weg fest in der 

Hand halten. 
Nur im Freien verwenden! 

Nicht auf Personen richten' 

Berlin 45 , dem 6.9.1978 
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D\.? r P r~isident der 
Bumlesa n st~d t für \l atcrdprüiÜng 

Im .-\ ufrrag 

Lt d. Dir. u. Prof. Dr.-l ng. J. Z c L r 

Zulassungszeichen: 

8. W. Langohr 
Vogelsanger Str. 350 
5000 Köln 

9. H. Horing 
Behringstr. 9 7 B 
8000 München 

10. W. Kuhn u. Sohn 
Mainzer Landstr. 7 6 
6234 Haltersheim 

II. A. Krause u. Co. 
T 2,8 
6800 Mannheim 

BAM - P 1 - 0430 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 

Nur zur Verwendung in Kinderpistolen. 
Nicht in Gesichtsnähe verschießen. 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt! 
Die Amorces dürfen erst unmittelbar vor der Verwendung 
der Verpackung entnommen werden! 

Berlin 45, den 11.5.1978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 
13. September 1976 (Bundesgesetzbl.l, S. 2737), und des§ 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (Bundes
gesetzbl. I , S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. l , 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10104 vom 27. Aprill979 
der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, 
zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
der Einflihrer: 

Zulassungszeichen: 

Plastik-Amorces Flippy 12 + 12 

Edison Giocattoli S.p.A. 
Via Edison~Osmannoro 
50019 Sesto Fiorentino 
Italien 

I. R. Schreiber 
Keplerstr. 8- 10 
8510 Fürth 

2. Nico-Pyrotechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Trittau 

3. Sieher u. Co. KG 
Bremer Str. 54 
8510 Fürth 

BAM - PI - 0435 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 

Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 

Nur zur Verwendung in Kinderpistolen. 
Nicht in Gesichtsnähe verschießen! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt' 
Die Amorces dürfen erst unmittelbar vor der Verwendung 
der Verpackung entnommen werden! 

Berlin 45, den 27.4.1 979 
Der Pr:i .... ijl'nt dl.'~ 

Bun~.k~a rhta!L Ur .\LHcn dpr<ifu:lg 

Im A uftr~rg 

Ud. Dl~. u. Prof. Dr. -[n); . Z t: h r 



Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 
13. September 1976 (Bundesgesetzbl.1, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (Bundes
gesetzbl. I, S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zu m 
Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 {Bundesgesetzbl. I, 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10105 vom 2. Mai 1979 
der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, 
zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
der Einfliluer: 

Zulassungszeichen: 

Plastik-Amorces Flippy 8 + 8 

Edison Giocattoli S.p.A. 
Via Edison-Osmannoro 
50019 Sesto Fiorentino 
Italien 

I. R. Schreiber 
Keplerstr. 8- 10 
8510 Fürth 

2. Nico-Pyrotechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Trittau 

3. Sieber & Co. KG 
Bremer Str. 54 
85 10 Fürth 

BAM - P I - 0437 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 

Nur zur Verwendung in Kinderpistolen. 
Nicht in Gesichtsnähe verschießen' 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt! 
Die Amorces dürfen erst unmittelbar vor der Verwendung der 
Verpackung entnommen werden! 

Berlin 45, den 2.5.1979 

0l'f Präsitknt der 
IJundes;Jn stalt füt· :\l:tt eri alpti ifun g 

Im i\ u ft r~~g 

Ltd. Dir. u. Pro f. Dr. -lng. J. Z eh r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I, S. 2737) , und des 
§ 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
23. November 1977 (Bundesgesetzbl. I , S . 2141) , geändert durch 
§ 5 der Dritten Verordnung zum Spre ngstoffgesetz (3. SprengV) 
vom 23 . Juni 1978 (Bundesgesetzb l. I , S . 783), wurde mit dem 
Zulassungesbesche id Nr. I 0 I 09 vom 2. Mai 1979 der nachstehend 
beze ichnete py rotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum 
Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zuge lassen. 

Bezeichnung: Wunderkerze 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

VEB Zündwarenwerk Riesa 
Hamburger Str. I 
DDR 8 4 Riesa 

Name (Firma) und Anschrift Sohni & Co. GmbH 
des Einführers: Hauptstr. 299 - 30 I 

6580 l dar-Oberste in 

Zulassungszeichen: BAM - P I - 0438 

Die Zulassung ist mit fo lgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebene n Kennzeichnung ist die 
kleinste Verpackungseinheit mit dem nachstehend ange
gebeneto Hin we is zu versehen: 

Wunderkerze waagerecht am freien Drahtende halten und 
am anderen Ende entzünden . Brennend e Wunderkerze 
nicht in Nähe der Kleidung oder brennbarer Sachen ha lten. 
Abgabe nur in ungeöffneter Origina lpackung erlaubt! 

Berlin 45 , den 2.5. 1979 

Der Pr:is idc:H de r 
ßcmclesansta lt für :VI:lteri:tlprü:·ung 

Im Auftrag 

Ltcl . D ir. u. i'ro i'. Dr .-i:lg. J. Z e h r 

I --- ------ ----- ----- -- -------- - - - ---- ------ ----- - - - - -- --- - -------- --- ----- - - ----- --- -- -- -~-

Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über ex plosionsgefährlic!Ie Stoffe 
vom 13. September 1976 (Bundesgese tzbl. I, S. 2737) , und des 
§ 12 der Ersten Vero rdnung zum Sprengstoffgesetz vom 
23. November 1977 (Bundesgesetzbl. I , S. 2 141 ), geä ndert durch 
§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) 
vom 23 . Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I, S. 783) , wurde mtt dem 
Zulassungsbesche id Nr. 10 I I I vo m I. März 1979 der nachstehend 
beze ichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr , zum Vertrieb , 
zum überlassen an andere und zur Verwendung zugelasse n. 

Bezeichnung: Pop-Kna llerbse 

Name (Firma) und Anschrift Alvorada Ind . e Com. de Fogos LTDA 
des Herstellers: Rua Santa lzabel, I 86 

ltaguai 
Rio de J aneiro 
Bras il 

Name (Firma) und Anschrift Dynamit Nobe l AG 
des Einführers: 521 0 Troisdorf 

Zulassungszeichen: BAM - P I - 0439 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die 
kleinste Verpackungse inhe it mit de m nachstehend ange
gebenen Hin weis zu versehen : 
Nicht auf Personen werfen! 
Abgabe nur in ungeöffneter Origina lverpackung erlaub t' 

Berlin 45, den 1.3.1979 

Der Pr;isident der 
llundcsan sl" ll für ~ l a t c rialprii fung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. IJr. rcr. nat. K.-1-1. S wart 
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Bekanntmachung der Zulassung 
eines pyrotechni~chen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vo m 13. September 1976 (BGBI. I , S. 2737), und des § 12 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffge setz vom 23.November 1977 
(BGBI. I , S. 2 14l) ,geänd e rt durch § 5 de r Dritten Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz (3. Spre ngV) vom 23. Juni 1978 (BGB I. I, 
S. 783) , wurd e mit dem Zulassungsbesche id Nr. 10 082 vom 
20. April 1978 de r nac hst ehend bezeichn ete pyrotechnische Ge
ge nst and zum Vertri eb, zum Über lassen an and ere und zur Ve r
wendung zugelasse n. 

Beze ichnung: 

Na me (Firma) und 
An schrift des Herste ll ers: 

Zulassungszeichen: 

Ti schfeuerwe rk 

Pyro-Chemie 
Hem1ann Weber u. Co. GmbH 
Pyrotechnisc he Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

BAM - P I - 0440 

Die Zulassung ist mit fo lgender Auflage verbunden: 
Zusä t zlich zu der vorgeschriebene n Kenn zeichnung ist der 
Gege nstand mit dem nachstehe nd angege benen Hin weis zu 
ve rsehen: 

Ti schfeuerwerk auf e inen feuerfesten Untersatz (z.B. Tell er) 
ste ll en und seitlich stehend an der Zündschnur entzünden. 
Nicht unter Beleuchtungskörpern absc hieße n' 

Be rlin 45 , den 20.4.1978 

Der Präsident der 
Bundesa nstall für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. re r. nal. H. Treuma n n 
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Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 
13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (Bundes
gesetzbl. I, S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I, 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10112 vom 19. März 1979 
der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, 
zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einfuhrers: 

Zulassungszeichen: 

Tischbombe 

Le Diable Farceur 
Fabrique de farces-attrapes 
Rue des Epinettes 
F- 77360 Torcy 

Pulverfischer 
Fischer-Feuerwerke KG 
Pyrotechnische Fabrik 
Lindichstr. 20- 22 
7450 Hechingen 

BAM - PI - 0441 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegenstand 
mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 

Tischfeuerwerk auf einen feuerfesten Untersatz (z.B. Teller) stellen 
und seitlich stehend an der Zündschnur entzünden. 
Nicht unter Beleuchtungskörpern abschießen! 

Berlin 45, den 19.3.1979 

DL"r Pr:i".Jt:l.!n! dl'r 
13undesJnst:.dt hir .\lataialprüfung 

Im Auftr Jg 

LtJ. Dir . u Pro f. Dr.-!ng. J. Zeh r 

I 
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Bekanntmachung der Zulassung 
eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBI. I , S. 2737), und des § I 2 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23.November 1977 
(BGBI. I, S. 2141 ), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni I 978 (BGBI. I, 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 0 089 vom 
15. Juni I 978 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Ge
genstand zum Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur Ver
wendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: 

Zu Iassongszeichen: 

Tischfeuerwerk 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber u. Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

BAM -PI - 0442 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Ge
genstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 

Tischfeuerwerk auf einen feuerfesten Untersatz (z.B. Teller) 
stellen und seitlich stehend an der Zündschnur entzünden. 
Nicht unter Beleuchtungskörpern abschießen! 

Berlin 45, den 15.6.1978 

Der Priisident der 
Bundesanstalt i~ir Matcrialprlifung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z c I; r 

-------- -~- -- -- -------- - ---- -- - --------- - --- --------

Bekanntmachung der Zulassung 
eines pyrotechnischen Gegenstandes 

AufGrund des§ 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBI. I, S. 2737), und des§ 12 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23.November 
1977 (BGBI. I, S. 2141 ), geändert durch§ 5 der Dritten Verord
nung zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni I 978 
(BGBI. I, S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr.IO 101 
vom 21.November 1978 der nachstehend bezeichnete pyrotech
nische Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Raumschiff (Tischfeuerwerk) 

Pyro-Chemie Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: Hermann Weber u. Co. GmbH 

Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - P I - 044 7 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 

Tischfeuerwerk auf einen feuerfesten Untersatz 
(z.B. Teller) stellen und seitlich stehend an der Zündschnur 
entzünden. 
Nicht unter Beleuchtungskörpern abschießen' 

Berlin 45, den 2 1. I I .1978 
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Der Preisiden t ,lc:
Bundcsanstalt für Materiölprüfung 

Im Auftrag 

Ud. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z -: h r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom I 3. September 1976 (Bundesgesetzbl. I , S. 2737), und des 
§ I 2 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
23. November I 977 (Bundesgesetzbl. I , S. 2141 ), geändert durch 
§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) 
vom 23. Juni I 978 (Bundesgesetzbl. !, S. 783), wurde mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. I 0 I I 0 vom 28. Februar I 979 der nach
stehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, 
zum Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Color-Sonne 

Yuen Loong Hong 
I 84- 192 Queen's Road 
Hong Kong 

Name (Firma) und Anschrift Pyro-Chemie 
des Einführers: Hermann Weber & Co. GmbH 

Zulassungszeichen: 

Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54- 56 
5208 Eitorf 

BAM - PI - 045 I 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die 
kleinste Verpackungseinheit mit dem nachstehend ange
gebenen Hinweis zu versehen: 

Sonne mit einem Nagel durch die Nabe leicht drehbar 
ca. 2 m über dem Erdboden an einem Pfahl befestigen. 
Zündschnur am äußersten Ende entzünden und sich 
rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt' 

Berlin 45, den 28 .2.1979 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Mölcrialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rcr. nat. K.-H. S wart 



Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gese tzes über explosionsgefährli che Stoffe 
vom 13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I , S. 2737) , und des 
§ 12 der Ersten Verordnung zum Sprengsto ffgese tz vom 23. No
vember 1977 (Bundesgesetzbl. I, S. 2141 ), geändert durch § 5 der 
Dritten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. 
Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I , S. 783), wurde mit dem Zulassungs
bescheid Nr. I 0 071 vom 30.11.1977 der nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum überlassen an ande
re und zur Verwendung zugelassen. 

Beze ichnung: Sternrakete B 

Na me (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: Dynamit Nobel AG 

5210 Troisdorf 

Zulassungszeichen: BAM ~ P II ~ 0150 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzli ch zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Ge
genstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu ver
sehen: 

Gegenstand mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeigne
te Halterung (z.B. Weinflasche , Rohr) stecken , daß die Rakete 
ungehindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen . 
Gegenstand am äußersten Ende der Zündschnur entzünden 
und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden' 

Hierdurch wird die im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM , 
Band I , Nr. I , S. 4 7, veröffentlichte Bekanntmachung zum Zulas
sungszeichen BAM - P II - 0150 ungültig und durch die vorste
hende Bekanntmachung ersetzt. 

Berlin 45 , den 30.11. 1977 

Der l'r iis ident de r 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrng 

Dir. u. Prof. Dr. re r. nat. K.-1-1. S wart 

Bekanntmachung d er Zulassung 
eines pyroteclmischen Gegenstandes 

Auf Grund d es§ 5 des Gesetzes über explos ion sgefährliche Stoffe 
vo m 13 . September 1976 (BGBI. I, S. 2737), und des§ 12 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 
19 77 (BGBI. I, S. 2141 ) , geändert durch § 5 der Dritten Verord
nung zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23 . Juni 1978 
(BGBI. I , S. 783) , wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 0 091 
vo m 15. Juni 1978 der nachstehend beze ichne te py rot ec lmische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zu ge lassen. 

Beze ichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Hersteller s: 

Zu lassu ngsze ichen: 

Kornblum en-Fontäne 

Pyro-Ch emie 
Hennann Weber u. Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

BAM ~ P II - 0678 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Ge
genstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 

Fontäne durch Reiben an der R eibfläche einer Streichholz
schachtel entzünden und waagerecht mit der Flamm e vom 
Körper weg fes t in der Hand halten. 
Nur im Freien verwenden' 
Nicht auf Perso nen richten! 
Nicht gegen den Wind halten! 

Hierdurch wird die im Amts- und Mitteilungsblatt d er BAM , 
Band I , Nr. 6, S. 86, veröffentlichte Beka nntmachung zum Zu
lassungszeichen BAM - P II - 0678 ungü ltig und durch die vor
stehende Bekanntmachung erse tzt. 

Berlin 45 , den 15.6. 1978 

Der Präsit~c n t der 
Bundesanstalt für \1aterialprüfung 

Im Auftrag 

Lld. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e 11 r 

Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über exp losionsgefährli che Stoffe 
vo m 13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I , S. 2737), und des 
§ 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgese tz vom 23. No
ve mber 1977 (Bundesgesetzb l. I, S. 2 141 ), geändert durch § 5 der 
Dntten Verordnung zum Sprengstoffgese tz (3. SprengV) vom 23. 
Jum 1978 (Bundesgesetzb l. I , S. 783) , wurde mit dem Zulassungs
bescheid Nr. I 0 070 vom 30. 11.1977 der nachstehend bezeichnete 
pyrotechmsche Gegenstand zum Vertrieb , zum überlassen an ande
re und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Prachtrake te 

Dynamit Nobel AG 
5210 Troisdorf 

BAM ~ P II ~ 0182 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusä tzli ch zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Ge
genstand mtt de m nachstehend angegebenen Hinweis zu ver
sehen: 

Gegenstand mit dem Leitstab so in e ine feststehende geeigne
te Halterung (z .B. Weinflasche , Rohr) stecken, daß dle Rakete 
ungehtndert senl<recht aufsteigen kann. Schutzkappe abziehen. 
Gegenstand am außersten Ende der Zündschnur entzünden 
und steh rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden' 

Hierdurch wird die im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM 
Band I '. Nr. 2, S. 23 , veröffentlichte Bekanntmachung zum 'zulas
sungsze tchen BAM ~ P II - 0182 ungültig und durch die vo rstehen
de Bekanntmachung ersetzt. 

Berlin 45 , den 30.1 1.1 977 

Der l'rcisiden t de r 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im ;\ uftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rc r. nJt . K.-H. S" a r t 

Bekanntmachung der Zulassung 
eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des§ 5 des Gesetzes übe r explosionsgefährlic he Stoffe 
vo m 13. September 1976 (BGBI. I , S. 2737), und des § 12 de r 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgese tz vom 23.November 1977 
(BGB I. I, S. 214I) , geändert durch§ 5 de r Dritten Verordnung 
zum Sprengstoffgese tz (3. SprengV) vom 23 . Juni 1978 (BGBI. I, 
S. 783) , wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 0 090 vom 
15. Jun i 1978 der nachstehe nd bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertri eb, zum Übe rlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: 

Zu lassungsze ich en: 

Perl-Fontäne 

Pyro-Chemie 
Hennann Weber u. Co. GmbH 
Pyrotec hnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

BAM ~ P II - 0693 

Die Zul assung ist mit fo lgender Auflage verbunden: 
Zusä tzli ch zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehe nd angegebenen Hinwe is zu 
versehen: 

Fontäne durch Reiben an der Reibfläche einer Streichholz
schachtel entzünden und waagerecht mit der Flamme vom 
Körper weg fest in der Hand halten. 
Nur im Freie n verwenden! 
Nicht auf Perso nen richten ! 
Nich t gegen den Wind halten! 

Hierdurch wird die im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM , 
Band I , Nr. 6 , S. 89, veröffent lichte Beka nntmachung zum Zu
lassungszeichen BAM - P II - 0693 ungültig und durch die vor
stehende Bekanntmachung erse tzt. 

Berlin 45 , de n 15.6. 1978 

Der Präsident de r 
Bundesanstalt für Nl ate rial p rü fun~ 

Im Auftrag 

Ltd . Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z c 11 r 131 



Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 
13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I, S. 2737), und des§ 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (Bundes
gesetzbl. I , S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I, 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10115 vom 1. Juni 1979 
der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, 
zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einftihrers: 

Zulassungszeichen: 

Frosch, mittel 

China National Native Produce and 
Anima! By-Products Import and 
Export Corp. 
Kwangtung Tea and 
Native Produce Branch 
No. 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow 
VR China 

Jebsen & Jessen 
Lange Mühren 9 
2000 Harnburg 1 

BAM- P I! - 0955 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit' dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 

Knallkörper auf den Boden legen, am äußersten Ende der Zündschnur 
anzünden und sich rasch entfernen. 
Nach dem Anzünden nicht in der Hand halten! 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt. 

Berlin 45 , den 1.6.1979 

D er Pr;isident der 
Bundesanstalt fü r Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. mt. K.-11. S wart 
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Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 
13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (Bundes
gesetzbl. I, S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. 1, 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10114 vom 1. Juni 1979 
der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, 
zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einftihrers: 

Zulassungszeichen: 

Frosch, klein 

China National Native Produce and 
Anima! By-Products Import and 
Export Corp. 
Kwangtung Tea and 
Native Produce Branch 
No . 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow 
VRChina 

Jebsen & Jessen 
Lange Mühren 9 
2000 Harnburg 1 

BAM - P II - 1015 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 

Knallkörper auf den Boden legen, am äußersten Ende der Zündschnur 
anzünden und sich rasch entfernen. 
Nach dem Anzünden nicht in der Hand halten! 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt. 

Berlin 45, den 1.6.1979 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

--- ---- -- - --------------- - -- -- - --- -- --- - ---~- -- - ---- - ------- ------ ------ - ------ -- - - -----

Bekanntm achun g der Zulassung 
eines pyrotechnische n Gegenstandes 

Auf Grund des§ 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 

vom 13. September 1976 (BGBI. I , S. 2737) , und des§ 12 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23.November 1977 

(BGBI. I , S. 214l) , geändert durch§ 5 derDritten Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23 . Juni 1978 (BGBI. I , 

S. 783) , wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. l 0 086 vom 
26. Mai 1978 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Ge

genstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Ver

wendung zugelassen. 

Bezeichnung: Teufels-Rakete 

Name (Firma) und 

Anschrift des Herstellers: 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber u. Co. GmbH 

Pyrotechnische Fabrik 

Bogestr. 54-56 

5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - PII - 1053 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Ge

genstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 

versehen: 
Rakete mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete 
Halterung (z.B . Weinflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete 

ungehindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe ab

ziehen, das äußerste Ende der Zündschnur entzünden und 

sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden' 

Berlin 45 , den 26.5.1978 
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Der Pr[isident der 
Bundesans talt für Materialprü fung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. re r. nat. K.-H. S wart 
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Bekanntmachung der Zulassung 

eines pyrotechnischen Gegenstandes 

AufGrund des§ 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I , S. 2737), und des§ 12 der 

Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 
(BGBl. I, S. 2141 ) , geändert durch § 5 der Dritten Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGBl. I , 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10 045 vom 
16.Septem ber 1977 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur 

Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 

Anschrift des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Silberflimmer-Rakete 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber u. Co. GmbH 

Pyrotechnische Fabrik 

Bogestr. 54-56 

5208 Eitorf 

BAM - P 11 - I 064 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Ge

genstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu ver

sehen: 
Rakete mit dem Leitstab so in eine feststehende , geeignete 
Ha!terung (z.B. Weinflasche , Rohr) stecken, daß die Rakete 

ungehindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe ab
ziehen, Zündschnur gerade biegen, am äußersten Ende ent

zünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45 , den 16.9. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Pro f. Dr.-lng . J. z e h r 



Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 
13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (Bundes
gesetzbl. I, S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I, 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10113 vom 2. Mai 1979 
der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, 
zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Frosch, groß 

China National Native Produce and 
Anima! By-Products Import and 
Export Cerparation 
Kwangtung Tea and 
Native Produce Branch 
No. 486, Liu Erh San Road 
Kwangchow 
VR China 

Jebsen & Jessen 
Lange Mühren 9 
2000 Harnburg I 

BAM - P I! - I 068 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 

Knallkörper auf den Boden legen, am äußersten Ende der Zündschnur 
anzünden und sich rasch entfernen. 
Nach dem Anzünden nicht in der Hand halten! 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt. 

Berlin 45, den 2.5.1979 

lkr Pr:isidcnt d.:r 
ßunJcsan~l~llt für 1\Llleri: .. dprüfung 

Im Auftr~1g 

Ud . Di r. u. Pro f. Dr.-lng. J . Zeh r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I, S. 2737), und des 
§ 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23 . No
vember 1977 (Bundesgesetzbl. I , S. 2141), geändert durch § 5 der 
Dritten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. 
Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I , S. 783), wurde mit dem Zulassungs
bescheid Nr. I 0 065 vom 19.8.1977 der nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, z um Vertrieb , zum Über
lassen an andere und zur Verwendung zugelasse n. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herste llers: 

Name (Firma) und 

Silbersonne 

Ditta Fratelli Pagano 
Ottaviano (Na) 
Italien 

Anschrift des Einführers: Pyrotechnische Fabrik 
Oskar Lünig 
Im Beigart I 
7000 Stuttgart-Möhringen 

Zulassungszeichen: BAM- PI! - 1074 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Ge
genstand mit dem nachstehend angege benen Hinweis zu ver
sehen : 

Sonne mit einem Nagel durch die Nabe leicht drehbar ca. 
2 m üb er dem Erdboden an einem Pfahl befestigen. Zünd
schnur am äußersten Ende entzünden und sich rasch ent
fernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45 , den 19.8 .1 977 

Der Präsident de r 
Bunde sanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rcr. nat. K.-H . S wart 

------------------------- - - -- - - --- - - - - -- ----:------- -- ---- ------ - ------ ---------------

Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährli che Stoffe 
vom 13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I , S. 2737), und des 
§ 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
23. November 1977 (Bundesgesetzbl. I, S. 2141) , geändert durch 
§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (3 . SprengV) 
vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I, S. 783), wurde mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. I 0066 vom I 0. November 1977 der nach
stehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb , 
zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Geisterschreck 

Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparateban 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven I 

BAM - P li - I 07 8 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der G egenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 

Feuertopf mit der Zündschnur senkrecht nach oben auf 
ebenen Boden stellen. Zündschnur am äußersten Ende 
anzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45 , den 10.11.1 977 

Der Prüsident der 
Bundesanstalt für Materi:tlprüfung 

Im Auftra6 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z L' l1 r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I , S. 2737), und des 
§ 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
23. November 1977 (Bundesgesetzbl. I , S. 2141) , geändert durch 
§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) 
vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I , S. 783), wurde mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. I 0067 vom 7. November 1977 der nach
stehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, 
zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Nico-Kub. Kanonenschlag Kai. C 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Trittau 

Zulassungszeichen: BAM - P II - I 079 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 

Gegenstand mit der Zündschnur senkrecht nach oben auf 
den Boden stellen, am äußersten Ende der Zündschnur 
anzünden und sich rasch entfernen. 
Nach dem Anzünden nicht in der Hand halten! 
Nur im Freien verwenden. 

Berlin 45 , den 7.11. 1977 

Der PrJsidcnt der 
BundesJnsialt für Mattri:tlprüfung 

Im Auftrug 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zchr 
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Bekanntmachung der Zulassung 
eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBI. I, 2737), und des§ 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgese tz vom 23. November 1977 
(BGBI. I , S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung 
zum Sprengstoffgese tz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGBI. I , 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 0 068 vom 
10. November 1977 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Bomben-Rakete 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber u. Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

BAM - P II - I 081 

Die Zulassung ist mit folgender Aufiage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Ge
genstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu ver
sehen: 

Rakete mit dem Leitstab so in eine feststehende , geeignete 
Halterung (z.B. Weintlasche, Rohr) stecken , daß die Rakete 
ungehindert senkrecht aufsteigen kann . Schutzkappe ab
ziehen, das äußerste Ende der Zündschnur entzünden und 
sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden' 

Berlin 45. den I 0. 11.1977 

D.:r Pr~i~iLknt lkr 
13 unclcsanstalt fü r :-l! a tcric> 1 prlit'c:n~ 

lm ,\ uiü a,, 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-!11g. J. Z c h r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I , S. 2737), und des 
§ 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. No
vember 1977 (Bundesgesetzbl. I , S. 2141 ), geändert durch § 5 der 
Dritten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. 
Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I , S. 783), wurde mit dem Zulassungs
bescheid Nr. I 0 069 vom 28.11.1977 der nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum überlassen an an
dere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: 

Super-Vulkan 

Pyrotechnische Fabrik 
Oskar Lünig 
Im Beigart I 
7000 Stuttgart-Möhringen 

Zulassungszeichen: BAM- P II - 1082 

Die Zulassung ist mit folgender Aufiage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 

Gegenstand mit dem Zünder nach oben auf eine feuerfeste 
Unterlage stellen, seitwärts stehend an der Zündschnur ent
zünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden ' 

Berlin 45 , den 28.11.1977 

Der Pr:is ident der 
Bundesanstall für ~laterialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

------- ------ --------- - --- -- ----- --- - ---- - --:-- -- ---- --- -- --- - --- - -- --- ---- - - - - - ---- - ---- -

Bekanntmachung der Zulassung 
eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über exp losionsgefähr lic he Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBI. I, S. 2737), und des§ 12 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23.November 1977 
(BGBI. I, S. 2 141 ) , geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz (3.SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGBI. I , 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. l 0 072 vom 
I 0. November 1977 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Überlassen an andere 
und zur Verwendung z ugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Einführers: 

Sirenen-Rakete mit Knall 

Onda Enterprises Ltd. 
No. I 8-5, 2-chome 
Ryusen 
Daito-kn 
Tokyo 
Japan 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber u. Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - P II - I 083 

Die Zulassung ist mit folgender Aufiage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Ge
genstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 

Rakete mit dem Leitstab so in eine feststehende , geeignete 
Halterung (z .B. Weintlasche, Rohr) stecken , daß die Rakete 
ungehindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzpapier ent 
fernen , das äußerste Ende der Zündschnur entzünden und 
sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den I 0.11.1977 
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Der Präsident der 
!Jundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftr:1g 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-l11g. J. Zehr 
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Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I , S . 2737) , und des 
§ 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
23. November 1977 (Bundesgesetzbl. I , S. 2 141 ) , geändert durch 
§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoftgesetz (3. SprengV) 
vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I , S. 783), wurde mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. I 0073 vom 20. Februar 1978 der nach
stehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb , 
zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung : Feuertopf 

Name (Firma) und Anschrift Pyrotechnische Fabrik 
des Herstellers: F. Feiste] KG 

6719 Göllheim 

Zulassungszeichen: BAM - P II - I 084 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 

Gegenstand senkrecht so auf ebenen Boden stellen , 
daß die Füllung ungehindert nach oben ausgeworfen 
werden kann. Zündschnur seitwärts stehend entzünden 
und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden' 

Berlin 45, den 20.2.1978 

Der Präsident der 
llundesan ,tall für 'latcrialprüfung 

I :n Auftrag 

Di r. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. Swart 



Bekanntmachung der Zulassung 
eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBJ. I , S. 2737) , und des§ 12 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23.November 1977 
(BGBI. I , S. 2141 ) , geändert durch § 5 der Dritte n Verordnung 
zum Spre ngstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGBJ. I , 
S. 783) , wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 0 07 5 vom 
20. Februar 1978 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb , zum überlassen an andere 
und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Einführers 

Color-Sonne 

Yuen Loong Hong 
184-192 , Queen 's Road 
Hong Kong 

Pyro-Chemie 
Hem1ann Weber u. Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

Zulassungsze ichen: BAM - P II - I 085 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusä tzlich zu der vorgeschriebenen Ke nn ze ichnung ist die 
kleinste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen 
Hinweis zu versehen: 

Sonne mit einem Nagel durch die Nabe le icht drehbar ca. 2m 
über dem Erdboden an einem Pfahl befestigen. Zündschnur 
am äußersten Ende entzünden und sich rasch entferne n. 
Nur im Freie n verwenden 1 

Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt' 

Berlin 45 , den 20.2.1978 

Der Prii sident der 
Bundesan stalt n·,r M at e ri ~ lprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K. -1-1. S w a r t 

Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I, S. 2737), und des 
§ 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
23. November 1977 (Bundesgesetzbl. I, S. 2141 ), geändert durch 
§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) 
vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I , S. 783), wurde mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. I 0074 vom 20. Februar 1978 der nach
stehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb , 
zum Überlassen an andere und z ur Verwendung zugelassen. 

Beze ichnung: Feuertopf 

Name (Firma) und Anschrift Pyrotechnische Fabrik 
des Herstellers: F. Feiste) KG 

6719 Göllheim 

Zulassungszeichen: BAM - P II - I 086 

Die Zulassung ist mit fo lgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 

Gegenstand senkrecht so auf ebenen Boden stellen, 
daß die Füllung ungehindert nach oben ausgeworfen 
werden kann. Zündschnur seitwärts stehend entzünden 
und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45 , den 20.2 .1 978 

Der Prä side nt der 
13undc"llt>talt für ~latc•rialprlifung 

Im Auftr:.:g 

Dir. u . Pro f. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

- - - - -·- - - - - - - - - - - -------- --- - ---------- ----- ----------------- -- ---------------------- -

Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über exp losionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I , S. 2737), und des 
§ I 2 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
23. November 1977 (Bundesgesetzbl. I, S. 2 141 ), geändert durch 
§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (3 . SprengV) 
vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I, S. 783), wurde mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 10076 vom 8. März 1978 der nachstehend 
bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb , zum Über
lassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Silvesterbombe 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feiste! KG 
6719 Göllheim 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1 088 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 

Gegenstand senkrecht so auf ebenen Boden stellen, daß 
die Füllung ungehindert nach oben ausgeworfen werden 
kann. Zündschnur seitwärts stehend entzünden und sich 
rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 8 .3.1978 

Der Präsiden t tk r 
Bundesanstalt fllr Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J_ Z e h r. 

Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gese tzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 
13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I, S. 2737), und des§ 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (Bundes
gesetzbl. I, S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I, 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10080 vom 28. März 1978 
der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, 
zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einfwuers: 

Zulassungszeichen: 

Sonnenrad b 

Onda Enterprises Ltd. 
Tokyo 
Japan 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog- H. Nicolaus 
Flügel I 
5600 Wuppertal-Ronsdorf 

BAM - P 11 - 1090 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 

I. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 

Leicht drehbar ca. 2 m hoch annageln. Zündschnur am äußersten 
Ende entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

2. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die kleinste 
Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 

Sonne mit einem Nagel durch das Mittelloch der Scheibe leicht 
drehbar ca. 2 m über dem Erdboden an einem Pfahl befestigen. 
Zündschnur am äußersten Ende entzünden und sich rasch 
entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45 , den 28.3.1978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr.-lng. J. Zehr 135 



Bekanntmachung der Zulassung 
eines pyrotechnischen Gegenstandes 

AufGrund des§ 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBI. I, S. 2737) , und des§ 12 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23.November 1977 
(BGBI. I, S. 2141) , geändert durch § 5 der Dritten Verordnung 
zum Sprengstoffgese tz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGBI. I , 
S. 783) , wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 0 087 vom 
29. Mai 1978 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Brillant-Rakete 

Pyro-Ch emie Name (Firma) und 
Anschrift des Hers tellers: Hermann Weber u. Co. GmbH 

Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

Zulassungsze ichen: BAM - P II - I 091 

Die Zulassung ist mit folgend er Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 

Rakete mit dem Leitstab so in eine feststehend e, geeignete 
Halterung (z.B. Weinflasche, Rohr) stecken , daß die Rakete 
ungehindert senkrecht aufsteigen kann . Schutzkappe ab
ziehen, das äußerste Ende der Zündschnur entzünden und 
sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45 , den 29.5.1978 

Der J>r;iside nt der 
Bundesansta lt für Mat eria lprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 
13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I, S. 2737), und des§ 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (Bundes
gesetzbl. I, S. 2I41 ), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I, 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10098 vom 6. Oktober 1978 
der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, 
zum Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Pfeifrakete mit Knall 

On da Enterprises Ltd. 
No . 18- 5, 2-chome 
Ryusen 
Daito-ku 
Tokyo 
Japan 

Exportvertrieb Pyrotechnik 
Hanke u. Rickert KG 
Brandshafer Deich 23 
2000 Harnburg 28 

BAM - P II - I 094 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegenstand 
mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 

Rakete mit dem Leitstab so in eine feststehende , geeignete 
Halterung (z.B. Weinflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete 
ungehindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzpapier entfernen, 
äußerstes Ende der Zündschnur entzünden und sich rasch ent
fernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 6.10.1978 

136 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. rer. nat. H. T r e u m a n n 

Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I, S. 2737) , und des 
§ 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. No
vember 1977 (Bundesgesetzbl. I , S. 2 141) , geändert durch§ 5 der 
Dritten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. 
Jum 1978 (Bundesgesetzbl. I , S. 783) , wurde mit dem Zulassungs
bescheid Nr. I 0 094 vom 9.8.1978 der nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum über
lassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Einführers: 

Mandarinsonne 

China National Native Produce and 
Anima! By-Products Import and 
Export Corporation 
Hunan Provincial Branch 
Kwangchow Office 
144, 623 Road 
Kwangchow 
VR China 

Franz Ke ller GmbH u. Co. KG 
Im Steinhof 5 a 
4630 Bochum 6 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1093 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 

Sonne mit beiliegendem Nagel durch die Nabe leicht drehbar 
ca. 2m über dem Erdboden an einem Pfahl befestigen. Zünder
schutz entfernen, Zündschnur am äußersten Ende entzünden 
und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45 , den 9.8. 1978 

Der Präs ident der 
Bc: ndcsanstc:it für \laterialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. l) r. re r. nal. K.-H. S wa rt 

Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 
13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I, S. 2737), und des§ 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (Bundes
gesetzbl. I, S. 2141), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I, 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 0095 vom 6. September 1978 
der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, 
zum Vertrieb , zum Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einfliluers: 

Zulassungszeichen: 

Leuchtkugelrakete mit Fallschirm 

China National Native Produce and 
Anima! By-Products Import and Export 
Corporation 
Kwangtung Tea and 
Native Produce Branch 
No. 486, 623 Road 
Kwangchow 
VRChina 

Franz Keller GmbH u. Co. KG 
Im Steinhof 5 a 
4630 Bochum 6 

BAM - PII - 1095 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegenstand 
mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 

Gegenstand mit dem Leitstab so in eine feststehende, geeignete 
Halterung (z .B. Weinflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete 
ungehindert senkrecht aufsteigen kann. 
Schutzhülse abziehen, Gegenstand am äußersten Ende der Zündschnur 
entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45 , den 6.9.1978 

Der PrJsi~t'n t der 
BunJes~w ... :alt für \LH CI i.t!prülung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr. ~ l ng. J. Z c h r 



Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (Bundesgesetzbl. I , S. 2737) , und des 
§ 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 
23. November 1977 (Bundesgesetzbl. I , S. 2 141 ) , geändert durch 
§ 5 der Dritten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) 
vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I , S. 783) , wurde mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 10099 vom 19. Oktober 1978 der nach
stehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zum Vertrieb , 
zum überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen . 

Bezeichnung: Vesuv, groß 

Na me (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven I 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 1096 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzli ch zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 

Vesuv mit dem Zünder nach oben auf eine feuerfeste 
Unterlage stellen, seitwärts stehend an der Zündschnur 
entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden' 

Berlin 45 , den 19.10.1978 

Der Pr:i siclen t de r 
Bundesans talt fü r ~l:lteri:t!prüfu n.~ 

Im Auftra~ 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-l ng. J. Z eil r 

Bekanntmachung der Zulassung 
eines pyrotechnische n Gegenstandes 

AufGrund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBI. I , S. 2737) , und des§ 12 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23.November 1977 
(BGBI. I , S. 2141 ) , geä ndert durch § 5 der Dritten Verordnung 
zum Sprengstoffgese tz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGB I. I , 
S. 783) , wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 0 123 vom 
7. August 1979 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung : 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: 

Zulassungsze ichen: 

Schweif-Flimmer-Rakete " Luxor" 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs KG 
Bei der Feuerwerk erei 4 
2077 Trittau 

BAM - P II - I I 00 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusät zlich zu der vorgeschriebenen Ke nnzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 

Gegenst and mit dem Leit stab so in eine festste he nde, ge
eignete Halterung (z.B. Weinflasche, Rohr) stecken, daß die 
Rake te ungehindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe 
abziehe n, Gegenstand am äußersten Ende der Zündschnur 
entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45 , den 7.8 .1979 

Der Präsident cler 
Bundesanstalt für ~latc ri:tlprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Di r. u. Prof. Dr.- lng. J. Z e h r 
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Bekanntmachung der Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe vom 
13. September 1976 (Bundesgesetzbl. 1, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. November 1977 (Bundes
gese tzbl. 1, S. 2141 ), geändert durch § 5 der Dritten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (Bundesgesetzbl. I, 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 10097 vom 5. Oktober 1978 
der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Gegenstand zur Einfuhr, 
zum Vertrieb , zum Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und An schrift 
des Einftihrers: 

Zulassungszeichen: 

Pfeif-Sternrakete mit Knall 

Onda Enterprises Ltd. 
No. 18- 5, 2-chome 
Ryusen 
Daito-ku 
Tokyo 
Japan 

Exportvertrieb Pyrotechnik 
Hanke u. Rickert KG 
Brandshafer Deich 23 
2000 Hamburg 28 

BAM - PII - 1097 

Die Zulassung ist mit fo lgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gege nstand 
mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 

Rake te mit dem Leitstab so in eine feststehende , geeignete 
Halterung (z.B. Weinflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete 
ungehindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzpapier entfernen, 
äußerstes Ende der Zündschnur entzünden und sich rasch ent
fernen 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45, den 5.10.1 978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 
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Bekanntmachung der Zulassung 
eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBI. I , S. 2737), und des § 12 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23.November 1977 
(BGB I. I , S. 214l),geändert durch § 5 derDritten Verordnung 
zum Sprengstoffgese tz (3. Spre ngV) vom 23 . Juni 1978 (BGBI. I , 
S. 783) , wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 0 124 vom 
8. August 1979 der nachsteh end bezeichnete pyrot echni sche 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlasse n a n andere und z ur 
Ve rwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Teufe ls-Rakete 

Comet GmbH 
Py ro t echn ik -Appara t ebau 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven I 

BAM - P II - I I 0 I 

Die Zulassung ist mit folge nder Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehe nd angege benen Hin we is zu 
versehen: 

Rakete mit dem Leit stab so in eine festst ehende, geeigne te 
Halterung (z .B. Weinflasche, Rohr) stecken, daß die Rakete 
ungehindert senkrecht aufste igen kann. Schutzkappe ab
ziehen, Gegenstand am äußersten Ende der Zündschnur 
entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden' 

Berlin 45, den 8.8.1979 

Der Präsident de r 
Bundesanstalt fiir MateriJ!prüft:ng 

[m Auftrag 

Ud . Dir. u. Prof. Dr.-[ng. J. Z c 11 r 
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Bekanntmachung der Zulassung 
eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des§ 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September l 976 (BGBI. l , S. 2737) , und des§ 12 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23.November 1977 
(BGB I. l , S. 2 141 ) , geändert durc h § 5 der Dritten Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGBI. I , 
S. 783) , wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 0 121 vom 
7. August 1979 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Gegenstand zum Vertrieb, zum Überla ssen an andere und zur 
Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: 

Flimmer-Rakete " Py ros" 

Nico-Pyrotechnik 
Hanns-Jürgen Diederichs KG 
Bei der Feuerwerkerei 4 
2077 Trittau 

Zulassungsze ichen: BAM - P II - 1102 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu 
versehen: 

Gegenstand mit dem Leit stab so in eine feststehende, ge
eignete Halterung (z.B. Weinflasche , Rohr) stecken, daß die 
Rakete ungehindert senkrecht aufsteigen kann. Schutzkappe 
abziehen , Gegenstand am äußersten Ende der Zündschnur 
entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freie n verwenden! 

Berlin 45, den 7.8.1979 

Der Priisident der 
ll undesans talt für i'vlaterialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung 
eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des§ 5 des Gesetzes über exp losionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBI. l , S. 2737), und des§ 12 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23.November 1977 
(BGBI. I, S. 2 141 ), geändert durch§ 5 der Dritten Verordnung 
zum Sprengstoffgese tz (3. SprengV) vom 23. Juni l 978 (BGB I. I. 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. II 093 vom 
30. Mai 1979 der nachstehe nd bezeichnete pyrot echnische Ge
genstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Ver
wendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: 

Pyrotechnisches Anzündstäbchen 

Pyro-Chem ie 
Hennann Weber u. Co. GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
Bogestr. 54-56 
5208 Eitorf 

Zulassungsze ich en: BAM - PT 1 - 0I59 

Die Zulass ung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die 
kleinste Verpackungseinhei t mit dem nachstehend angegebenen 
Hinweis zu versehen: 

Anzündstäbchen am freien Drahtende festhalten , am anderen 
Ende entzünden und sofort an das zu zündende Objekt her
anbringen oder hineinstec ken. 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalverpackung erlaubt ! 
Brennzeit: etwa 38 s 
Vorsicht Schlacke tropft ab' 

Berlin 45 , den 30. 5. 1979 
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Der Präsident der 
Bundesans talt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung der Zulassung 
eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13 . September 1976 (BGBI. l , S. 2737), und des § l 2 der 
Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23.November 1977 
(BGBI. l , S. 2141 ) , geändert durch § 5 der Dritten Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz (3. SprengV) vom 23. Juni 1978 (BGB I. I , 
S. 783), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. l 0 126 vom 
10. August 1979 der nachstehend bezeichnete pyrotec hnische 
Gegenstand zur Einfuhr , zum Vertrieb , zum Überlasse n an andere 
und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Einführers 

Zulassungszeichen : 

Luftheuler 

Ditta Viviano 
S. Angelo di Mercato 
S. Severino (Salerno) 
Italie n 

Pyrotechnische Fabrik 
Oskar Lünig 
Im Beigart I 
7000 Stuttgart 8 l 

BAM - P ll - l l 04 

Die Zulassung ist mit folgender Auflage verbunden: 
Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der 
Gegenstand mit dem nachstehe nd angegebenen Hinweis zu 
versehen: 

Gegenstand am äußersten Ende der Zündschnur entzünden. 
Bei Beg inn des Sprühens sofort se nkrecht in die Luft werfen 
und sich ra sch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

Berlin 45 , den I 0. 8. 1979 

Der Präsident der 
BunJesanstalt für Matcr i ~. lprüfung 

Im Auftrag 

LtJ. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z c h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
Wettersprengstoffes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1209 vom 20. Dezember 1978 
erteilte Zulassung des Wettersprengstoffs der Klasse I 

Bezeichnung: Welter-Permit A 

Name (Firma) und Anschrift Dynamit Nobel AG 
des Herstellers: Haberstr. 2 

52 l 0 Troisdorf 

Zulassungszeichen: BAM - WI - 011 

wird wie folgt geändert: 

Im Abschnitt " Bestimmungen für die Verwendung" ist 
fo lgender Punkt 3 hinzuzufügen: 

3. Der Wettersprengstoff der Klasse I " Wet ter-Permit A" 
kann auch in Verbindung mit der Wettersprengschnur 
" Wetter-Dynacord 4" verwendet werden. 

Berlin 45 , den 16.2.1979 

Der Prüsidcnt der 
ßunues~lll>l;lit für \lateriulprl'1fung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rcr. nut. K.-H. S wart 



Bekanntmachung eines Nachtrages mr Zulassung eines Sprengzubehörs 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 138 vom 2. Dezember 1970 
erteilte Zulassung der nichtschlagwettergesicherten elektrischen 
Kondensatorzündmaschine 

Bezeichnung: 

Bisheriger 
Name (Firma) und 
Sitz des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

CK 22 - ZSD / U 50 

Prakla Gesellschaft für praktische 
Lagerstättenforschung GmbH 
Haarstraße 5 
3000 Hannover 

BAM - ZM - 210 

Die Eintragungen "Name (Firma) und Sitz des Antragstellers: 
Prakia Gesellschaft für praktische Lagerstättenforschung GmbH, 
Hannover" und " Hersteller: Prakla Gesellschaft für praktische 
Lagerstättenforschung GmbH, Hannover" sind zu streichen und 
zu ersetzen durch: 

"Name (Firma) und Sitz des Herstellers: 
PRAKLA-SEISMOS GMBH 
3000 Hannover I" 

Ansonsten gilt der Zulassungsbescheid Nr. 138 vollinhaltlich 
weiter. 

Berlin 45 , den 3.3.1977 

Der Präsident clcr 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd . Dir. u. Pro f. Dr.-ing . J. Z e h r 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

BAM - P I - 0 I 06 

Revolver-Amorcesband 

Wicke GmbH u. Co. 
Elberfelder Str. I 09 
4322 Sprockhövel-Herzkamp 

wird wie folgt geändert: 

Der Name (Firma) des Herstellers wird von 

Ferd. Wicke Nachf. 
in 

Wicke GmbH u. Co. 

geändert. 

Berlin 45 , den 26.4.1979 

Der Prcisiclcnt ,;,., 
Bundesans talt für :\lal·:ri:liprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-l ng . J. Z c h r 

--- -----------------------------------------~ ------------ -- ---- - --- --- - - -- -- - --- -- - - -- - -

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

BAM - P I - 0 I 12 

Amorces 

Name (Firma) und Anschrift Wicke GmbH u. Co. 
des Herstellers: Eiberfelder Str. I 09 

4322 Sprockhövei-Herzkamp 

wird wie folgt geändert: 

Der Name (Firma) des Herstellers wird von 

Ferd. Wicke Nachf. 

in 
Wicke GmbH u. Co. 

geändert. 

Berlin 45 , den 26.4.1979 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fl"i r Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u . Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

mit dem Zulassungszeichen 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

BAM - P I - 0 l 21 

12-Schuß-Plast ic-Ringamorces 

Wicke GmbH u. Co. 
Elberfelder Str. I 09 
4322 Sprockhövel-Herzkamp 

Der Name (Firma) des Herstellers wird von 

Ferd. Wicke Nachf. 
in 

Wicke GmbH u . Co. 
geändert . 

Berlin 45 , den 4.4.1979 

Der Prä siden t der 
Bundesanstalt für Materialp rüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rcr. nat. K.-H. S wart 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 482 vom 16. Mai 1972 
erteilte Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeiclmung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

8-Schuß-Piastik-Ringamorces 

Wicke GmbH u. Co. 
Elberfe lder Str. I 09 
4322 Sprockhövei-Herzkamp 

Zulassungszeichen: BAM - P I - 0366 

wird wie folgt geändert : 

Der Name (Firma) des Herstellers wird von 

Ferd. Wicke Nachf. 

in 

Wicke GmbH u. Co. 

geändert. 

Berlin 4 5, den 4.4. I 979 

Der l'rö sidcn t der 
ll uncks<JnSt<ilt für \l<it criJi prüfung 

Im ,\uftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. na l. K.-H. S wa rt 

I 
I 
I 
I 
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I 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 620 vom I 2. Februar 1973 
erteilte Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: Plastic-Streifenamorces 

Name (Firma) und Anschrift Wicke GmbH u. Co. 
des Herste llers: Elberfelder Str. I 09 

4322 Sprockhövel-Herzkamp 

Zu Jassungsze ichen: BAM - P I - 038 I 

wird wie folgt geändert: 

Der Name (Firma) des Herstellers wird von 

Ferd. Wicke Nachf. 

in 

Wicke GmbH u. Co. 

geändert. 

Berlin 45, den 4.4. I 979 

Der Phisidcnt der 
13undc>:ll"talt flir tvlatcrialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rcr. nal. K.-11. S w a r t 

- - - - - - - -- -- - - _ I_ - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- -- -- --- - - -- ----- -------
--- -- - ---- - --- ----- ---- ------- I 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 0 I I I vom I . März I 979 
ertei lte Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herste llers: 

Pop-Kna llerbse 

Alvorada Ind. e Com. de Fogos L TDA. 
Ru a Santa Isabel, 186 
ltaguai 
Rio de J aneiro 
Brasil 

Name (Firma) und Anschrift Dynamit Nobel AG 
des Einführers: 52 I 0 Troisdorf 

Zulassungszeichen : BAM - P I - 0439 

wird die folgt geändert: 
Die Bezeichnung des Gegenstandes wird von 

"Pop-Knallerbse" 

in 
" Brasil-Knaller (Knallerbse)" 

geä ndert. 

Berlin 45, den 11 .6.1979 
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Der Prüsident der 
13undes<Jnstalt flü Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nal. K.-J-1 . S wart 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 235 vom I . Juni 1971 ertei ltE 
Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Tornado-Rakete 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feiste! KG 
6719 Göllheim 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 0599 

wird wie folgt geändert: 
Die Bezeichnung des Gegenstandes wird von 

Tornado-Rakete 

in 
Sternrakete 

geändert. 

Berlin 45, den I 0.4.1979 

Der Prösident der 
Bu ndesanst<Jit fü r Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-J-1. S wart 



\ 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 169 vom 12.Januar 1971 
erteilte Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Vesuv, klein 

Comet GmbH 
Pyrotedlnik-Apparatebau 
Vieländer Weg 147 
2850 Brem erhaven I 

BAM - P li - 08 1 7 

wird wie folgt geändert: 
Die dem Zulassungsbescheid Nr. 169 vom 12. Januar 1971 

beigefügte Anlage I mit den Blättern I bis 3 wird ungültig 
und durch die dem 2. Nachtrag zum Zulassungsbescheid 
Nr. 169 beigefügte Anlage I mit insgesam t 3 Seiten ersetzt. 

Be rlin 45 , den 8.8.1979 

Der Präsidem de r 
Bundesanstalt für i\1aterialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J . Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung von pyrotechnischer Munition 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Be
kanntmachung vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432),geändert durch 
das Gesetz zur Änderung des Waffenrechts vom 31. Mai 1978 
(BGBI. I S. 641) und § 14 der Dritten Verordnung zum Waffenge
setz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 27/7 8 vom 13. Oktober 1978 die nach
stehend bezeichnete pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen 
Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Na me und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 

Feuerwerkspatrone Kai. I 2, 
Knall (Salutpatrone) 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
Flügel I 
5600 Wuppertal-Ronsdorf 

BAM 

-.PM.Jl.

. 0047 . 

1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes 
nachgebaute Stück der Munition mit dem nachstehend ange
gebenen Hinweis für di e Verwendung zu versehen: 

"Gebrauchsanweisung beachten!" 
2. Unfälle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei ihrer 

Verwendung ereignet haben , sind der Bundesanstalt unverzüg
lich anzuzeigen. 

3. Di e Änderung der in der Anlage I zu diesem Zulassungsbe
scheid angegebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt 
unverzüglich vom Zulassungsinhaber anzu zeigen. 

4. Die Ursprungsverpackung ist neben der vorgeschriebenen 
Kennzeichnung zusätzlich mit dem Bruttogewicht dieser Ver
packungseinheil und dem Vermerk: "Abgabe nur in ungeöf
fneter Originalpackung erlaubt" sow ie mit dem Datum der 
Herstellung (Monat und Jahr) und folgendem Hinweis für die 
Verwendung zu versehen: 
"Flinte beim Schießen senkrecht nach oben richten. Auf freies 
Schußfeld und ausreichenden Abstand zu brennbaren Objekten 
achten. Waffe niemals auf Menschen oder Tiere richten ! 

Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen." 

Berlin 45 , den 13. 10. 1978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Be
kanntmachung vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432),geändert durch 
das Gesetz zur Änderung des Waffenrechts vom 31. Mai 1978 
(BGBI. I S. 641) und § 14 der Dritten Verordnung zum Waffenge
setz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 28/78 vom 12. Oktober 1978 die nach
stehend bezeichnete pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen 
Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassu ngszeichen: 

Auflagen: 

Feuerwerkspatrone Kai. 16, 
Knall (Sa!utpatron e) 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog- H. Nicolaus 
Flügel I 
5600 Wuppertal-Ronsdorf 

I. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes 
nachgebaute Stück der Munition mit dem nachstehend ange
gebenen Hinweis für die Verwe ndung zu versehen: 

"Gebrauchsanweisung beachten! " 
2. Unfälle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei ihrer 

Verwendung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unver
züglich anzuzeigen. 

3. Die Änderung der in der Anlage 1 zu diesem Zulassungsbe
scheid angegebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt 
unverzüglich vom Zulassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die Ursprungsverpackung ist neben der vorgeschriebenen 
Kennzeichnung zusätzlich mit dem Bruttogewicht dieser Ver
packungseinheil und dem Vermerk: "Abgabe nur in unge
öffneter Originalpackung erlaubt" sowie mit dem Datum der 
Herstellung (Monat und Jahr) und folgendem Hinweis für die 
Verwendung zu versehen: 

Flinte beim Schießen senkrecht nach oben richten. Auf 
freies Schußfeld und ausreichenden Abstand zu brennbaren 
Objekten achten. Waffe niemals auf Menschen oder Tiere 
richten! 

Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten! 
Trocken lagern- vor Feuchtigkeit schützen ." 

Berlin 45, den 12. I 0. 1978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 
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Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengese tzes in der Fassung der Be
kanntmachung vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) , geändert durch 
das Gesetz zur Änderung des Waffenrechts vom 31. Mai 1978 
(BGBI. I S. 641) und§ 14 der Dritten Verordnung zum Waffenge
setz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 29/78 vom 4. Juli 1978 die nachstehend 
bezeichnete pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Her
ste llung zugelassen. 

Bezeichnung: Signalpatrone Kai. 4 , Rauchstrich violett 

Pyrotechnische Fabrik Name und Anschrift 
des Antragstellers: F. Feistel KG 

6719 Göllheim/Pfalz 

Zulassungsze ichen: 

Auflagen: 
I. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes 

nachgebaute Stück der Munition mit dem nachstehe nd ange
gebenen Hinweis für di e Verwendung zu versehen. 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben üb er dem Kopf 
halten! Auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Objekten 
achten; Geschoß raucht am Boden weiter! 
Trocken lage rn - vor F euchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!" 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jahr) 
und der Verbrauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfälle, die sich beim Umga ng mit der Munition und bei 
ihrer Verwendung ereignet haben , sind der Bundesa nstalt 
unverzüglich anzuzeigen. 

3. Die Änderung der in der Anlage l zu diesem Zulassungsbe
scheid angegebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt 
unverzügli ch vom Zulassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungse inhe it des Herste llers (Ursprungsver
packung) ist zusätzlich zu der vorgeschri ebenen Kennzeichnung 
mit dem Bruttogewicht diese r Verpackungseinhe it sow ie mit 
dem Datum der Herstellung (Monat und Jahr) und der Ver
brauchsda uerund dem oben angegebenen Hinweis für die Ver
wendung zu versehen. 

Berlin 4 5, den 4. 7. 1978 
D~ r Präs id ent de r 

llundcson\lall rtir .\lat er iolp rüfung 

Im i\u ft r"~ 

Dir. u. Prof. Dr. rer. n:ll. K.-11. S war 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen 
Zündmittels 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Zündmittels 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 763 vom 15. Oktober 1973 
ertei lte Zulassung des pyrotechni schen Zündmittels 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
Sitz des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert : 

Feuerwerkszündschnur 5,9 mm , 
wasserdicht , geleimt mit Garnschutz 

Wasagchem ie Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung 
8000 München 

BAM - ZZP - 0010 

Der Name (Firma) und Sitz des Herstellers wird in: 

geändert. 

Wasagchemie Sythen GmbH 
4358 Haltern /Wes tf. 

Berlin 45, 23. 5. 1978 
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Der Pr;i s ide n t dc r 
Bundesanstal t flir ~ l aterialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-11. S wart 

Bekanntmachung des Widerrufs vor 
Zulassungen pyrotechnischer 
Gegenstände der Klasse I 

Bekanntmachung des Widerrufs der Zulassung 
eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Gemäß§ 34 Abs. 4 Nr. I des Gesetzes über exp losionsgefährliche 
Stoffe (Sprengstoffgesetz) vom 13. September 1976 (BGBI. I S. 
2737) wird die Zulassung des nachstehend aufgeführten pyrotech
nischen Gegenstandes widerrufen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und 
An schrift des Herstellers: 

Name (Firma) und 
An schrift des EinfWuers: 

Zulassungszeichen: 

Berlin 45, den 30.7.1979 

Ringamorces 8 Schuß 

China National Native Produce and 
Anim a! By-Products Import and 
Export Corporation 
Hunan Provincial Branch 
Hunan 
VR China 

Franz Keller GmbH u. Co. KG 
Im Steinhof 5a 
4630 Bochum 6 

BAM - P I - 0428 

Der Präsident der 
Bundesansta lt für '1ateri<~lprüfung 

Im Auftrag 

LtJ . Dir. u. Prof. Dr.-l ng. J . Z e h r 

Bekanntmachung des Widerrufs der Zulassung 
eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Gemäß§ 34 Abs. 4 Nr. I des Gesetzes über explosionsgefäh rli che 
Stoffe {Sprengstoffgesetz) vom 13. September 1976 (BGBI.I S. 
2737) wird die Zulassung des nachstehend aufgeführten pyrotech
nischen Gegenstandes widerrufen. 

Bezeichnung: 

Na me (Firma) und 
Anschrift des Herste ll ers: 

Name (Firma) und 
Anschrift des Einführers: 

Ringamorces 12 Schuß 

Olina National Native Produce and 
Anima) By-Products Import and 
Export Co rporation 
Hunan Provincial Branch 
Hunan 
VR China 

Franz Kell er GmbH u. Co. KG 
Im Steinhof 5a 
4630 Bochum 6 

Zulassungszeich en : BAM - P I - 043 2 

Berlin 45, den 30.7.1979 

Der Prä~iden t der 
Bundesanstalt für ~1at e rialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 



Rechtliche Grundlagen der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 

Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) vom 1. September 1964 
(Auszug aus: Bundesanzeiger Nr. 162 vom 2. 9. 1964, S. 1) 

§ 1 Zweck 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung soll die Entwicklung der deutschen Wirtschaft för
dern, indem sie Bundesaufgaben nach den §§ 2 bis 6 und Aufgaben im Lande Berlin 
nach § 7 erfüllt. 

§2 Aufgabe 

(1) Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung entsprechend 
ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die Materialprüfung sowie die chemische Si
cherheitstechnik stetig weiterzuentwickeln . 

(2) Ihre Forschung ist nicht an die Person gebunden. Jedes Ergebnis ihrer Arbeit soll auf 
der Erkenntnis aller von ihr gepflegten, fachlich beteiligten Wissensgebiete beruhen. 

(3) Die Ergebnisse ihrer und frerrder wissenschaftlicher Arbeiten hat die Bundesanstalt 
zu sammeln, zu ordnen und der Allgemeinheit zugänglich und nutzbar zu machen. 

§4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung 

{1) Oie Bundesanstalt berät die Bundesministerien. 

(2) Sie führt die Aufgaben durch, die ihr vom Bundesminister für Wirtschaft oder im Ein
vernehmen mit ihm von anderen Bundesministern übertragen werden. 

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und von Gerichten soll sie in den Grenzen ihrer 
Aufgaben entsprechen. 

§ 5 Aufträge 

Oie Bundesanstalt übernimmt Aufträge aus der Wirtschaft oder von Einrichtungen der 
Verbraucher und der Verbraucherberatung, soweit sie die Voraussetzungen der §§ 2 und 
3 erfüllen. Sie kann Aufträge ablehnen, deren Ausführung nach ihrer Auffassung keine 
wissenschaftlich wertvollen Erkenntnisse erwarten läßt oder deren Ergebnisse weder 
volkswirtschaftlich noch für die Schaden- und Unfallverhütung von Belang sind. 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 

§ 6 Zusammenarbeit 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält die Bundesanstalt Verbindung zum Bundesminister 
für Wirtschaft und wirkt mit in den technischen Ausschüssen der Bundesministerien, dem 
Deutschen Normenausschuß (ONA), der Internationalen Normenorganisation (ISO) und 
anderen nationalen, internationalen oder supranationalen Stellen, die für die gesamtwirt
schaftliche Entwicklung von Bedeutung sind. 

(2) Sie hält ferner Verbindung zu den wissenschaftlichen Hochschulen und Instituten, 
den staatlichen Materialprüfämtern und den Verbänden für Materialprüfung. 

§7 Aufgaben im Land Berlin 

Für das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines staatlichen 
Materia lpr üfungsa mtes. 

§8 Gebühren 

Oie Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung von Aufträgen Gebühren nach einer Gebüh
renordnung, welche der Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft bedarf. 

§ 12 lnkrafttreten 

Dieser Erlaß tritt am 1. September 19ö4 in Kraft; gleichzeitig treten der Erlaß vom 
20. August 1954(8undesanzeiger Nr. 165 vom 28. August 1954, BWMBI1954S. 367) 
und die zu seiner Änderung ergangenen Erlasse vom 10. Februar 1956 {Bundesanzeiger 
Nr. 36 vom 21. Februar 1956, BWM BI 1956 S. 114) und vcm 6. November 1962 (Bun· 
desanzeiger Nr. 220 vom 20. November 1962. BWM BI 1962 S. 241) außer Kraft. 

Bann, den 1. September 1964 
z 4-44 02 19-

Der BundesminiSter für Wirtschaft Schmücker 

über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (AD R) vom 18. August 1969 
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1969, Teil II, S. 1489) 

Artikel1 

Dem in Genf am 13. Dezember 1957 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichne
ten Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 lber die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße {ADR) einschließlich der Anlagen in ihrer am 
29. Juli 1968 geänderten Fassung wird zugestimmt. Das Übereinkommen wird nachste
hend, die Anlagen A und B werden in einem Anlagenband veröffentlicht. 

Artikel 4 

(1) Zuständig für die Ausführung des Übereinkommens sind 

3. die Bundesanstalt für Materialprüfung für die Zulassung der Bauart von Verpackungen 
und für die Genehmigung der Beförderung ohne Schutzbehälter; 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe vom 13. September 1976 
lAuszug aus: Bundesgesetzblatt 1976, Teil!, S. 2737) 

§ 44 Rechtsstellung der Bundesanstalt t~ Materialprüfung 

( 1) Die Bundesanstalt für Materialprüfung ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft; 
sie ist eine Bundesoberbehörde. 

§ 45 Aufgaben der Bundesanstalt für Materialprüfung 

Oie Bundesanstalt für Materialprüfung ist zuständig für die Durchführung und Auswer
tung physikalischer und chemischer Prüfungen von Stoffen und Konstruktionen sowie für 
die ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben. 

§ 53 lokrafttreten 

(1) Oieses Gesetz tritt am 1. Juli 1977 in Kraft. Oie Vorschriften, die zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften ermächtigen, treten am 
Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bann, den 18. August 1969 

Der Bundespräsident Heinemann 

Der Bundeskanzler Kiesinger 

Für den Bundesminister für Verkehr 
Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen Dollinger 

Der Bundesminister des Auswärtigen Brandt 

(2) Mit dem lnkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Sprengstoffgesetz vom 25. August 1969 
außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bann. den 13. September 1976 

Der Bundespräsident Scheel 

Der Bundeskanzler Schmidt 

Der Bundesminister des lnnern Maihafer 

Waffengesetz vom 19. September 1972 in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1976, Teil I, S. 432) 

§ 23 Zulassung von pyrotechnischer Munition 

( 1) Pyrotechnische Munition ei nsch lie ßlich der mit ihr fest verbundenen Antriebsvorrich
tung darf nur eingeführt, sonst in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder ge
werbsmäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer Beschaffenheit, Zusammensetzung und Be
zeichnung nach von der Bundesanstalt für Materialprüfung zugelassen ist. 

(2) Die Zulassung ist zu versagen, 
1. Soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgütern des Benutzers oder Dritter 

bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht gewährleistet ist, 
2. wenn die Munition den Anforderungen an die Zusammensetzung, Beschaffenheit, 

Maße, den höchstzulässigen normalen oder überhöhten Gebrauchsgasdruck und die 
Bezeichnung(§ 26 Abs. 1) nicht entspricht, 

3. soweit die Munition in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und Beständigkeit dem je-
weiligen Stand der Technik nicht entspricht. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf pyrotechnische Munition, die für die Bundeswehr, 
den Bundesgrenzschutz, die Bundeszollverwaltung oder die Polizeien der Länder herge
stellt und ihnen überlassen wird. 

(4) Die Bundesanstalt für Materialprüfung kann im Einzelfall Ausnahmen von dem Erfor
dernis der Zulassung nach Absatz 1 bewilligen, wenn öffentliche Interessen nicht entge
genstehen, insbesondere wenn die in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände zur Ausfuhr 
oder zum sonstigen Verbringen aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes bestimmt sind. 

(5) § 21 Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden. 

Bonn, den 8. März 1976 

Der Bundesminister des lnnern Maihafer 

III 



BAM Bundesanstalt 
für Materialprüfung 
Berlin 

25 Jahre Wachsen der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 
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